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Eustathius, Bischof von „Sebaste in Armenien“,!) gilt in 
zwiefacher Hinsicht als eine der unsichersten Gestalten unter 
den Bischöfen des vierten Jahrhunderts. Eine genaue Lebens- 
beschreibung von ihm zu geben, sei — so sagt das katholische 
Kirehenlexikon?) — nicht wohl möglich, weil die Nachrichten 
der Alten tiber seine persönlichen Verhältnisse zu ungenau 
und widersprechend seien. Das aber ist dem Verfasser des 
Artikels sicher, dass Eustathius ein ganz unzuverlässiger Mensch 
war: „Sein ganzes Leben hindurch gab er Proben von Charakter- 
losigkeit und unterschrieb der Reihe nach und zu wiederholten 
Malen alle möglichen Glaubensbekenntnisse, katholische, gemi- 
arianische und streng-arianische, je nachdem ihm gerade die 
betreffende theologische Partei die Oberhand zu haben schien.“ 
Der entsprechende Artikel der Real-Eneyklopädie für pro- 
testantische Theologie?) beweist die Unsicherheit der Ueber- 
lieferung über Eustathius durch seine eigene Mangelhaftigkeit; 
in der Würdigung des Eustathius stimmt er mit der katholischen 
überein: „Er war bald nicänisch, bald arianisch, bald semi- 
arianisch gesinnt, am längsten war er Semiarianer; zuletzt 
schloss er sich an die Eunomianer an.“ 

Die angeführten Artikel der deutschen, katholischen und 
protestantischen, theologischen Real-Eneyklopädien stehen nun 
freilich nicht auf der Höhe des auf Grund der bisherigen 
Arbeit möglichen Wissens — dass ohne neue Forschungsarbeit 

1) Socrates 2, 39, 12 ed. Hussey; Sozomenos 3, 14, 31 ed. Hussey; 
Theodoret 2, 25, 3 ed. Gaisford. — Vgl. Ramsay, The historical geography 
of Asia minor, London 1890, 8. 325 £. 

2) Wetzer und Welte’s, Kirchenlexikon, 2. Aufl, IV, 1886, Sp. 1017. 
8) Zweite, jetzt einer neuen Bearbeitung weichende Aufl., IV, 1879, 

S.406. Der Verfasser des Artikels war der Herausgeber, Herzog, selbst. 
Loofs, Eustathius. 1 
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Besseres geboten werden konnte, beweist das Dictionary of 
christian biography!) —; allein aych die besten Arbeiten, die 
wir zur Geschichte des Eustathius besitzen, die von Tillemont ?) 
und Garnier,°) lassen in Bezug auf das Leben des Eustathius 
manche Unsicherheit bestehen und denken über seinen Charakter 
nicht giinstiger, als die vulgäre kirchengeschichtliche Ueber- 
lieferung der Gegenwart. Ja, Tillemont und Garnier sind die 
wissenschaftlichen Garanten dieser vulgären Tradition; weiter- 
führende Forschung weist die Zeit von Garnier an bis auf 
Hefeles Coneiliengeschichte einschliesslich nicht auf.) Seit- 
dem hat nur Gwatkin in zwei Anmerkungen seiner sorgfältigen 
„Studies of Arianism“ zwei für unser Wissen über Eustathius 
wichtige Fragen in fördernder Art erörtert: er hat®) die Zeit 
der Synode von Gangra in einer Weise zu bestimmen versucht, 
die tiber spätere Hypothesen mit neuen Argumenten und im 
wesentlichen mit Recht zu der Ansicht zurteklenkt, die der 
treffliche Tillemont®) vertrat, und hat?) mit wenigen, aber 
ihrer Absicht nach zutreffenden Bemerkungen die Unhaltbarkeit 
der traditionellen Beurteilung des Eustathius klarzulegen ver- 
sucht. The common account of Eustathius, so sagt Gwatkin mit 
Recht, is an enigma. Such a record of meaningless instability 
in a man of his high character reads more like satire than history. 
Für die Rekonstruktion des Lebens des Eustathius würde eine 
noch jüngere Arbeit$) von umgestaltender Bedeutung sein, wenn 
sie im Recht wäre. Denn diese Arbeit ist mit ihren energisch 
selbständigen chronologischen Untersuchungen über eine Reihe 
der wichtigsten Briefe des Basilius zu Resultaten gekommen, 
die von den traditionellen Annahmen beträchtlich abweichen 

1) Artikel „Eustathius“ 4; III. 1880, S. 383—87. 
2) Mömoires IX, Saint Basile. 
») Vita 8. Basilii vor Bd. III seiner Ausgabe der Opp. Bas., Paris 1730. 
4) Das gilt auch von der „Historia dissensionum inter $9. Basilium et 

Eustathium“, die Leopold Sebastiani in seiner Ausgabe der „Epistola ad 
Apollinsrem ... divi Basilii nomine ab Eustathio ... vulgata“ (Rom 1796) 
8. 1—838 gegeben hat. 

5) A.a.0. 1882, 8. 185—188. 

6) IX, 650—52. 
N) 8.269 £. 
s) V, Ernst, Basilius des Grossen Verkehr mit den Occidentalen, in 

der Zeitschrift für Kirchengeschichte XVI, 1896, $. 626—664. 
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und die ganze bisherige Chronologie des Lebens des Basilius 
und’ damit auch die des späteren Lebens des Eustathius un- 
sicher machen. Diese neuen Datierungsversuche sind nun 
freilich ebenso haltlos, als die Kritik, die Gwatkin der traditio- 
nellen Beurteilung des Eustathius gegentiber angedeutet hat, 
berechtigt ist. Allein es ist bei der grossen Bedeutung, welche 
die Datierung der Basilius-Briefe für die gesamte Geschichte 
jener Zeit hat, winschenswert, dass die Haltlosigkeit dieser 
neuesten, fleissigen Datierungsversuche klargelegt werde, ehe 

sie Verwirrung stiften. 
Da nun die Basilius-Briefe die Hauptquelle für die Ge- 

schichte und die Würdigung des Eustathius sind, ist die Ver- 
bindung einer Studie über das Leben und den Charakter des 
Eustathius mit Untersuchungen tiber die Chronologie der Briefe 
des Basilius nicht nur möglich, sondern notwendig. — Ich 
beginne mit der zweiten dieser Aufgaben; denn auch die 
geschichtliche Würdigung des Eustathius muss von seinen 
Beziehungen zu Basilius ausgehen. 

L 

- Die 365 Briefe von und an Basilius, welche Garniers 
Ausgabe bietet, sind handschriftlich als eine chronologisch 
ungeordnete Masse auf ung gekommen.!) Der Ordnung dieser 

ı) Freilich bietet schon die handschriftliche Ueberlieferung ein corpus 
epp. Basilii, und die Zahl der Briefe in den reichhaltigsten Handschriften 
kommt der Garniers fast gleich: Garnier benutzte (s. Bd. III, p. CXCII) 
den cod. Coislin. 237 mit 351 Briefen (vgl. Montfaucon, Bibl. Coislin. 
p. 297; Omont, Inventaire sommaire des Ms. grecs etc. III, 160), einen 
Harlaeanus mit 249 Briefen (steht im Catalogue of the Harleian MSS. in 
the British Museum 1808—12 nicht mehr), einen Medicaeus mit 323 Briefen 
(trotz der Differenz der Zahl der Briefe wohl = Laurent. 14 bei Bandini 
I, 539, der bis ep. 344 zählt), den Coislin. 258 mit 328 Briefen (der ver- 
schwunden ist), den Regius 2697 (nach Omont, Invent. I, 189 = Catal. 
Bibl. reg. II, 191 cod. 971) mit 334 Briefen, den cod. Regius 2293 olim 

Mazarini mit 272 Briefen (trotz der Differenz der Zahl der Briefe = Catalog. 
Bibl. reg. II, 785 f., Omont, Invent. I, 63); in Bezug auf die Hss., aus denen 
er variae lectiones hatte, giebt er selbst die Briefzahl an bei einem mir 
nicht identificierbaren Vaticanus (327 Briefe), für den Claromontanus 
(= Philippic. 1427, olim Clarom. 96, nunc Berolinensis) giebt sie der 
Katalog der Codices Philippiei graeci von Studemund und Cohn (8.7 

1* 
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Masse, soweit sie möglich war — viele unwichtige Briefe 
sind undatierbar —, haben Dupin,!) Tillemont und Garnier 
in grundlegender Weise sich angenommen, und Garniers An- 

Nr. 23): 248; von den Garnier unbekannt gebliebenen, bei Fabricius-Harles, 
Bibl. graeca IX, 56f. aufgeführten Handschriften bietet der Augustanus 
(Nr. 39 bei Reiser, Index MSS. p. 16—20) 348, der Vindobonensis Nr. 75 
(Lambecius-Kollar III, 358— 71) 270, der Venetus Marcianus Nr. 61 
(Zanetti I, 42) 274, der Venetus Marc. Nr. «9 (ibid. I, 55) 338 Briefe, und 
der Medic.-Laurentian. Plut. 57 Nr.7 (Bandini Il, 347) hat wenigstens 
ursprünglich 273 Briefe enthalten. Allein so wahrscheinlich es ist, dass 
für die Ueberlieferungsgeschichte der epp. Basil. und für die Klassifikation 
der Handschriften etwas dabei herauskäme, wenn man der Anordnung der 
Briefe in den Hss. nachgienge, — für die Chronologie der Briefe würde 
diese Arbeit fast ganz ohne Ertrag sein. Für die Ueberlieferungsgeschichte 
würde es interessant sein, wenn sich ergäbe, dass alle Hss. auf ein corpus 
epp. S. Basilii zurückgehen. Obgleich mir die Anordnung der Briefe nur 
in wenigen Hss. übersehbar ist — bei dem Augustanus, dem Vindobonensis 
und dem Philippicus Berolinensis geben die Kataloge die handschriftliche 
Reihenfolge der Briefe vollständig, bei einigen anderen Codd. hat man 
Angaben über die Stellung einzelner Briefe, und der ordo vetus epistolarum 
(vgl. Garnier III, p. CXCVIII sqq.) ist bis ep. 180 mit der Anordnung der 
einfach die Hss. abdruckenden älteren Ausgaben (Basel 1551 liegt mir 
vor; die von Garnier übersprungenen Nummern sind Briefe Gregors von 
Nazianz) identisch, während die Nachträge der Pariser Ausgabe von 1618, 
weil die schon vorhandenen Briefe hier wegbleiben, die Anordnung der 
Hss. nur vereinzelt erkennen lassen —, ist dies Zurüickgehen aller hand- 
schriftlichen Sammlungen auf ein corpus mir nicht unwahrscheinlich. Für 
die Chronologie aber würde es von geringem Nutzen sein, dies corpus 
zu rekonstruieren. Zwar haben bei seiner Zusammenstellung Erwägungen 
über die Zeitfolge der Briefe nicht ganz gefehlt: im Medic. Laurent. Plut. 57 
Nr. 7 steht Nr. 1 der Reihenfolge Garniers an der Spitze, und die Ueber- 
schrift bemerkt: zoö roü ngEoPpVTEegov xaraorasvaı, in anderen Has. 
ist Garnier Nr. 2 der erste der Briefe, und unter den im ursprünglichen 
corpus wohl stets, in den Hss. nicht immer vollständig aneinander gereihten 
Briefen an einen Verfasser stehen gelegentlich die voran, die wirklich 
die älteren sind; allein die ganze Anordnung ist nicht eine chronologische: 
sie fügt die Briefe nach den Adressaten und nach sachlichen Gesichts- 
punkten, wo diese Instanzen versagen, willkürlich zusammen, und wenn 
auch im Detail chronologische Erwägungen wohl nicht ganz gefehlt haben, 
so sind doch auch da, wo man solche Erwägungen annehmen möchte, die 
Verstösse gegen die richtige Zeitfolge so gross, dass die handschriftliche 
Anordnung stets, auch in den wenigen Fällen, da man ihr Zeugnis an-- 
zurufen geneigt sein könnte, ein verdächtiger Eideshelfer bleibt. 

1) Nouvelle bibliothöque des auteurs ecelösiastiques, 2. Aufl., Paris 
1698, DI, 154—180. 
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ordnung der Briefe, die als eine revidierte Tillemontsche be- 
zeichnet werden kann, hat so allgemeines Zutrauen sich er- 
worben, dass die Forschung noch gegenwärtig vielfach mit ihr 
so operiert, ‚als seien die Briefe einst mit dem Garnierschen 
Datum expediert worden. Es erklärt sich dies daraus, dass 
einzelne Abweichungen von Garnier bei der engen Zusammen- 
gehörigkeit vieler Briefe gefährlich sind,!) eine Nachprüfung 
der gesamten Tillemont-Garnierschen Datierung aber dadurch 
ungemein erschwert ist, dass Tillemont wie Garnier ihre 
Argumentationen zum grössten Teil in ihre Darstellung des 
Lebens des Basilius verwoben, ja vielfach in derselben ver- 
steckt haben. Bei einzelnen Briefen haben Tillemont wie 
Garnier ausdrücklich eine Rechtfertigung ihrer Ansätze ge- 
geben; aber das Ganze ihres chronologischen Aufbaues ist 
nirgends tbersehbar. Daher hat man meinen können,?) die 
entscheidendste Instanz für Garniers Datierung sei die Voraus- 
setzung gewesen, dass die bischöfliche Amtszeit des Basilius 
von 370 bis zum 1. Januar 379 gedauert habe, während faktisch 
Garniers Datierung von dieser Voraussetzung viel unabhängiger 
ist, als Garnier erkennen lässt und vielleicht auch selbst 
gemeint hat. 

Der Forschung kann daher nur mit einer solchen neuen 
Untersuchung zur Chronologie der Basiliusbriefe gedient sein, 
die möglichst deutlich die unverrtickbaren Linien hervortreten 
lässt, mit denen alle Datierungsversuche rechnen müssen. Dies 
Ziel kann zweifellos von verschiedenen Ausgangspunkten aus 
und auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Dartiber aber 
kann m. E. kein Zweifel sein, dass der sicherste und tiberseh- 
barste Weg derjenige ist, den eine Untersuchung der Be- 
ziehungen zwischen Basilius und Eustathius uns führt. Ob 
Tillemont und Garnier dieser Bedeutung der Kontroverse 
zwischen Basilius und Eustathius sich bewusst geworden sind, 
vermag ich allerdings nicht zu sagen — ich bezweifle es —; 
aber ich hoffe zu zeigen, dass ich nicht zuviel behauptet habe. 

1) Auch Ernst würde das erfahren haben, wenn er alle datierbaren 
Briefe dem chronologischen Rahmen der von ihm untersuchten und zum 
grössten Teile neu datierten Briefe einzufügen versucht hätte. Die Undurch- 
führbarkeit seiner Konstruktion würde ihm dann offenbar geworden sein. 

2) Ernst a. a. 0, 651. 



Den sicheren Ausgangspunkt bietet ep. 251, ein Brief des 
Basilius an die Einwohner der Caesarea nahe gelegenen Stadt 
Evaroaı.‘) Er ist zu einer Zeit geschrieben, da die Feindschaft 
zwischen Basilius und Eustathius bereits ihren Höhepunkt 
erreicht hatte: Enstathius steht, wie Basilius sagt, offen in 
Kirchengemeinschaft mit den den orthodoxen Bischöfen ent- 
gegenwirkenden Häretikern, den Gesinnungsgenossen des 
Euhippius, der einst mit Eudoxius (von Konstantinopel), Georg 
(von Laodicea) und Acacius (von Caesarea Palaestinae) die 
(homöische) Konstantinopolitaner Synode (von 360) geleitet 
hatte. Basilius lobt die Eväsener, dass sie den Verleumdungen 
seiner Gegner kein Ohr geliehen hätten, und schildert, wie 
wetterwendisch Eustathius in dogmatischer Hinsicht sich er- 
wiesen habe. Als ersten Beweis dieser dogmatischen Charakter- 
losigkeit führt Basilius dabei an, dass Eustathius jetzt eines 
Sinnes sei mit den Parteigenossen des Euhippius, obwohl er 
einst das von der Konstantinopolitaner Synode gegen ihn aus- 
gesprochene Absetzungsurteil als ein Urteil von Häretikern für 
ungiltig erklärt habe. Taüra }y&vero xp0 dexa xal Enta 00x 
0Ao» &tov, so bemerkt Basilius bei Erwähnung jener Synode 
in Konstantinopel in unmittelbarem Zusammenhange mit der 
Mitteilung über die Leiter derselben.?) Dass die Synode in 
Konstantinopel, an welche Basilius hier denkt, diejenige ist, 
die nieht lange nach dem Konzil von Seleucia tagte, kann 
nicht dem geringsten Zweifel unterworfen sein,?) und über die 

ı) Vgl. Ramsay a.a.0., 8. 304 und Bas. ep. 278 p. 422C. 
2) Ep. 251, 2 p. 356 DE. 
s) Dass Basilius an diese Synode denkt, macht schon der Context 

und vollends eine Vergleichung von ep. 251, 2 mit 263, 3 p. 406 B gewiss, 
und dass Eustathius durch diese Synode abgesetzt wurde, ist auch durch 
Sozomenos (4, 24, 9), Sokrates (2, 43, 1) und Philostorgius (5, 3) — unabhängig 
von Basilius — bezeugt. Wenn sich in Basil. ep. 244,6 p. 350 B die 
Angabe findet, Eustathius sei nevraxoolw» Enıoxöonwv doyuarı abgesetzt, 
so kann dies, obwohl in ep. 244, 6 dieselbe Synode gemeint ist, wie in 
251,2 und 263,3, und obwohl 360 in Konstantinopel nach Sozomenos 
(4, 24,1) anfangs nur 50, nach dem Chronicon paschale (ad annum 360) 
später nur 72 Bischöfe gegenwärtig waren, keine Gegeninstanz sein: e8 
liegt ep. 244, 6 entweder — was trotz des rooovrw»v &lc nv rüg xadaı- 
.BETEWS . . . yvaunv oOvupwvnoavtav (ep. 244,6 p. 330 B) möglich ist — 
ein Textfehler, oder eine Uebertreibung des Basilius. vor. 
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Zeit dieser Synode sind wir durch den genau übersehbaren 
Zusammenhang der Ereignisse!) und durch ausdrückliche An- 
gaben?) so sicher unterrichtet, wie es bei wenigen Ereignissen 
des vierten Jahrhunderts der Fall ist: die Synode war im 
Januar und Februar 360 in Konstantinopel versammelt. Da 
nun Basilius unter den Führern derer, die Eustathius absetzten, 
an erster Stelle den Eudoxius nennt, mithin angenommen 
werden darf, dass Eudoxius die betreffenden Verhandlungen 
leitete, so muss, da Eudoxius erst als Bischof von Konstantinopel 
als Synodalleiter fungiert haben kann und erst am 27. Januar 
360 auf den Bischofsstuhl der Hauptstadt erhoben ist,3) die 
Absetzung des Eustathius, welche Basilius in ep. 251,2 im 
Sinne hat, auf den Februar 360 datiert werden. Ep. 251 
ist nicht ganz 17 Jahre später, also Ende 376 geschrieben 
worden.‘) 

Ueber die Ereignisse, welche dem Konflikt zwischen 
Basilius und Eustathius die ‚Schärfe gegeben hatten, die in 
ep. 251 hervortritt, enthält der Brief selbst eine chronologisch 
sehr wertvolle Andeutung. „Was das aber für Leute sind,“ 
so schreibt hier5) Basilius, „die sie im Vorjahre (repvoı») 
aus Galatien in der Meinung herbeiholten, durch sie zu rück- 
sichtsloser Austibung ihres bischöflichen Amtes die Möglichkeit 
zu gewinnen, das wissen alle, die nur ein wenig mit ihnen 
zu thun gehabt haben. Ich möchte nicht, dass mir der Herr 
je soviel Musse gäbe, dass ich Zeit hätte, ihre Uebelthaten 
aufzuzählen. Gleichwohl haben diese, nachdem sie im Ehren- 
geleit bei jenen hochangesehener und mit ihnen eingeschworener 
Trabanten eingeholt waren, deren ganze Gegend durchzogen, 

1) Vgl. meinen Artikel „Arianismus“ in der Real-Encyklopädie für 
protest. Theol., 3. Aufl., II, 36 £. 

#) Vgl. Clinton, Fasti Romani I, 445. 
%) Chron. pasch. ad ann. 360. 
4) Tillemont (IX, 678 not. LXXVIII) irrt zwar, wenn er meint, die 

nicht ganz 17 Jahre müssten eigentlich von den Deklamationen an gezählt 
werden, die Eustathius seiner Absetzung entgegensetzte. Darin aber hat 
er — ganz abgesehen von seinen Gründen — Recht, dass ep. 251 gegen 

. Ende des Jahres 87} geschrieben sein muss. Garniers (vita 386,4 p. CLXIIIaA) 
Zurückweisung des Briefes auf den Juli oder August 376 ist unberechtigt. 

5) Ep. 251, 3 p. 387 CD. Der Mignesche Nachdruck bietet im Eingange 

der oben citierten Stelle den Druckfehler ovd& anstatt oüg 68. 
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wie Bischöfe geehrt und behandelt! In öffentlichem Aufzuge 
wurden sie hineingeführt in die Stadt und redeten mit Würde 
zum Volke. Denn preisgegeben wurde ihnen das Volk, preis- 
gegeben der Altar. Wie sie dann, nachdem sie — bis Nikopolis 
gekommen — keine ihrer Versprechungen hatten verwirklichen 
können, wieder zurückgezogen sind, und wie sie auf dem 
Heimwege sich benommen haben, das wissen, die dabei 
gewesen sind.“ Was hier angedeutet ist, wird erkennbarer 
aus sieben anderen Briefen: 237 und 239 an den nach Thrazien !) 
exilierten Bischof Eusebius von Samosata, 244 und 250 an 
Bischof Patrophilus von Aegaeae,?) 231 und 232 an Amphilochius 
von Ikonium und 225, einem Briefe der kappadozischen Bischöfe 
an Demosthenes, den Vicar der pontischen Diözese. In ep. 237 
giebt B. dem entfernten Freunde eine chronologisch höchst 
wertvolle Erzählung der Geschehnisse nach der Zeitfolge 
Brief 232 ist besonders wichtig, weil die Jahreszeit seiner Ab- 
fassung genau erkennbar ist: er beantwortet eine gleich nach 
dem Epiphaniasfest?) expedierte Sendung des Amphilochius 
augenscheinlich gleich nach Eingang derselben, muss also 
Mitte Januar oder etwas später geschrieben sein.) — Die 
Reihenfolge der in Betracht kommenden Ereignisse ist folgende: °) 
der Vicarius Demosthenes ist nach Kappadozien, und zwar 
gleich auch nach Caesarea, gekommen, hat dann mitten im 
Winter (£v uEoo To xeıuavı) in Galatien eine Synode zusammen- 
treten lassen; auf dieser galatischen Synode ist Bischof Hypsis 
von Parnassus abgesetzt, Ecedieius, ein Mann nach dem Herzen 
der Hofbischöfe,®) mit dem Bistum betraut, Gregor von Nyssa 

») Vgl. ep. 239, 2 mit ep. 181. 
2) Zwischen Pergamus und Magnesia, vgl. Ramsay 2.2.0. 8. 116 f. 

Ep. 250 ist mehrere Wochen jtinger als ep. 244; vgl. 250 initium. 
8) Dass bei der &vaurnoıs Tög awrnolov olxovoulas in ep. 232 p. 355 B 

an das Epiphaniasfest und nicht mit Dupin (II, 169) und Garnier (vita 35, 1) 
— Tillemont (IX, 248) lässt die Frage offen — an das Weihnachtsfest 
zu denken ist, folgt daraus, dass Basilius das Weihnachtsfest noch nicht 
kannte (vgl. Usener, Religionsgeschichtliche Untersuchungen I, 242 ff.). 

*) Die Entfernung Ikoniums von Caesarea beträgt ca. 330 Kilometer; 
vgl. die Karten bei Ramsay. 

5) Nach ep. 237,2. Wenn Stellen aus anderen Briefen verwertet sind, 
sind sie ausdrücklich angeführt. 

°) Vgl. ep. 226, 2 p. 347 A. 
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ist von einem einzigen unangesehenen Manne, Philochares, !) 
angeklagt, der Vicar hat dann Befehl gegeben, ihn durch 
Militär in Nyssa aufzunehmen (und vor seinen Richterstuhl zu 
‚stellen); Gregor ist den Soldaten zunächst gefolgt, hat dann 
aber, unter ihrer Rücksichtslosigkeit und unter der Kälte 
leidend, auf dem Transport sich der Eskorte entzogen und 
an einen sicheren Ort sich geflüchtet?) — bis hierher nur?) 
setzt ep. 231, die älter ist als ep. 232, also spätestens Anfang 
Januar geschrieben ist, die Ereignisse voraus —; der Vicarius 
ist dann, nachdem er kurze Zeit durch militärische Dinge in 
Anspruch genommen war, abermals*) in Caesarea erschienen, 
hat dort, den Privilegien, welche die Kirche hatte,°) zum 
Trotz, alle Kleriker dem städtischen Senat (als Mitglieder) 
überwiesen und hat dann für längere Zeit (roARag juegas) in 
Sebaste seinen Aufenthalt genommen und dort mit der Regelung 
des Ständewesens sich beschäftigt,®) dabei hat er die Partei- 
gänger des Basilius zu Ratsmitgliedern nominiert und sie ver- 
urteilt, der komunalen Verwaltung zu dienen, die Anhänger 

des Eustathius aber mit grössten Ehren bedacht;?) danach hat 

1) Ep. 225 p. 844D. | 
*) Ep. 225, bald nachher geschrieben. 
8) Vgl. unten 9.10 Anm. 2. 
*) Vgl. über das naAıv in ep. 237,2 p. 365 E Garnier vita 34,2 p. CLIV. 
5) Vgl. ep. 104 mit Garniers nota k. 
°) Basilius gebraucht zwar (vgl. Garniers nota f p. 365) das Verbum 

ypvloxgıveiv de spir. 8. 29, 74 Garnier III, p. 630 (olöv rıvı onuelg Toüg 
svoeßoüvrag YvAoxpıvsiv) und ep. 204, 2 p. 304 A (oddels 6 Tod dAndoög 
TO weüdog YPvioxpırav) ganz allgemein im Sinne von diaxelvewwv. Dennoch 
liegt in der oben verwendeten und in der folgenden Anmerkung citierten 
Stelle vielleicht eine speciellere Anwendung des Wortes vor. Phrynichus 
(unter Mare Aurel und Commodus) sagt (vgl. Stephanus, Thesaurus ed. 
Hase u. a., sub voce YvAoxgıveiv, VIII, 1131): YvVAoxgıveiv zuglog utv Tö 
Tag yvläc tag Ev Tals noAscı Haxplvew‘ onualveı dk xal ro Aldo ru 
dıiararteıv xal dıaxplveıw. Proprise — so heisst es nun zwar bei Stephanus 
lc. —, quam Phrynichus dicit significationis nullum usquam exemplum 
repertum est. Allein die DoAırei« des Aristoteles hat inzwischen eine 
'Belegstelle für den eigentlichen Sprachgebrauch gebracht (21,2 ed. Kaibel 
und v. Wilamovitz p. 23, 2, vgl. die Nota in Kenyons Ausgabe S$. 54), und 
diese „eigentliche“ Bedeutung, bezw. die oben gegebene Modifikation der- 
selben, scheint mir für die oben behandelte Stelle die passendste zu sein. 

?) Da die Stelle für die Geschichte der städtischen Verfassung in der 
‚späteren Kaiserzeit ein Interesse haben muss, sei sie ganz citiert: aA 
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der Statthalter abermals eine Synode der galatischen und 
pontischen Bischöfe in Nyssa angeordnet, und die Bischöfe 
sind seinem Befehle gefolgt; hier in Nyssa ist die Angelegen- 
heit des (nicht erschienenen) Gregor zur Erledigung gekommen: 
er erhielt einen Nachfolger, den Basilius nicht nennt, aber als 
höchst verächtlichen Menschen charakterisiert,') auch nach 
Doara wurde ein neuer Bischof geschickt, den Basilius nicht 
höher taxiert;?) darauf war der ganze Schwarm nach Sebaste 
gezogen, um sich mit Eustathius zu verbinden und im Verein 
mit ihm die kirchlichen Verhältnisse in Nikopolis — wo 
Bischof Theodot vor einiger Zeit gestorben war — zu ver- 

nuiv Ennide Yvuod xal Povov nveov, xal navrag ulv & Ywvi Tovg 
legatıxovg Tüg Ev Kawsagela Exxinolag nugedwxe Hz Boviij.Ev dk De- 
Baorela Exa$EaIn noAläg Nuspag PvAoxpıvöv, zal tovg ulv nulv xoww- 
voövrag BovAsvräg dvouaLov xal zaradızdaay th vnngeola Tov dnuoclor, 
tovg dt To Evora9lw ngooxeıutvovg ralg ueyloraıg Tınalg negiinwv. 
Im Allgemeinen ist an der Stelle nichts rätselhaft — dass es in dieser 
Zeit nur als eine Last empfunden wurde, Curiale sein zu müssen, ist bekannt 
(vgl. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des röm. Reiches 
I, 251) —; im Detail scheint, was Basilius hier sagt, für die Verfassungs- 
geschichte noch nicht ausgebeutet zu sein. 

1) Ep. 239, 1 p.367Esq. Auch in ep. 297, 2 p. 366 A kann Basilius 
bei dem Satze Eneuwav rıva taig &xxinalaıcs an diesen Nachfolger seines 
‚Bruders gedacht haben. Doch vgl. Garniers nota a zu ep. 237, 2 p. 366. 

2) Ep. 239,1 p. 368 A. Tillemont (IX, 394) und Garnier (vita 34, 5 
p. CLVI) stimmen, obwohl sie in der Erklärung der Stelle verschiedene 
Wege gehen, darin tiberein, dass auch die Angabe in ep. 231 p. 354 D: 
Adapa rov narnıbv aneiAnße uovklova sich auf diese Neubesetzung des 
bischöflichen Stuhles beziehe. Doch ist diese Annahme unhaltbar. Denn, 

gleichwie in ep. 231 der Nachricht von der dem Gregor von Nyssa auf- 

genötigten Flucht die Mitteilungen parallel laufen: Aoapa xeıuabera: To 
xntTovg Tod noAvoagxov (d. i, auch nach Garnier, vita 34,2 p. CLIV, 
Demosthenes, der Vicar; vgl. ep. 237, 2 p. 365 D) r& &xel auvrapaccoovrog, 
nuiv dt ol &xdool rag EnıBoviäs Tvpevovoı, 80 ist im weiteren Verlaufe 
‚des Briefes das Aoapa rov nalnıöov antiaße uovAlove parallel dem 
adeApds dıaysı Gvsrog und dem r&s Boviäs tüv &ydoiv nuov dıaaxe- 
dassı xugıog. Das Aoapa röv narlaıov antlaße uoviiova samt dem zu- 
gehörigen nAEov 62 &xsı ovdev, das unmittelbar folgt, muss demnach relativ 
Erfreuliches, wenigstens Beruhigendes besagen. Was? das gestattet unsere 
mangelhafte Kenntnis der Dinge uns nicht zu erraten. Jedenfalls war — 
und das ist chronologisch wichtig — Doara zur Zeit der ep. 231 tiber das 
xeıuabeo$aı noch nicht hinausgekommen, den neuen arianischen Bischof 

hatte es noch nicht; die Synode von Nyssa hatte noch nicht stattgefunden, 
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gewaltigen. — In eben der Zeit, da jener „Schwarm“ nach 
Sebaste hingeeilt war, ist, wie Basilius ausdrücklich sagt,') 
ep. 237 geschrieben. 

Eben dieser Einzug [eines Teiles] der von Nyssa ge- 
kommenen Synodalen in Sebaste verknüpft die oben dargelegte 
Kette von Ereignissen mit dem sicheren Ausgangspunkte unserer 
Untersuchung. Denn es ist zweifellos, dass der Einzug der 
„aus Galatien geholten“ Anhänger des Euhippius, den ep. 251,3 
und ganz ähnlich ep. 244,7 und 250 dem Eustathius zur Last 
legen, nichts anderes ist als das Einrücken des Schwarmes, 
von dem ep. 237 spricht: von den in Nyssa mit tagenden 
Galatern werden mehrere — unter ihnen die Evırrlov rexva 
xal Evinalov Exyova,?) die dem Basilius besonders verächtlich 
sind, vielleicht auch die neuen Bischöfe von Nyssa und Doara 
— durch die Gesandtschaft aus Sebaste, von der in ep. 251,3 
und 244,7 die Rede ist, zunächst aus Galatien nach Nyssa, 
dann von Nyssa nach Sebaste geleitet sein. Da nun die Er- 
eignisse alle von der Synode in Galatien „mitten im Winter“ 
an bis hin zu dem Einzuge der Galater in Sebaste zeitlich 
eng zusammengehören — einen zwingenden Beweis hierfür 
liefert der Umstand, dass Basilius seinem Freunde Eusebius, 
mit dem er in reger Korrespondenz stand, sie alle in einem 
Briefe (237) als Neuigkeiten berichtet —, so müssen, weil 
.Basilius in ep. 251,3, Ende 376, auf die Herbeiholung der 
Galater als auf ein Vorkomnis des Vorjahres zurückblickt, alle 
diese Ereignisse sich in ziemlich schneller Folge seit der 
„Mitte des Winters“ 375 auf 376 abgespielt haben.?) Das ist 
auch von Tillemont wie von Garnier übereinstimmend an- 
genommen. Tillemont und Garnier differieren nur in Bezug 
auf die Frage, ob die Synode von Nyssa und die Einholung 

1) Ep. 237,2 p. 366 A. 
2) Ep. 244,7 p. 380 D. 
3) Das folgt aus dem nepvouw in ep. 251, 3, ganz abgesehen von der 

.Frage, wann man damals in Kappadozien das bürgerliche Jahr begonnen 
habe. Denn auch damals hat die Sonne den Menschen „Zeiten, Tage und 
Jahre gegeben“; in den kürzesten Tagen des Jahres 376 konnte Basilius 
die Ereignisse, die „mitten im Winter“ 375 zu spielen begannen, als Er- 
eignisse des Vorjahres bezeichnen, selbst wenn das Glied der Kette, das 
er hervorzuheben Grund hatte, bereits dem gleichen bürgerlichen J ahre 
‚angehört hätte, wie ep. 251. Doch vgl. unten S. 12 Anm. 8. 
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der Galater noch in das Ende des Jahres 375,1) oder in den 
Anfang des Jahres 376 zu setzen ist.2) Garniers Hauptgrund 
ist ep. 231, von der er mit Recht gegen Tillemont?) behauptet, 
dass sie älter ist als ep. 232.*) Allein Garniers Annahme, dass 
ep. 231 die Synode von Nyssa schon voraussetze, ist irrig.®) 
Selbst ep. 232, die frühestens Mitte und spätestens Ende 
Januar 376 geschrieben ist, geht der Synode in Nyssa noch 
voraus.®) Nur die galatische Synode ist noch vor ep. 231, 
„mitten im Winter“ 375 — wohl im Dezember?) — gehalten 
worden. Frühestens im Februar 376 wird die Synode in Nyssa 
sich versammelt haben. Doch ist es, weil die Einholung der 
Galater Ende 376 als ein Ereignis des Vorjahres bezeichnet 
wird, nicht geraten — wenn auch keineswegs unmöglich —, 
mit der Synode weit in den Frühling 376 hineinzugehen.®) 

1) So Garnier vita 34, 6 p. CLVI. 
?) So Tillemont IX, 249 f. 
s) IX, 394. 
*) Dass ep. 231 deshalb mit Notwendigkeit noch dem Jahre 375 

zuzuweisen sei (Garnier 35,1 p. CLVIIaE), ist freilich nicht richtig. Ep. 232 
kann aus dem Ende Januar 376 stammen (vgl. oben 8.8) und, weil 

sie besonderen Anlass hatte, der ep. 231 sehr bald gefolgt sein. 
6) Vgl. S.10, Anm. 2. 
e) Basilius sagt hier, er sei niedergeschlagen z@ röv YEogyıAkorarov 

adeApov nuov nepvyadsvusvov eivaı (p. 355); Gregors Absetzung und 
die Einsetzung eines „Häretikers“ an seiner Statt ist ihm noch unbekannt. 
Auch Tillemont (IX, 248) setzt den Brief vor die Synode. 

7) Da ep. 231 die Flucht Gregors dem Amphilochius als Neuigkeit 
‚mitteilt, die galatische Synode selbst und die Anklage gegen Gregor 
offenbar als bekannt voraussetzt, müssen zwischen der galstischen Synode 
und ep. 231 etwa 14 Tage liegen. Der 20. Dezember etwa ist daher (vgl. 
Anm. 4) der terminus ante quem für die Synode. Der terminus a quo ist 
durch das &v u£op tö xeıu@vı gegeben. Da es unberechtigt ist, diese 
Angabe so abzuschwächen, wie Garnier es thut (vita 34, 6 p. CLVILA): 
so wird man gut thun, nicht über den Dezember zurückzugehen. 

8) Es ist nicht geraten, weil das n&pvoıv dann auffällig wird, selbst 
wenn das Ende des bürgerlichen Jahres in Kappadozien in die Zeit zwischen 
Frühlings- und Winter-Sonnenwende fiel; es ist nicht unmöglich, weil dies 
in der That der Fall war. Denn man braucht gegenwärtig nicht mehr 
darüber zu streiten, ob Tillemont die Wahrscheinlichkeit für sich hat, 
wenn er meint, Basilius habe sein Jahr am 1. September begonnen (IX, 
680; IV, 359), oder Garnier (vita 36,4 p. CLXIl sq.), wenn er für den 
1. Januar oder 1. März plaidiert. Keiner von beiden hat Recht: die kappa- 
dozische Provinzialära, eine fest gewordene bewegliche Jahresrechnung 
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Dass die Synode in Nyssa und, was ihr folgte, nicht mehr 
mitten im Winter in Scene ging, bestätigt sich auch an dem, 
was wir tiber die Geschehnisse in Nikopolis, die ep. 237 kommen 
sieht (vgl. oben S. 10£f.), aus ep. 239 und aus den Briefen 227 
bis 230, 238 und 240!) erfahren. Ein Eingehen auf diese 
Geschehnisse ist aber nicht nur im chronologischen Interesse, 
sondern auch deshalb geboten, weil diese Dinge für die 
Kontroverse zwischen Basilius und Eustathius von Bedeutung 
sind. — Der von Basilius eingesetzte und ihm verwandte?) 
Bischof Poemenius von Satala in Armenien hatte — offenbar 
gleich nach dem Tode des Bischofs Theodot von Nikopolis, 
den Basilius in ep. 237,2 (Frühjahr 376) dem Eusebius als 
ein ihm neues aber schon einige Zeit zurtickliegendes Ereignis 
mitteilt, — sich nach Nikopolis begeben und hatte, ehe die 
Gegner für die Neubesetzung des erledigten Bischofsstuhles 
irgend etwas hatten thun können, den Bischof Euphronius von 
Colonia nach Nikopolis transferiert?) Die Einwohner von 
Colonia waren mit diesem Arrangement nicht zufrieden gewesen; 
auch in Nikopolis war die Zustimmung der Gemeinde offenbar 
keine ungeteilte gewesen. Basilius aber hatte, die Klugheit 
und Energie des Poemenius lobend, der Verteidigung seines 
Schrittes mit Energie sich angenommen: er hatte die Kleriker 
und den Magistrat von Colonia zu beglitigen versuchtt) und 
war in Briefen an die Kleriker und an den Magistrat von 

alter Zeit (vgl. Freret, de l’annse vague cappadocienne, Mö&moires de 
literature, tir6s des registres de l’acad&mie royale des inscriptions et de 
belles-lettres XIX, 1753 p. 85 ff.), begann am 12. Dezember (Fröret 38 und 
50 ff.; Ideler, Handbuch der mathem. u. techn. Chronologie I, 441 f.), und 
dass diese Aera in der Zeit des Basilius und in seinem Kreise in Gebrauch 
war, beweist das Vorkommen des kappadozischen Monatsnamens Dathusa 
in Gregor. Naz. ep. 122 (al. 90) Migne 37, 217A. Da nun ep. 251 nach 
dem 12. Dezember geschrieben sein kann, ja wahrscheinlich geschrieben 
sein wird (vgl. oben 8.7 Anm. 4), so bliebe, nach dem bürgerlichen Jahre 
gerechnet, das n&evoıv verständlich, selbst wenn die Einholung der Galater 
etwa im Mai vor sich gegangen wäre. 

1) Den Zusammenhang dieser Briefe hat noch Tillemont (IX, 252 ff.) 
nicht durchschaut; aber schon Garnier (vita 34, 4 p. CLV) hat das Richtige 

2) Vgl. ep. 99, 4; 102; 103 und 122. 
s) S. ep. 229 u. 228. 
4) Durch ep. 227 u. 228, 
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Nikopolis für den von Poemenius bestellten Bischof eingetreten.') 
Dass dies Vorgehen des Poemenius und Basilius keinen Rechts- 
titel hatte, ist mir zweifellos: Nikopolis gehörte mit Colonia, 
Satala, Sebastopolis zur Provinz Armenia prima, deren politische 
Metropole Sebaste war;?) nach can. 4 von Nicaea und can. 9 
und 13 von Antiochia?) hatte der Bischof von Sebaste, als 
Metropolit, die Oberleitung der von den Bischöfen der Provinz, 
oder wenigstens dreien von ihnen, vorzunehmenden Wahl.*) 
Um so begreiflicher ist es, dass der Vicarius Demosthenes — 
wahrscheinlich in der Zeit, da er „viele Tage“ in Sebaste 
weilte,5) — sich bemtihte, den Nikopolitanern durch Eustathius 
einen Bischof zu geben.®) Eustathius ersah sich?) für den 
vacanten Stuhl den ihm vielleicht seit längerer Zeit nahe 
stehenden ®) Fronto, einen der Presbyter in Nikopolis, die mit 
dem Vorgehen des Poemenius zufrieden gewesen „waren.?) Da 
man nun aber in Nikopolis den Kandidaten des Eustathius gut- 

') Ep. 229 u. 230. 
») Ramsay a.a. 0. 325; Kuhn a.a. 0. II, 243. 
°) Mansi II, 669 u. 1312 £. 
4) Freilich beweist gerade die Öffentliche Thätigkeit des Basilius, 

aber auch das Thun anderer Bischöfe der Zeit (vgl. ep. 120, 121 und 122), 
wie wenig diese Bestimmungen in praxi beobachtet wurden. — Dass 
Basilius früher dem Bischof von Nikopolis gewisse Metropolitanbefugnisse 
zugewiesen hatte, muss aus ep. 95 und 99, 2 gefolgert werden (vgl. Lequien, 
Oriens christianus ], 428). Eben dies macht es erklärlicher, dass jetzt nach 
Theodots eigenem 'Tode Poemenius von Satala eingreift. 

6) Oben 8.9. 
6) Ep. 237,2 p. 3866 B. 
7) Vgl. 8.15 Anm. 1. 
s) Die Identität des Fronto in ep. 125, 3 p. 217 B mit dem oben ge- 

nannten späteren Bischof von Nikopolis wird von Tillemont (IX, 253) und 
Garnier (vita 35, 2) für wahrscheinlich gehalten. Erweisbar ist sie nicht. 

®) Dass Fronto je selbst den von Poemenius eingesetzten Euphronius 
ausdrücklich anerkannt hat, kann daraus nicht gefolgert werden, dass 
Basilius ep. 238 p. 366 E den Presbytern von Nikopolis, die zu ihm hielten, 
schreibt: ZAsıwev eis &x Toü nAnoWuarog Vusv; auch daraus nicht, dass 
ep. 239, 1 p. 368 B den Fronto als ngortepov ryv unke tüg aAndelag avyn- 
yoplav oynuarıcousvoc bezeichnet und Verrat am Glauben ihm vorwirft. 
Die Annahme, dass Fronto zu dem, was geschah nur geschwiegen hat, 
his sich ihm selbst die Möglichkeit eröffnete, Bischof zu werden, ist um 
so leichter, je zweifelloser das „fromme“ Eingreifen des Poemenius ziemlich 
formlos gewesen sein wird. 
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willig nicht aufnehmen wollte, versuchte Demosthenes, mit 
gewaltsamerem Zugreifen durchzudringen: man rief die gala- 
tischen Hilfstruppen.') Fronto wurde nun als Bischof in Niko- 
polis eingesetzt?) — Euphronius scheint schon vorher nach 
Colonia zurückgekehrt zu sein; man hört nichts mehr von 
ihm 3) —; aber die Mehrzahl der Presbyter erkannte ihn nicht 

1) Schon Tillemont (IX, 252f.) hatte den Satz in ep. 237,2 p. 366 B: 
os dt eidev (scil. Demosthenes) avrov; (die Nikopolitaner) &xovrag 0x 
Evdidovrag, vor neıpäreı Punoripg xeıpl Eyxaraoıjacı rov dıdöuevov 
(sil. &nloxonov) als einen Hinweis auf die Herbeiholung des von Nyssa 
kommenden Schwarmes (oben 8. 10f.) verstanden; Garnier hat (vita 35, 3 
p. CLVIII) dem widersprochen Aber mit Unrecht. Sein Gegengrund: 
„constat Frontonenm ab Arianis episcopatum accepisse“, verschlägt um so 
weniger, da, was Garnier als „feststehend“ ansieht, nichts ist als eine 
Behauptung der Gegenpartei, d. i. eine Mitteilung des Basilius (ep. 23%, 1 
p. 368 B). Wenn Eustathius im Einverständnis mit Demosthenes den Niko- 
politanern einen Bischof geben wollte (ep. 237,2 p. 366 B), so hat er 
gewiss die Person alsbald ins Auge gefasst, wo nicht gar ordiniert; — 
der dıdouevog Enloxonog in ep. 237,2 kann — das giebt auch Garnier zu (über 
Tillemont vgl. unten 8. 16 Anm. 5) — nur Fronto sein. Garniers weitere 
Deutung aber — er findet das neıpyäodaı Bımiorkpa xeıpl Eyraraotjocı 
tov didouevov in den Gewaltmassregeln wieder, durch welche dem von 
jenen galatischen Arianern bestellten Bischof die Kirche in Nikopolis aus- 
geliefert wurde (ep. 238 u. 240), — ist unmöglich, weil, als ep. 237 ge- 
schrieben wurde, eben erst der Schwarm nach Sebaste stürmte, „um im 
Verein mit Eustathius die Kirche in Nikopolis zu vergewaltigen“. Fronto 
war, ehe die Galater kamen, der dıdouevog Eniaxonog. Da erst jene 
Galater ihm das Bistum wirklich verschafften, kann es nicht tiberraschen, 
wenn Basilius sagt: &dtfaro nap” avıav Enıoxonis atloua (ep. 239, 1 
p. 368B). Das ist eben Parteiurteil, kein geschichtlicher Bericht. Ungleich 
grösser noch erscheint nach dem hier Festgestellten die parteiische Ver- 
kehrung der Herbeiholung der Galater in den oben (8. 11) besprochenen 
Briefen 244 und 251. Freilich sagt Basilius auch dort nicht, Eustathius 
habe die Galater gerufen; aber erst, wenn man den Sachverhalt kennt, 
bemerkt man, dass er diese direkte Lüge sich nicht gestattet hat: jeder 
Leser denkt bei dem unbestimmten „sie riefen“ zunächst an Eustathius, 
und Basilius hat das gewollt (vgl ep. 251, 3 p. 387C: oüs d& nova Ex 
tas Tearariag uereoteliavro, wg di avravy duvauevo nv nabönolav 
tis Enıoxonüg anolapßeiv); der gleichzeitige Brief an Eusebius aber 
zeigt (vgl. den Anfang dieser Anm.), dass der Vicarius der Handelnde 
war. Das ganze Verbrechen des Eustathius war, dass er mit Demosthenes 
gemeinsam in Nikopolis vorgieng. 

2) Ep. 238; 239,1 p. 368 B. 
3) Vgl. Garnier, vita 34, 4 fin. 
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an.!) Nun wurde die Kirche mit Gewalt dem neuen Bischof 
überwiesen, die opponierenden Presbyter mussten ihre Ge- 
sinnungsgenossen ausserhalb der Stadt unter freiem Himmel 
versammeln;?) Basilius bestärkte sie in ihrer Opposition: ?) 
aufs entschiedenste erklärte er, er werde den Fronto nicht 
anerkennen, obwohl dieser, wie Basilius selbst sagt, sich be- 
mühte, der Spaltung jede dogmatische Bedeutung zu nehmen.) 
Noch Ende 376, als ep. 251 geschrieben wurde, hatte die 
Spaltung in Nikopolis nicht aufgehört: Basilius konnte noch 
damals sagen, dass die Herbeiholung der Galater nicht bewirkt 
hätte, was sie bewirken sollte, d. h. die Gewinnung der Gemeinde 
für einen dem Hofe genehmen Bischof.5) Doch wissen wir 
nicht, ob die Presbyter in Nikopolis, die schon zur Zeit der 
ep. 240 lass wurden, in ihrem Widerstande ausgehalten haben, 
bis der Tod des Kaisers (378) der Verfolgung ein Ende 
machte.) 

Das chronologische Interesse dieser Nikopolitaner Ereignisse 
liegt, wie oben (S.13) schon gesagt ist, darin, dass sie Garniers 

1) Vgl. ep. 238. 
2) Ep. 240, 2 p. 370 A, aber auch schon ep. 238 p. 367 A. 
8) Ep. 238 u. 240. 
+) Ep. 240, 3: un d&anarndürs taig wevdoioylaıs aurov Enayyslo- 

utvwv 6edornta nlarewg. 
5) Ep. 251,3 p. 387 D: oVdtv Ydvyndnoar, wv Ennyyeliavro, dıa- 

noasac9cı. Wenn Tillemont (IX, 253) daraus schliesst, die Galater hätten’ 
die Bestellung eines Bischofs in Nikopolis nicht erwirken können; erst 
durch die Verleitung des Fronto zum Abfall habe der Teufel ein Mittel 
gefunden, den Frieden der Kirche in Nikopolis zu stören: so verkennt er 
den parteiischen Charakter der Aeusserung und kommt mit zweifellosen 
Thatsachen so in Widerspruch, dass er selbst sich genötigt sieht, wenigstens 
Wahl und Weihe des Fronto durch die Galater nachträglich (p. 253 Mitte) 
zuzugestehen, und wer der dıdouevoc Enioxonoc, von dem ep. 237, 2 vor 
Ankunft der Galater in Nikoplis redet, sein soll, sagt er nicht. 

6) Jünger als ep. 240 sind offenbar die beiden Briefe B’s an die 
Nikopolitaner, die Garnier unter Nr. 246 u. 247 bringt. Sie zeigen, dass 
die Spaltung in Nikopolis zu Gewaltmassregeln der Herrschenden geführt 
hat. Da es unwahrscheinlich ist, dass solche Gewaltmassregeln lange auf 
sich haben warten lassen, Basilius aber zuerst in der Zeit dieser Briefe 
von ihnen gehört hat, ist es wahrscheinlich, dass diese Briefe, wie Garnier 
annimmt, noch dem gleichen Jahre (376) angehören, wie ep. 240. — Dass 
der in ep. 248 p. 884B erwähnte „Märtyrer“ Asklepius ein Nikopolitaner 
sei, hat Garnier (vita 36, 3) m. W. ohne Grund angenommen. 
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Ansetzung der Synode von Nyssa noch auf den Winter 375 
unmöglich machen: ep. 238 und 240, die nicht gar lange nach 
Frontos Einsetzung geschrieben sein können, erwähnen die 
Gottesdienste unter freiem Himmel ohne jede Hindeutung auf 
erschwerende Temperaturverhältnisse. Die Synode in Nyssa, 
die dem Einzuge der Galater in Sebaste und ihrem Eingreifen 
in Nikopolis vorhergieng, wird daher mit Wahrscheinlichkeit 
auf den Frühling 376, etwa März, datiert werden können.!) 
Der Tod Theodots, der die Nikopolitaner Tragödie einleitete, 
fiel in eine Zeit, da Poemenius dem Eustathius zuvorkommen 
konnte,?) daher vermutlich in die Zeit, da Eustathius, wie 
sich später?) zeigen wird, den auf der galatischen Synode, im 
Dezember 375, versammelten Bischöfen sich näherte. 

Den Schlussstein zu dem chronologischen Aufbau der Er- 
eignisse und der Briefe vom Ende 375 bis Ende 376 und 
zugleich eine willkommene Handhabe für ihre sachliche Be- 
urteifung, giebt der Hinweis der ep. 251) auf eine Glaubens- 
formel, die Eustathius kürzlich unterschrieben hatte. Diese 
vor nepıpepousvn Alörıg der ep. 251 ist zweifellos identisch 
mit der als ra vv nepıpspousva in ep. 244,5 p.380A er- 
wähnten Formel von Cyzieus. Wir wissen über diese Formel 
nur, was Basilius ep. 244, 9 sagt; er aber wusste nur, dass die 
Synodalen das dwoovo.ov nicht erwähnt, aber das Öuoror xar’ 
ovolav behauptet und „Blasphemien“ gegen den hl. Geist ver- 
brochen hätten. Eustathius ist also weit entfernt davon 
gewesen, zu den „Arianern“ tberzugehen; er hat vielmehr die 

alte Mittellinie der Homoiusianer auch jetzt noch innegehalten, 
und wenn Basilius den Synodalen von Cyzieus nachsagt, sie 
hätten über den hl. Geist die gleichen Blasphemien wie 
Eunomius ausgesprochen, so ist dies freilich nieht ganz unwahr 

— denn auch Eunomius acceptierte die Gottheit des hl. Geistes 
nicht —; aber es ist doch auch nicht ganz wahrhaftig ge- 
sprochen. Denn Basilius muss sehr wohl gewusst haben, dass 
diese Anschauung in den homoiusianischen Kreisen, denen er 
selbst entstammte, nicht erst seit gestern vorhanden war und 

1) Vgl. oben 8. 12 Anm. 8. 
*) Ep. 229, 1 p. 352 C. 

3) $. Seite 19. 
4) Ep. 251,4 p. 388 B. 

Loofs, Eustatbius. 2 
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genetisch mit Eunomius nichts zu thun hatte. Die Zeit dieser 
Synode von Cyzicus ist dadurch bestimmt, dass die jedenfalls 
nach dem Einzuge der Galater in Sebaste und Nikopolis ge- 
schriebene ep. 244 und die Ende 376 verfasste ep. 251 sie als 
ein neues Ereignis behandeln: die Synode muss im Spätfrühling 
oder Sommer 376 getagt haben.!) 

Von den Daten der Zeit zwischen Ende 375 und 376 muss 
unsere Untersuchung sich zunächst zu epp. 223, 224 und 226 
wenden.?) Ep. 223 ist ein offenes Schreiben B.’s gegen Eustathius, 
ep. 224 ein inhaltlich verwandtes Schreiben an einen Presbyter 
Genethlius, ep. 226 ein Brief B.’s an seine Mönche tiber den 
Konflikt mit Eustathius. Brief 226 weiss, so verwandt seine 
Haltung sonst den Briefen 244 und 251 ist, noch nichts von dem 
Einzuge der Galater in Sebaste, erzählt aber, dass Eustathius 
und die Seinen offen ihre Absicht enthüllt hätten, indem sie 
in Aneyra die Gemeinschaft mit den Gesinnungsgenossen des 
Euhippius in den Häusern mit besonderer Freude sich hätten 
gefallen lassen; zu ihrer coneiliaren Festversammlung seien sie 
freilich noch nicht zugelassen worden.?) Man sieht: gelegent- 

1) So auch Tillemont VI, 601. Garnier (vita 34,8 fin) setzt die 
Synode in die Zeit unmittelbar vor der galatischen Synode, die „mitten 
im Winter“ tagte, also (vgl. S.12 Anm.” fin.) in den Spätherbst 375. 
Sein Grund, dass schon ep. 226, 3 p. 348 A auf diese Formel anspiele, ist 
nicht stichhaltig: das nv &v Nixale dıiaßarArovoı nlorıv wäre auch der 
Synode von Cyzicus gegenliber entstellende Parteibeurteilung; ein der- 
artiges Parteiurteil aber war schon zur Zeit der ep. 226 ohne die Synode 
von Cyzicus möglich. 

2) Eine Zusammenstellung der für die Datierung der behandelten 
Briefe aus den bisherigen Erörterungen sich ergebenden Resultate gebe ich 
unten. Eine detailliertere Ableitung der Brief-Daten wird unnötig sein. 

8) Ep. 226, 2 p. 347 A: tag xar’ olxov avr@v xoıwwvlacs zataonabo- 
usvo, &neıdn Els To xoıwöv dm avıov Exelvwv ounw &ö&y$noav. Der 
Ausdruck eig Tö xoıvov scheint mir — vielleicht mit absichtlichem Hohn — 
an das heidnische x0:u0» rtrjc Aclac anzuknüpfen (vgl. Harnack in den 
Texten und Untersuchungen XIII, 4a, 8.60 ff. und die dort angeführte 
Litteratur). — Sachlich muss bemerkt werden, dass die Angabe B.s, 
Eustathius sei von den Eudoxianern noch nicht Öffentlich zur Kirchen- 
gemeinschaft angenommen, recht unglaublich ist. Hofparteien derart bauen 
den Ueberläufern Ehrenpforten. Dass Eustathius nicht mit ihnen tagte, 
muss Thatsache sein. Der Grund dafür wird aber nicht der gewesen sein, 
den der Hass des Basilius sucht, sondern die Zurückhaltung des Eustathius. 
Ueber B.’s Angabe hinaus eine Teilnahme E.’s an der Synode der Arianer 
anzunehmen (Garnier, vita 84, 3), ist gänzlich unstatthaft. 
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lich !) einer Synode im galatischen Ancyra hat Eustathius sich 
der Hofpartei genähert. Es ist allgemein angenommen, dass 
diese Synode in Aneyra die galatische Synode vom Winter 375 
gewesen sei; und wenn dies auch nicht ganz sicher ist, so 
laufen doch die Möglichkeiten, die sonst bleiben, ziemlich auf 
das Gleiche hinaus.2) Ep. 223 und ep. 224 können zeitlich 
nicht viel vor ep. 226 geschrieben sein; denn Basilius sagt 
ep. 226, 1 p. 346 BC, es sei jetzt schon das dritte Jahr (zeltov 
rap ndn tooüro Eros), dass er schweigend die Verleumdungen 
des Eustathius getragen habe, ep. 223 aber bricht öffentlich 
dies Schweigen. Da nun ep. 223 und die dem Inhalt nach 
wesentlich gleichzeitige ep. 224 noch nichts von dem offenen 
Anschluss des Eustathius an die Hofbischöfe gelegentlich der 
Synode von Aneyra (im Dezember 375) wissen,?) so muss diese 
Synode zwischen jene drei sonst zeitlich ziemlich zusammen- 
gehörigen Briefe fallen:*) epp. 223 und 224 sind also im Spät- 
herbst 375 geschrieben, ep. 226 im Dezember 375. 

Aus dem Umstande, dass Basilius in ep. 226, 1 sagt, es 
sei nun das dritte Jahr, dass er auf die Verleumdungen des 
Eustathius geschwiegen habe, jetzt aber sei er zum Reden 
genötigt, weil sein Schweigen als eine Bestätigung der Ver- 
leumdungen angesehen werde, ergiebt sich für die weitere 
Untersuchung ein Zwiefaches. Zunächst, dass die Jahre 373, 

1) Vgl. den Schluss der vorigen Anm. 
2) Dass die Annäherung des Eustathius an die Hofbischöfe ungefähr 

in die Zeit dieser Synode fällt, folgt aus der inhaltlichen Verwandtschaft 
der ep. 226 mit 244 und 251 einerseits, der Nichterwähnung der Einholung 
der Galater in ep. 226 andererseits, Nun wäre ja in abstracto denkbar, 
dass in jener Zeit, da der Vicarius in Galatien weilte, ausser der oben 
(S. 8) erwähnten Wintersynode noch eine weitere Zusammenkunft der 
Bischöfe stattgefunden hätte. Aber in concreto, d.h. gegenüber dem 
Fehlen jeder Spur einer derartigen Zusammenkunft, ist's unwahrscheinlich. 
Möglich wäre auch, dass Eustathius nur den Vicarius und die Hofbischöfe 
seiner Umgebung aufgesucht hat, ehe die Synode stattfand oder nachdem 
sie stattgefunden hatte, und dass die Nachricht B.’s, Eustathius sei zur 
Synode nicht zugelassen, lediglich inhaltloser Parteiklatsch ist. Allein 
für die Beurteilung der Handlungsweise des Eustathius ist es ganz irrele- 
vant, welche dieser Möglichkeiten man für die wahrscheinlichste hält. Mir 
ist die vulgäre Annahme die wahrscheinlichste. 

°) Vgl. Garnier, vita 34,1 p. CLIIL 
*) So auch Garnier. 

2% 



20 

374 und 375 die Jahre des Schweigens des Basilius gewesen 
sind, und dass im Jahre 373 zu einer Zeit, die den grössten 
Teil des Jahres für das Schweigen freiliess,') der Bruch zwischen 
Basilius und Eustathius erfolgt ist; sodann, dass etwa ung 
bekannte Ereignisse, welche B. von der Notwendigkeit des 
Redens überzeugen mussten, dem Jahre 375 angehören müssen, 
und zwar so, dass auch der grössere Teil dieses Jahres für 
das Schweigen frei bleibt. 

Verfolgt man nun zunächst das zweite dieser Ergebnisse, 
so gelangt man zu einer Chronologie des Jahres 375, die 
Garniers Datierung aller wichtigen Briefe dieses Jahres bestätigt. 
Wir hören in ep. 216, einem Briefe B’s an Meletius, dass B. 
in Pontus gewesen ist, weil Eustathius die Ortschaft Dazimon ?) 
in beträchtliche Verwirrung gebracht hatte. Nur einmal ist 
Dazimon sonst in den Briefen des Basilius erwähnt: ep. 212, 
ein Brief an einen vornehmen Laien Hilarius, ist geschrieben 
unmittelbar nachden: B. in Dazimon den Adressaten vergeblich 
zu treffen versucht hatte. Die Vermutung, dass in beiden 
Briefen (ep. 216 und 212) derselbe Aufenthalt in Dazimon 
gemeint sei, wird zur Gewissheit, wenn man die zwar den 
Namen des Eustathius vermeidende, aber unverkennbare Polemik 
gegen Eustathius in ep. 212 ins Auge fasst. Wenn B. hier 
sagt, jeder könne jetzt alles versuchen, da selbst diejenigen, 
denen er das grösste Vertrauen entgegengebracht habe, es 
unternommen hätten, Schriften eines anderen, über die er sich 
nicht weiter aussprechen wolle, als die seinigen zu vertreiben 
und auf Grund derselben ihn bei den christlichen Brüdern 
verhasst zu machen, so kann es nicht dem geringsten Zweifel 
unterworfen sein — ein Blick auf den offenen Brief gegen 
Eustathius (ep. 223) zeigt es —, dass diese Worte sich gegen 
Eustathius wenden. Das 70» Actıuova tapaooeır, das B. in 
ep. 216 dem Eustathius nachsagt, bezieht sich also auf die 
Verwirrung, die E.’s „Verleumdungen“ in Dazimon angerichtet 

1) Also in der ersten Hälfte des Jahres 373, mithin, da, wie sich 
zeigen wird, Reisen in Betracht kommen, die im Winter sich verboten, 
im Frühling 373. 

2) Nicht weit vom Iris, etwa gleichweit im Nordosten von Neu- 
caesarea, im Westen von Zela entfernt, vgl. Ramsay 8. 263 u. 328 und 
die Karte bei 8. 266. 
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haben. Basilius muss diesen nach ep. 216 in Dazimon persön- 
lich entgegengetreten sein. Dann aber ist die pontische Reise, 
damit der grösste Teil des Jahres 375 für schweigendes Tragen 
der Verleumdungen frei bleibt, den im Spätherbst 375 ge- 
schriebenen Briefen 223 und 224 so nahe zu rticken, als es 
die Rücksicht darauf erlaubt, dass Reisen von Caesarea nach 
Pontus nach Beginn der rauhen Jahreszeit für B. sich ver- 
boten; — in den Frühherbst 375 (September etwa) muss die 
pontische Reise B.s gesetzt werden.!) Die Briefe 216, 217 
und 218, welche die Rückkehr von dieser pontischen Reise 
erwähnen, sind also im Herbst 375 geschrieben. Mithin auch 
die gleichzeitigen?) Briefe 214 und 215; denn ep. 214,2 p. 321B 
nimmt Rücksicht auf die nach ep. 216 p. 324B gleich nach 
der pontischen Reise B.’s eingetroffene Nachricht von der An- 
erkennung des Paulinus von Antiochien dureh die Abendländer. 
— In die pontische Reise gehört nach ep. 216 p. 324 A auch 
der Aufenthalt B.’s in Neucaesarea, während dessen ep. 210 
geschrieben ist. Diesem Briefe aber gehen ep. 204 und 207 
(ad Neocaesarienses) und ep. 203 (maritimis episcopis) als die 
pontische Reise vorbereitende Briefe voraus:?) versteckt wird 
in allen schon auf die Verleumdungen des Eustathius hin- 
gewiesen; die pontische Reise ist der Anfang des Öffentlichen 
Auftretens des Basilius gegen Eustathius. — Vor der pontischen 
Reise ist B. in Pisidien gewesen, um mit den dortigen Bischöfen 

1) Zu demselben Resultat gelangt Garnier (vita 33,5 p. CL) auf 
anderem Wege. 

2) Die Gleichzeitigkeit der ep. 215 mit ep. 214 anzunehmen, ist unserem 
Material gegenliber geboten. Denn sicher ist 1), dass ep. 215 mit einem 
Briefe B.’s an den Grafen Terenz gleichzeitig ist (vgl. ep. 215 Eingang), 
2), dass von den beiden auf uns gekommenen Briefen B.’s an Terenz, 
ep. 99 und 214, ep. 99 dieser mit ep. 215 gleichzeitige nicht sein kann, 
3), dass ep. 215 (vgl. den Eingang) zu ep. 214 sehr gut passt. Die abstrakte 
Möglichkeit, dass in irgend einem Abschnitt der Bischofszeit des Basilius 
unter Verhältnissen, die wir nicht kennen, Basilius Veranlassung gehabt 
hätte, einen gleich heiklen Brief wie ep. 214 an Terenz zu schreiben, und 
dass ep. 215 mit diesem nicht erhaltenen Briefe gleichzeitig sei, ist freilich 
nicht zu bestreiten. Aber diese Möglichkeit zu verfolgen, ist um so un- 
berechtigter, je unwahrscheinlicher es ist, dass Basilius dem Terenz so 
sehr viel häufiger geschrieben hat, als der erhaltene Bestand der Briefe 
erkennen lässt. 

5) Vgl. Garnier, vita 33, 1—3. 
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die Angelegenheiten der Brüder in Isaurien zu ordnen.!) Der 
Weg von Caesarea nach Pisidien ging über Ikonium; auf der 
Reise nach Pisidien ist B. daher zweifellos mit Amphilochius 
von Ikonium zusammengetroffen. Ep. 202 an Amphilochius 
rechnet mit einem baldigen Besuche B’s bei Amphilochius, 
und dass in der That ep. 202 in die Zeit vor der pontischen 
Reise, in den Sommer 375, gehört, wird dadurch, dass Basilius 
in ep. 202 von den Resten einer schweren Krankheit spricht, 
unter der er noch leidet, bestätigt; denn nach ep. 244,8 (Sommer 
376) hat Basilius „im Vorjahre“ eine schwere Krankheit durch- 
gemacht, die ihn an Grabesrand gebracht hat. Diese Krank- 
heit, die ihn „den ganzen Winter hindurch“ fesselte, ist offenbar 
— man vergleiche die Todesgedanken — in ep. 200 an 
Amphilochius gemeint; ep. 200 muss vor ep. 202, im Frühling 
375, geschrieben sein.?) 

Verwickelter ist die zweite Reihe von Ereignissen, auf 
welche sich von ep. 226, 1 der Blick öffnete (vgl. oben S.19f.), 
diejenige, die den Bruch B.’s mit Eustathius in sich schliesst. 
In dreien der schon chronologisch fixierten Briefe, 223, 224 
und 244, vornehmlich in dem letzteren, giebt B. selbst eine 
Darstellung dieser Geschehnisse. Von dieser Darstellung ist 
auszugehen, obgleich sie natürlich parteiisch ist. Wir hören 
hier, dass B. in der Zeit vor seinem Episkopat in enger freund- 
schaftlicher Verbindung mit Eustathius gestanden und um die 
Verdächtigungen seiner dogmatischen Haltung sich nicht ge- 
kümmert hat.?) Als B. Bischof geworden war, bethätigte 
Eustathius diese Freundschaft dadurch, dass er dem B. zur 
Hilfe und zur Bekundung der Liebesgemeinschaft einige der 
Seinen zuwies,*) — Mönche,®) deren Aufgabe wohl die gewesen 

1) Ep. 216 p. 323 E sag. 
%) Basilius lädt in ep. 200 p. 298D den Amphilochius ein auf den 

7. September zum Fest des Eupsychius. Nach ep. 231 p. 354 D (Ende 375) 
hat Amphilochius Gelegenheit gehabt, sich selbst davon zu überzeugen, 
dass B’s Werk de spiritu sancto fertig ist; — er wird der Einladung 
zum 7. September gefolgt sein. Die pontische Reise muss dann (vgl. 
Garnier, vita 33, 5) nach dieser Feier unternommen sein. 

8) Ep. 223, 3 p. 338 AB. 
*, Ib. p. 338 BC. 
5) Das folgt aus ep. 119; vgl. ep. 119 p. 210D mit 211 AB, 
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ist, dem B. bei der Begründung seines mit dem Ptochotrophium 
verbundenen Klosters!) zu unterstützen. Mit diesen Mönchen 
machte B. schlechte Erfahrungen: sie täuschten sein Vertrauen; 
Aufseher und Spione, so sagt er später, geien sie gewesen.?) 
Dennoch blieb die Freundschaft mit Eustathius äusserlich 
bestehen; ein und das andere Mal konstatierten beide auch 
ihre dogmatische Uebereinstimmung.®) Doch wurden B. die 
Verleumdungen immer störender, die wegen seiner Verbindung 
mit Eustathius gegen ihn, zumal in Nikopolis, erhoben wurden.) 
Um den Verleumdern den Mund zu stopfen und zugleich um 
den Eustathius den Nikopolitanern als vertrauenswürdig er- 
scheinen zu lassen, nahm dann B. seine Zuflucht zu schriftlicher 
Konstatierung der dogmatischen Korrektheit des Eustathius. 
Ein schriftliches Bekenntnis wurde aufgesetzt, von B. über- 
bracht und von Eustathius unterschrieben. Zugleich wurde 
eine zweite Zusammenkunft verabredet, auf der auch die 
Bischöfe aus B.’s Metropolitansprengel die Gemeinschaft mit 
Eustathius bethätigen sollten. B. und die Seinen erschienen 
zu dem verabredeten Termin an dem in B’s Kirchengebiet 
liegenden in Aussicht genommenen Orte. Von der Gegenseite 
aber war niemand da, und die Boten, die B. dem andern Teile 
entgegengeschickt hatte, meldeten, man sei auf jener Seite 
unwillig gewesen, weil B. einen neuen Glauben vertrete. Dann 
brachte zwar ein Bote einen Brief von der Gegenseite; aber 
der war nur geschrieben, die Form zu wahren, schwieg von 
allem, worüber man anfangs einig geworden war. Bischof 
Theophilus (von Kastabala) sandte mündlich — einen Brief 
umging er schon, um B. nicht als Bischof anreden zu miissen — 
unfreundliche Botschaft. Beschämt zogen B. und die Seinigen 
ab. Eustathius aber reiste alsbald nach Cilicien und sagte 
nach seiner Rückkehr brieflich dem B. die Kirchengemeinschaft 
auf.) Als Grund hierfür wurde geltend gemacht, dass B. 
dem Apollinaris (von Laodicea) einen Brief geschrieben habe 
und dass er mit dem Presbyter Diodor Kirchengemeinschaft 

1) Vgl. Garnier, vita 24, 1, speciell p. CXV bB. 
2) Ep. 223,3 p. 338 BC. 
s) Ib. p. 338 C. 
4) Ep. 244, 2 p. 377 BC. 
5) Ep. 244, 2 p. 377 8q. 
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halte.!) Neue Anklagen brachte ein geflissentlich in ganz Pontus 
und Galatien, ja bis nach Bithynien und dem Hellespont hin 
verbreiteter Brief des Eustathius an einen gewissen Dazizas: hier 
wurde B. als ein intriganter Seelen- und Kirchenverderber 
hingestellt, insonderheit sein Verfahren bei der Vorlegung des 
schriftlichen Glaubensbekenntnisses als ein unwahres und hinter- 
listiges ausgegeben.?) 

Man sieht aus dieser Darstellung: das für den Bruch ent- 
scheidende Ereignis ist die dem Eustathius abgenötigte Unter- 
schrift zu einer Glaubenserklärung gewesen. Die verhängnis- 
volle Urkunde liegt in ep. 125 vor: einem dogmatischen Expose, 
das mit erläuternden dogmatischen Näherbestimmungen ganz 
allgemein als Bedingung der Kirchengemeinschaft die Zu- 
stimmung zum Nicaenum und die Verurteilung derer aufstellt, 
die den hl. Geist ein xzlioua nennen, hat Eustathius hinzu- 
geftigt: „Ich, Bischof Eustathius, habe, indem ich Dir Basilius 
[das Vorstehende] vorlag, Kenntnis genommen, habe dem vor- 
stehend Geschriebenen zugestimmt und unterschrieben in Gegen- 
wart von u. 8. w.“3) Die hier urkundlich bezeugte, nach 
ep. 226, 1 (vgl. oben 8.20) ins Jahr 373 gehörige Zusammen- 
kunft zwischen B. und E. hat eine längere Vorgeschichte 
gehabt, deren Rekonstruktion für die Basilius-Briefe zweier 
Jahre den Rahmen schafft. 

Aus den zusammengehörigen Briefen 95, 98 und 994) er- 
fahren wir Folgendes. B. ist durch Meletius von Antiochien 
(der damals in Armenien im Exil lebte) und durch Theodot 
von Nikopolis eingeladen, Mitte Juni mit ihnen in Phargamus,5) 
wo alljährlich anlässlich eines Heiligenfestes eine zahlreich 

1) Ep. 244, 3; 223, 4; 294, 2. 
2) Ep. 244,5. In ep. 131 heisst dieser Mann Dazinas. 
3) Ep. 125,3 p. 217 B. 
*) Die Zusammengehörigkeit von ep. 98 und 99 macht ihr ganzer 

Inhalt evident; und dass die beiden Briefe an Eusebius von Samosata, 
95 und 98, in dieser Reihenfolge einander schnell gefolgt sind, wird nach 
einer Vergleichung des Schlusses von ep. 95 und des ersten Absatzes von 
ep. 98 auch niemand bezweifeln können. 

5) Ueber die Lage dieses Ortes weiss man nichts Näheres (Ramsay 
8. 314). Dass es in der Nähe von Nikopolis gelegen haben muss, beweisen 
die Ereignisse, um die es hier sich handelt (vgl. 8. 25 Anm. 1). 
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besuchte Synode stattfand,!) zusammenzutreffen. B. will, wie 
er dem Eusebius von Samosata 30 Tage vor dem Termine 
schreibt, der Einladung Folge leisten, wenn auch Eusebius 
kommt, anderenfalls will er auf der Reise, die er anzutreten 
im Begriff ist, den Eusebius in Samosata besuchen, die Zu- 
sammenkunft mit den Bischöfen aber auf eine klinftige Zeit 
versparen. Auf der Reise macht B. Station in Sebaste und 
überzeugt sich davon, dass die Verdächtigung der Orthodoxie 
des Eustathius grundlos ist.) Zugleich erhält er hier die 
Nachricht, dass Eusebius nach Phargamus nicht kommen kann.?) 
Er giebt nun auch seinerseits den Plan auf, dorthin zu gehen: 
er fürchtet sich, ohne Eusebius in der Versammlung der ihm 
nicht geneigten Bischöfe zu erscheinen, und findet einen äusseren 
Grund für sein Fernbleiben darin, dass man ihn nur gelegentlich 
eingeladen, aber dann niemanden ihm entgegengeschickt habe, 
der ihn geleite. Nach dem Feste will er nach Nikopolis sich 
begeben, um dort mit Meletius zu verhandeln und eventuell 
mit diesem die Reise nach Samosata zu unternehmen.*) Ein 
kaiserlicher Auftrag, im Einvernehmen mit Theodot von Niko- 
polis in Armenien Bischöfe einzusetzen,®) führte ihn so wie 
so von Sebaste tiber Nikopolis.°) Auf dem Landgut des 

1) Tillemont (IX, 185) unterscheidet die „Synode“ in Nikopolis, zu 
welcher B. nach ep. 99, 2 eingeladen war, und die Festfeier in Phargamus, . 
zu der man nach ep. 95 ihn gebeten hatte. Da B. Phargamus als aus- 
gezeichnet bezeichnet 75 noAvardpwnia ovvödov tus xara Erog Exactov 
nag’ avroig reAovutvng (ep. 95 p. 189C), da Phargamus in der Nähe von 
Nikopolis gesucht werden muss (vgl. ep. 98, 1 mit ep. 95), und da B. von 
der Reise nach Phargamus „ein Zusammentreffen mit den Bischöfen“ 
erwartet (ep. 95 fin.), so erscheint diese Unterscheidung unnötig. 

») Ep. 98, 2 und 99,2. Ep. 98 wird in Sebaste geschrieben sein. 
®) Ep. 98, 1. 
*) Ep. 98,1. Dass Basilius in ep. 99, 2 die Sache so darstellt, als 

sei die Zusammenkunft lediglich dadurch vereitelt, dass nach dem ihm 
ärgerlichen Besuch B.’s bei Eustathius oi neel Geödorov ovxerı nuäg eig 
nv ovvodov npore&yaodaı xarnklwocav (p. 194 B), ist weder fein noch 
wahrhaftig, aber lehrreich: es beweist, welches Mass von partelischer Un- 
wahrhaftigkeit man dem Basilius zutrauen darf. 

») Ep. 99,4, vgl. 1. 
©) Garnier (vita 24, 6) setzt zwischen die, wie er meint, in Sebaste 

abgebrochene Reise, welche durch die Einladung des Meletius und Theodot 
angeregt wurde, und die Reise nach Armenien eine Zusammenkunft mit 
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Meletius, in Getasa,!) traf er dann mit Theodot von Nikopolis 
zusammen. Dieser, so erzählt nun B.,?) machte ihm Vorwürfe 
über seine Verbindung mit Eustathius und behauptete, dass 
E. selbst in Abrede gestellt habe, mit B. einig geworden zu 
sein. Er selbst, Basilius, habe dann vorgeschlagen,?) dass dem 
E. eine schriftliche Glaubenserklärung vorgelegt werde: wenn 
er diese unterschreibe, wolle er, Basilius, in Kirchengemeinschaft 
mit ihm bleiben. Meletius und auch Theodot habe dem zu- 
gestimmt, und Theodot habe, Getasa verlassend, ihn eingeladen 

nach Nikopolis zu kommen: dann wolle er ihn weiter geleiten 
nach Satala.. Doch als dann B. nach Nikopolis gekommen 

den Bischöfen von Cappadocia secunda und die Aussöhnung mit ihrem 
Metropoliten Anthimus von Tyana. Ich will nicht weiter ausführen, in- 

wiefern dann mehrere Stellen in ep. 98 und 99 unverständlich werden, 
will nicht betonen, dass die Zeit zu einer solchen Zusammenkunft gar 
nicht ausreicht; — entscheidend ist allein schon dies, dass der Grund, 
der Garnier (und halb und halb schon Tillemont IX, 182) bestimmt hat, 
vielmehr ein Gegengrund gegen diese Annahme ist. Garnier schliesst 
nämlich aus ep. 98, 2: &muoxönog dk Toig &x rg devr£pag Kannadoxiag 
ovvrvyyaveıy Euf)louev, dass diese Zusammenkunft zur Zeit der ep. 98 
noch zukünftig gewesen sei (vgl. p. CXIX aB). Doch macht das Imperfect 
&u&i).ouev diese Annahme unmöglich, Die Zusammenkunft hatte statt- 

finden sollen, sie war aber — schon Tillemont (IX, 182) hielt auch diese 
Erklärung für möglich — nicht zustande gekommen. Ganz unhaltbar ist 
übrigens auch die Annahme, diese (faktisch gar nicht zustande gekommene) 
Zusammenkunft mit den Bischöfen des zweiten Kappadoziens habe bereits 
den Friedensschluss zwischen Basilius und Anthimus gebracht. In der 
Zeit, da Gregor von Nazianz Bischof von Sasima wurde — und die Weihe 
ist zur Zeit der ep. 98 (vgl. 98,2 p. 192CD) kürzlich geschehen, vielleicht 
gelegentlich der neguodel«, die B. gleich nach Ostern in seinem Bezirk 
vornahm (ep. 95 p. 189B) —, waren Basilius und Anthimus vom Frieden- 
schliessen noch weit entfernt (vgl. Gregor. Naz. ep. 49 u. 50, Migne 37, 97 ff.). 

1) Ramsay $S. 308 nennt Getasa unter den Orten, von denen man nur 
wisse, dass sie in Kappadozien lagen. Allein das ist irrig: Getasa muss 
nicht weit von Nikopolis, also in Armenia prima, gelegen haben. Das ist 
Ramsay entgangen, weil er die ep. 99 des Basilius, die er bei Getasa als 
einen Brief Gregors von Nazianz citiert, offenbar nicht gelesen hat. 

*) Ep. 99. Schon in 99,1 erwähnt B., was er dann (mach einem 
Zurückgreifen in Nr. 2) in Nr. 3 genauer erzählt, 

5) B. sagt zwar ep. 99, 2, dass er schon vor dem Zusammentreffen 
mit Theodot einen solchen Plan gehabt habe, doch wird dies unwahr- 
scheinlich, wenn man bedenkt, dass B. den Plan, „mit den Bischöfen 
zusammenzutreffen,“ aufgegeben hatte (ep. 98, 1; vgl. oben $. 25 mit Anm. 4). 
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war, stellte Theodot sich wieder gänzlich fremd und vermied 
jede Bethätigung der Kirchengemeinschaft mit Basilius — 
wegen seiner Verbindung mit Eustathius; Basilius unternahm 
die Reise nach Armenien hinein allein. 

Erscheint in dem über die Zusammenkunft in Getasa 
berichtenden, in Satala geschriebenen !) Briefe 99 der Gedanke, 
dem Eustathius eine Erklärung über den Glauben zur Unter- 
schrift vorzulegen, als ein Plan der Zukunft, so blickt anderer- 
seits ep. 130 (an Theodot) auf die Ausführung des Planes 
zurück. B. entschuldigt sich hier bei Theodot darüber, dass 
er ihm, „seit er ihn verlassen habe, um dem Eustathius jene 

den Glauben betreffenden Propositionen zu überbringen,“ über 
die Angelegenheit nicht geschrieben habe, und erwähnt zugleich 
die aus ep. 244 (vgl. oben S. 23) schon bekannten Vorgänge, 
die der Vorlegung jener Propositionen folgten: das Nicht- 
erscheinen des Eustathius zu der verabredeten Zusammenkunft 
und seine Reise nach Cilicien. Die durch dies zweite Zu- 
sammentreffen mit Theodot unmittelbar vor der Vorlegung der 
ep. 125 schon wahrscheinlich ?) gemachte zweite Anwesenheit 
B’s in Nikopolis wird zweifellos durch ep. 127 an Eusebius 
von Samosata. Denn wenn B. hier schreibt, dass er tiber die 
schmerzlichen Erfahrungen, die er in Nikopolis gemacht habe, 
nicht reden wolle, damit er „nicht den Schein erwecke, als 
wolle er diejenigen, die infolge eines Gesinnungswechsels seine 
Freunde geworden seien, durch eine Erwähnung dessen, worin 
sie (vordem) gefehlt hätten, an den Pranger stellen,“ so ist 
dies aus dem, was wir über die erste Anwesenheit B!s in 
Nikopolis wissen, unerklärlich. Auf die zweite Anwesenheit 
B’s in Nikopolis aber passt es vortrefflich, wenn man — und 
dies ist das einzig Richtige — unter den dx ueraßoiAnjg plAoı 
yevousvor Theodot und seine Gesinnungsgenossen versteht.°) 

'1) So nach ep. 99, 4 p. 195 mit Recht schon Tillemont IX, 190, zögernd 
auch Garnier, vita 24, 8. 

2) Möglich wäre ja auch, dass B. den Theodot nicht an seinem 
Bischofssitze, sondern etwa wieder in Getasa getroffen hätte. 

%) Schon Tillemont (IX, 198f.) hat unsicher an diese Deutung der 
Stelle gedacht; Garnier hat sie (26,4 p. CXXV) mit nichtigen Gründen 
beiseit geschoben und die unmögliche (vgl. S. 25 f. Anm. 6) Hypothese 
aufgestellt, dass Anthimus von Tyana und die Seinen gemeint seien. 



28 

Auch ep. 126 muss sich auf diese zweite Anwesenheit B.s in 
Nikopolis beziehen. Denn wenn B. hier beklagt, dass er den 
Adressaten, Atarbius, in Nikopolis nicht getroffen, vielmehr 
dort gehört habe, dass er aus Nikopolis schleunigst entwichen 
sei, als die von den Bischöfen der Gegend — „rap vuav“, 
schreibt B. dem Atarbius — dort gehaltenen synodalen Be- 
ratungen erst ungefähr halb zu Ende waren, so kann hier 
nicht die Synode gemeint sein, deren Abschluss B. erwartete, 

: ehe er zum ersten Male nach Nikopolis kam. Denn in diesem 
Falle wäre das Staunen B.s über die Abreise des A. sehr 
unnatürlich. Basilius ist also bei seiner zweiten Anwesenheit 
in Nikopolis noch zur Zeit der synodalen Beratungen dort 
angekommen; er hat diesmal die Zusammenkunft mit den 
Bischöfen, die er zur Zeit der ersten Anwesenheit in Nikopolis 
auf gelegenere Zeit aufschob, gesucht. Dabei hat er schmerz- 
liche Erfahrungen machen mtissen. Doch verständigste er sich 
mit Theodot — dieser wurde 2x weraßoAng nun sein Freund — 
und Basilius verliess ihn, um nun die Propositionen tiber den 
Glauben dem Eustathius vorzulegen. Es wird daher wohl auf 
gute Ueberlieferung zurückgehen, wenn Leontius von Byzanz 
die ep. 125, die Urkunde, die Eustathius unterschrieb, als eine 
epistola synodica hezeichnet,!) die B. überbrachte: B. ging 
nach Sebaste, dazu bestimmt durch die Synode in Nikopolis, 
der er angewohnt hatte. 

Die für die Chronologie entscheidende Frage ist nun, ob 
diese zweite Anwesenheit B’s in Nikopolis auf die Rückreise 
von Armenien verlegt werden kann, oder einer zweiten Reise 
in diese Gegend und eventuell einem anderen Jahre angehört. 
Tillemont und Garnier haben sich für das Zweite entschieden, 
und der Beweis für diese ihre Annahme wäre leicht zu führen, 

wenn man mit ihnen ep. 129 (an Meletius) der ersten Zeit 
nach dem Bruche mit Eustathius zuschreiben könnte. Denn 
ep. 129,3 setzt voraus, dass der Presbyter Sanctissimus „längst“ 
bei Meletius angekommen ist, gehört also dem weiteren Verlaufe 

%) Adv. Nestor. et Eutych. 1 (Canisius- Basnage, Lectiones antiquae 
1, 548; — der griechische Text dieser xeyoeız ist noch nicht publiziert) 
eitiert er eine Stelle der ep. 125 (Garnier III, 215 B) mit dem Lemma: 
Basilii ex epistula synodica, in qua fecit subscribere Eustathium etc. 

nn 
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des Jahres an, in dessen Frühling!) epp. 120 und 121 geschrieben 
sind, die Basilius dem Sanetissimus für Meletius und Theodot 
mitgab, als er, Sanctissimus, von Caesarea aufbrach. Ep. 120 
und 121 erwähnen den Bruch mit Eustathius noch nicht, ep. 129 
setzt ihn voraus, der Bruch wäre demnach zu datieren auf die 
Zeit zwischen Frühjahr 373 und der ep. 129, die nur durch 
wenige Monate von ep. 120 getrennt sein kann. Während 
dieser Zeit zwischen ep. 120 und 129 kann Basilius den 
Meletius nicht gesehen haben — er hätte sonst mündlich mit 
ihm über die durch Sanctissimus angeregten Fragen ver- 
handelt —; die Scene in Getasa, der Meletius beiwohnte, muss 
daher in den Sommer zum mindesten des Jahres 372 zurück- 
geschoben werden. — Dasselbe liesse sich unter der Voraus- 
setzung, dass ep. 129 und also auch 120 dem Jahre des Bruches 
mit Eustathius, 373, angehören, auch durch eine zweite Reihe 
von Argumenten darthun. Denn gleichzeitig mit ep. 120 ist 
ep. 122 an Bischof Poemenius von Satala geschrieben.?) Nun 
hatte aber Satala noch keinen Bischof, als B. von Getasa aus 
dorthin kam: die Satalenser baten damals, dass B. ihnen einen 
Bischof gäbe.3) In der Zwischenzeit erst zwischen B.’s Aufent- 
halt in Satala und ep. 122 hatte B. den Poemenius bestellt.*) 
Auch dies wlrde beweisen, dass B.’s Reise von Getasa nach 
Satala zum mindesten in das Jahr 372 zurtickzuweisen wäre. - 

Das Resultat, das aus der Anordnung der Briefe 120, 121, 
122 und 129 durch Tillemont und Garmier für die Datierung 
des Bruches mit Eustathius sich ergiebt, halte auch ich, wie 
sich zeigen wird, für richtig. Aber auf ep. 120, 121, 122 
und 129 kann man es nicht gründen. Denn diese Briefe sind, 
wie sich unten noch von anderer Seite her bestätigen wird, 
jünger, als Tillemont und Garnier annehmen. Unter den 
Gründen hierfür seien hier nur genannt: dass ep. 121 an 
Theodot vor der Aussöhnung mit ihm kaum verständlich ist; 
dass ep. 122 nicht den Eindruck macht, als sei Poemenius 

1) Vgl. ep. 121 Eingang. 
3) Die Gleichzeitigkeit folgt daraus, dass ep. 120 p. 212B und ep. 122 

p. 213 B in ganz gleicher Weise die Weihe des Faustus durch Anthimus 
erwähnen. 

3) Ep. 99,4 p. 195 C. 
*) Vgl. ep. 102 und 103. 
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höchstens erst wenige Monate Bischof; dass in der Winter- 
zeit zwischen Herbst 372 und Frtihjahr 373 zu der Bestellung 
zweier Briefe von Caesarea nach Satala (ep. 102 und 103) kaum 
die Möglichkeit gewesen sein wird;!) endlich, dass die Angabe 
in ep. 122, Anthimus von Tyana habe „schon vor langer Zeit“ 
seinen Frieden mit B. gemacht, auf das Frühjahr 373 nicht 
passt.) Doch kann man zu dem von Tillemont und Garnier 
angenommenen Resultate auch auf anderem Wege kommen. 

Zweifellos im Jahre des Bruches mit Eustathius ist ep. 138 
an Eusebius von Samosata geschrieben. Das folgt nieht nur 
daraus, dass hier?) gesagt ist, die, welche in Sebaste auf B!s 
Seite stünden, hätten, nachdem sie das äusserlich verharschte 
Geschwür der Irrgläubigkeit E’s blossgelegt hätten, kirchliche 
Versorgung von B. sich erbeten; auch die ganze Stimmung des 
Briefes ist so, wie sie nach ep. 244, 4 gleich nach dem Bruche 
bei B. war. Aus diesem Briefe 138 nun ist ersichtlich,‘) dass 
B. im Vorjahre in Samosata gewesen ist. Dadurch ist die 
Reise nach Sebaste-Getasa-Satala ins Jahr 372 verwiesen, 
denn auf dieser Reise plante B. einen Besuch in Samosata.5) 
Noch im Juli oder Anfang August, als er mitten in Armenien 
war, hatte B. damals den Plan, nach Samosata zu kommen, 
trotz seines schlechten Befindens nicht aufgegeben.®) B. hat 

1) Vgl. ep. 156, 2. 
2) Vgl. oben 8.25 Anm. 6 fin. Garnier ist in der Rekonstruktion des 

Streites mit Anthimus wenig glücklich gewesen: nach ep. 122 muss er 
annehmen, dass Anthimus Frühjahr 3873 „schon vor langer Zeit“ mit B. 
sich vertragen habe, und doch glaubt er, dass der, wie er meint, im Juni 372 
(vgl. 8.25 Anm. 6) geschlossene Friede mehrere Wochen nach ep. 122, 
zur Zeit der ep. 127, noch ein so junges Leben gehabt habe, dass er die 
zarteste Rücksicht verlangte (vgl. S. 27 Anm. 3). 

®) Ep. 138, 2 p. 230 A. 
*#) Ep. 138, 1 fin. 
5) Ep. 95 fin.; 98, 1 fin.; vgl. oben $. 25. 
6) Ep. 100, geschrieben, als der Eupsychiustag (7. Sept.) schon nahte, 

&v 15 yeltovi (scil. TH Zvpl« — die lateinische Uebersetzung bei Garnier 
ist falsch) xwo« rg Aoueviag, p. 196 A. — Gegen diese auch von Garnier 

befolgte Datierung der ep. 100 auf Sommer 372 könnte man einwenden, 
dass der Satz: Ei» d& 6 Heog, Ewc £outv vntp yis, zarafınoy yuäc ldeiv 
en! tig Exxinolas nucv ıyv onv Beookßeıav, nur erklärlich sei, wenn 
Eusebius noch nie in Caesarea gewesen sei. Nun aber war Eusebius 370 
in Caesarea, wie aus Brief 48 hervorgeht, der im Winter nach Eusebs 
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also 372 die Rückreise nach Caesarea Über Samosata unter- 
nommen, Nikopolis wahrscheinlich gar nicht wieder berührt. 

Die Reise nach Sebaste-Getasa-Satala und der Bruch mit 
Eustathius sind also mindestens durch den Herbst und Winter 
372 auf 373 von einander geschieden. Eine genauere Datierung 
des Bruches innerhalb des Jahres 373 ermöglicht die Wahr- 
nehmung, dass B. nach der, wie wir schon sahen (vgl. S. 30), 
nach dem Bruche mit Eustathius geschriebenen ep. 138 zur 
Zeit der Abfassung dieses Briefes schon 50 Tage krank war.!) 
Diese Krankheit, die noch im Herbst (ep. 139%) und im Anfang 
des Winters 373 (ep. 156°)) andauerte, muss dem Basilius zum 

Besuch — als schon 2 Mönate strenger Winter gewesen war — geschrieben 
ist, zu einer Zeit, da Basilius die Einsetzung des Demophilus in Kon- 
stantinopel (sicher 370) als, freilich altbackene, Neuigkeit mitteilen konnte, 
— also Ende 370 oder Anfang 371. Allein in ep. 100 macht die Gegen- 
sätzlichkeit eines Kommens E.’s nach Caesarea zu dem geplanten Besuche 
B.’s in Samosata (2&&v 62) den eingangs eitierten Satz trotz des fehlenden 
rcalıy verständlich, auch wenn E. schon 2 Jahre vorher einmal in Caesarea 

war. — Ja, dass B. in ep. 100 p. 196 A seinen Wunsch, nach Samosata zu 
kommen, als eine zeAuı& EnıYvula bezeichnet, deren Nichterfüllung ihm 
besonders schmerzlich erscheinen würde, passt vortrefflich dazu, dass 
der 372 geplante Besuch ep. 95 p. 189 D als Bezahlung einer vorjährigen 
Schuld (negvaıwov xg&oc) bezeichnet wird: 370 war Eusebius in Caesarea, 
371 wollte Basilius nach Samosata kommen, 372 führte er endlich den 
Besuch aus. 

1) Ep. 158, 1 p. 229 B. 
*) Ep. 139 tröstet die Alexandriner anlässlich der Verfolgung, die 

in der ersten Zeit des Bischofs Petrus, des Nachfolgers des Athanasius 
(+ 2. Mai 373), dort ausgebrochen war und noch andauerte, während der 
Gesandte des römischen Bischofs Damasus, der dem Petrus die Glück- 
wünsche zu seiner Stuhlbesteigung überbrachte, in Alexandria weilte (ep. 
Petri Alex. bei Theodoret h. e. 4, 22, speciell 8 27). Da der Brief den 
Tod des Athanasius nicht erwähnt, mithin jünger ist, als der erste (doch 
gewiss nicht vor Juni 373 geschriebene) Brief B.’s an Petrus (ep. 133), 
und da B. sagt, dass „schon längst“ das Gerücht ihm die Kunde von der 
Verfolgung gebracht hätte (ep. 189, 1 p. 230 D), und dass er noAvr xoorov 
(ib. 231 A) mit dem Briefe gewartet habe, so kann der Brief nicht vor 
Herbst 373 geschrieben sein. 

8) Ep. 156 setzt voraus, dass Evagrius, der Adressat, der zur Zeit 
der ep. 138 durch Kappadozien nach Antiochien reiste, dort schon solange 
weilt, dass B. Nachricht über seine Stellung zum antiochenischen Schisma 
hatte erhalten können. Da der dicke Winter vor der Thür steht (ep. 156, 2 
p. 246 A), ergiebt sich obige Datierung. 
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mindesten etwa seit Mitte Juli!) das Reisen unmöglich gemacht 
haben. Die Reise B’s nach Nikopolis und von da nach Sebaste 
muss daher Mitte Juli schon hinter B. gelegen haben; in den 
Frühling 373 wird, wie schon oben aus anderen Gründen 
wahrscheinlich wurde (vgl. oben S.20 Anm. 1), der Bruch mit 
Eustathius gesetzt werden müssen. Da B., ehe er sich mit 
ep. 125 nach Sebaste begab, einer Synode in Nikopolis an- 
wohnte, in Nikopolis (bezw. Phargamus) aber alljährlich Mitte 
Juni eine Zusammenkunft der Bischöfe stattfand,?) so ist es 
vielleicht nicht zu ktihn, anzunehmen, B. sei zu dieser Juni- 
Synode nach Nikopolis gekommen, die Vorlegung der ep. 125 
also auf die nächsten Tage nach Mitte Juni 373 zu datieren.?) 

Es bedürfen nun nur noch zwei der Briefe, die sich auf 
den Bruch mit Eustathius beziehen, der Besprechung: ep. 128 
an Eusebius von Samosata und ep. 119, ein Brief B’s an 
Eustathius selbst mit Klagen über die Verleumdungen, die 
Basilius und Sophronius — die Mönche oder zwei der Mönche, 
die Eustathius dem B. überwiesen hatte (vgl. oben S. 22) — 
gegen ihn in die Welt gesetzt hatten. Es ist zweckmäßssig, 
den jüngeren dieser Briefe, ep. 128, zunächst vorzunehmen. 
Tillemont‘‘) fand in diesem Briefe bezeugt, dass B. nach der 
Unterzeichnung der ep. 125 durch Eustathius noch einmal Ver- 
handlungen mit ihm versucht habe; Garnier5) entnimmt ihm, 
dass Eusebius von Samosata nach der Unterzeichnung der ep. 125 
einen Versuch gemacht habe, die einstigen Freunde miteinander 
zu versöhnen. Mir will keine dieser beiden Auffassungen ein- 
leuchten. Garnier hat darin Recht, dass die Fragen, die B. 
nach ep. 128,2 dem Eustathius vorgelegt hat, sich mit dem 

1) Evagrius wird, als er durch Caesarea kam (vgl. S.31 Anm.3), von 
Hieronymus begleitet gewesen sein, dieser aber kam zur Zeit glühender 
Hitze durch Kleinasien (ep. 3, 3 Vallarsi). Ist Anfang September der letzte 
Termin, der solche Hitze denkbar erscheinen lässt, so hat die Krankheit 
B.s, die zur Zeit der ep. 188 schon 50 Tage dauerte, spätestens Mitte 
Juli begonnen. Vgl. Garnier, vita 29, 1 und 27,4 p. CXXVIIIb. 

2) Ep. 95; vgl. oben 8.25 Anm. 1. 
s) Jedenfalls ist es unnötig, mit Garnier (vita 27, 4) alle Ereignisse, 

die der Scene in Sebaste (ep. 125) folgten, bis zu dem Briefe an Dazizas 
einschliesslich, vor den Juli 373 anzusetzen. 

% IX, 206 f. 
s) Vita 27,2 p. OXXVIb. 
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Inhalt von ep. 125 decken, daher nicht mit Tillemont auf neue 
Vergleichsvorschläge B.’s gedeutet werden können; aber er 
übersieht, dass die Aeusserung B’s, Eustathius habe, anstatt 
auf die klaren ihm vorgelegten Fragen schlicht zu antworten, 
jene nicht gehauene und nicht gestochene Antwort zusammen- 
geschustert, die Eusebius ihm übermittelt habe, undenkbar ist, 
wenn E. bereits der ep. 125 durch seine Unterschrift rund und 
klar zugestimmt hatte. Ep. 128 muss sich auf schriftliche, 
durch Eusebius vermittelte Verhandlungen mit Eustathius be- 
ziehen, die der Vorlegung der ep: 125 vorangiengen. Damit 
fällt Garniers!) Vermutung, dass die Zusammenkunft in Colonia, 
der Basilius nach ep. 128, 1 um des Friedens willen sich nicht 
entzogen hatte, die Zusammenkunft sei, die bei Unterzeichnung 
der ep. 125 mit Eustathius verabredet war, aber von ihm nicht 
beschickt wurde. Positiv zu sagen, was es mit diesem 
Kommen B.s nach Colonia, das der Synode von Nikopolis 
vorangieng, auf sich hatte, ist unmöglich. Aber auch dies 
Nicehtwissen ist lehrreich: es beweist im Verein mit den durch 
ep. 128 bezeugten schriftlichen Verhandlungen zwischen B. und 
E., dass die Synode in Nikopolis und die Vorlegung der ep. 125 
in Sebaste nicht die einzigen auf Eustathius bezüglichen Er- 
eignisse sind, die dem Bruche unmittelbar vorangehen. — Dies 
Resultat ist für ep. 119 wichtig. Da mit den Verleumdungen 
der Mönche des Eustathius die Spannung zwischen B. und E. 
begann (vgl. oben S. 23), zur Zeit der epp. 95 und 98 aber, 
Sommer 372, von einem Misstrauen B’s gegen E. sich noch 
nichts zeigt, ist es das Nächstliegende, ep. 119 in die Zeit 
zwischen Sommer 372 und Juni 373 zu setzen. Dazu passt — 
die wahrscheinliche Identität der beiden Sophronius voraus- 
gesetzt —, dass einer der beiden Mönche, Sophronius, noch in 
dem im Herbst 372 geschriebenen Brief 105?) von B. als sein 

1) Vita 27,1 p. CXXVlaC. 
2) Ep. 105 ist geschrieben bald nach einer Anwesenheit B.’s in Samosata. 

Diese Anwesenheit B.’s in Samosata kann nur die des Jahres 372 sein. 
Denn wenn auch B. schon vor Herbst 370 einmal in Samosata gewesen 
ist (vgl. darüber unten zu ep. 34), so ist eine Beziehung der ep. 105 auf diesen 
Besuch doch ausgeschlossen; denn die starke Betonung der Gottheit des 
hl. Geistes in ep. 105 ist trotz adv. Eunomium III in einem Briefe wie ep. 105 
vor 370 nicht wohl denkbar (vgl. Garnier, vita 18, 2 ff. p. XCV sqg.). 

Loofs, Eustathius. 3 
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lieber Sohn bezeichnet wird. Allein gegen eine Datierung der 
ep. 119 auf die Zeit nach Herbst 372 scheint zu sprechen, dass 
nach ep. 223 (vgl. oben S.23) B. und E. auch nach jenem Ver- 
trauensbruch der Mönche noch ein und das andere Mal (äras 
xcl Ölg) über den Glauben sich verständigten. Das eine Mal kann 
das durch die Unterzeichnung der ep. 125 bezeugte sein. Doch 
das andere? Wir können es nicht sagen. Aber nach dem 
eben zu ep. 128 Bemerkten kann dies kein Grund dagegen 
sein, ep. 119 der Zeit nach Herbst 372 zuzuweisen. Der Brief 
wird, da dem Vertrauensbruch der Mönche noch eine Zeit 

leidlicher Freundschaft gefolgt ist,!) in den Winter 372 auf 
373 gehören.?) — 

Von allen tibrigen Basilius-Briefen sind nur noch drei für 
Eustathius von Bedeutung: ep. 79, ein noch von unbegrenzter 
Verehrung gegenüber Eustathius zeugender Brief des Basilius 
an Eustathius aus der Zeit nicht lange vor der Ankunft des 
Kaisers in Caesarea (Anfang 372%) — der Präfekt und der 
Oberstkämmerer sind bereits in Caesarea eingetroffen —, also 
aus dem Ende des Jahres 371; ep. 92, ein Brief an die Bischöfe 
von Italien und Gallien, unter dessen 32 Absendern auch 
Eustathius mit genannt ist,*) und ep. 263 an die Oceidentalen 
mit den schwersten Anklagen gegen Eustathius, 

Die beiden letzteren Briefe gehören der Korrespondenz 
des B. mit dem Oceident an, deren Chronologie bis in die 
Gegenwart hinein der Forschung Not gemacht hat. Das 

1) Ep. 223, 3 p. 338C. 
2) Die Zusammenfassung der gewonnenen Resultate suche man unten 

in der Tabelle. 
s) Dass Valens im Sommer 371 durch das westliche Kleinasien zog, 

am 6. Januar (Greg. Naz. or. 43, 52 Migne 36, 561 C) 372 in Caesarea das 
Epiphaniasfest feierte und am 13. April 372 in Antiochien war (Gwatkin 
8. 295; Reiche, Chronologie der letzten 6 Bticher des Ammianus Marcellinus, 
Diss. phil. Jenensis 1889, S. 35), steht unabhängig von der Datierung der 
Basilius-Briefe fest. 

*) Dass der Eustathius dieses Briefes Eustathius von Sebaste ist, 
darf, obwohl die Bischofssitze nicht angegeben sind, als sicher angesehen 
werden. Zunächst schon deshalb, weil Eustathius von Sebaste den Ocei- 

dentalen seit seiner Gesandtschaftsreise in den Occident (im Jahre 366) 
bekannt war, ein anderer Eustathius deshalb wohl als solcher bezeichnet 
worden wäre, sodann, weil die Stellung des Namens neben dem des 
Theodot (von Nikopolis) geographisch nach Sebaste weist. 
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Material kann nur im Ganzen übersehen werden; es wird daher 
zweckmässig sein, eine Uebersicht über die Datierung Tillemonts 
und Garniers vorauszuschicken: 

Tillemont: 

bald nach Abreise des 
Dorotheus ep. 82 an 
Athanasius.?) 

Tillemont und 

Garnier: 

871 Frühjahr: ep. 66 
+ 67 durch den Diakon 
Dorotheus an Athansa- 

sius; ') 

Athanasius sendet mit 
dem zurückkehrenden 
Dorotheus den Petrus.?) 
371 Herbst: B. schickt 

mit ep.68 (an Meletius), 
69 (an Athanasius), 70 
(an Damasus) Dorotheus 
über Antiochia und 
Alexandria nach Rom.‘) 

371 auf 372 Winter: 

Römische Synode unter 
Damasus: das Schreiben 
„Confidimus“ an die 
Orientalen.®) 

372 Dorotheus kehrt 
zurück, ziemlich gleich- 
zeitig mit Sabinus (Till.) 
oder in Begleitung 
(Garnier) des Sabinus, 
des Ueberbringers der 
ep. „Confidimus“; er 
bringt mit sich einen 

Garnier: 

Während Dorotheus in 
Rom ist, ep. 82 an 
Athanasius.®) 

1) Till. IX, 137 £.; Garnier 17,2 p. XCI; vgl. XCIVb. 
2) IX, 139. 
3) Nach ep. 69, 1. 
*%) Till. IX, 140 ff.; Gamier 17, 4. 
6) Garnier 21, 2. 
°) Till IX, 170; Garnier 22, 3; Mansi III, 459. 

3% 
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Tillemont: 

Meletius dann auf B.'s 
Aufforderung ep. 92. 

373 kommt dann, wohl 
infolge der Bitte durch 
Sabinus, der occidenta- 
lische Presbyter Sanc- 
tissimus; 

Basilius giebt dem Sanc- 
tissimus bei seinen 

Reisen epp. 253 — 256 
mit, auch 

Basilius schickt dann, 
bald nachdem im Herbst 

373 

in Begleitung des Sanc- 
tissimus den von dem 
gleichnamigen Diako- 
nen zu unterscheiden- 
den Presbyter Doro- 
theus im Herbst 373 
oder Anfang 374 in den 
Ocecident.?) 

Tillemont und 

Garnier: 

Brief der Occidentalen 

an Athanasius 

Basilius schreibt nun 

ep. 90, 91, dazu 89 an 
Meletius. Durch Sabinus 
gehen epp. 90, 91, 92 
nach Rom.!) 

Sanctissimus reist dann 

bei den orientalischen 

Bischöfen herum, 

ep. 120 an Meletius, 
Ostern 373, tiberbringt 
er, und noch ep. 129 
(Till. Herbst; Garnier 
Sommer 378) nimmt auf 
seine Reisen Rücksicht; 

Evagrius aus dem Occi- 
dent nach Caesarea ge- 
kommen war und die 
Briefe der Orientalen 
zurückgebracht hatte, 

ı) Tillemont 170—174; Garnier 22, 4. 5. 
2) Garnier 26, 1; vgl. 35, 6. 
°s) Tillemont IX, 219—223, 

Garnier: 

und Athanasius®’ Ant- 

wort auf ep. 82. 

und 92 

373 werden neue Ver- 

handlungen angeregt, 
als der antiochenische 

Presbyter Sanctissimus 
nach Kleinasien kommt; 

geschickt aber wird 
jetzt niemand, auch 
dann, nachdem im 
Sommer 

wurde aus einer neuen 

Gesandtschaft in den 

Oceident nichts.?) 



Tillemont: 

375 kehrt Dorotheus 
über Thrazien zurück, 
wohl in Begleitung des 
Sanctissimus, und über- 
bringt die Beschlüsse 
einer römischen Synode 
„Pa gratia“, „Illudsane“ 
und „Non nobis“.?) 

Tillemont und 

Garnier: 

377 gehen dann Doro- 
theus und Sanctissimus 

abermals in den Ockci- 

dent mit ep. 263,°) 
richten wenig aus;®) 
Dorotheushört dort von 

Petrus v. Alexandrien 

ein ungünstiges Urteil 

ı) Tillemont IX, 246 f. 259. 
2) Garnier 35, 6. 

37 

Garnier: 

Doch rüstet sich der in- 

zwischen zum Presbyter 
avancierte frühere Dia- 

kon Dorotheus Herbst 

875 zu einer neuen 

Reise; 
876 zu Beginn des 

Jahres ist er bei Euseb 
v.Samosatsin Thrazien, 
reist dann nach Ostern 

376 mit Sanctissimus in 

den Oceident und tiber- 

bringt epp. 242 u. 243.?) 
Noch in demselben 

Jahre 376 kehren beide 

zurück mit günstigen 
Nachrichten;®) Basilius 
schickt nun durch Sanc- 

tissimus epp. 253— 256 
an verschiedene Orien- 

talen.*) 

®) Rade, Damasus $. 106 ff. bringt das Fragment „Ea gratia“ (Mansi 
III, 460) hier unter. 

“) Garnier 35, 6 u. 36, 5. 
5) Tillemont IX, 269 ff., vgl. Not. 79 p. 680; Garnier 37, 1. 
®) Garnier (37,2) nimmt an, dass Dorotheus jetzt das Fragment „Ea 

gratia“ [und die folgenden] mitgebracht hätte, 
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Tillemont: Tillemont und Garnier: 

Garnier: 

über Meletius und Eu- 

sebius; Basilius schreibt 
deshalb nach der Rück- 

kehr des Dorotheus und Sanctissimus 
878 (oder Ende 377; 
Garnier) ep. 266 an 
Petrus. !) 

Zu gänzlich anderen Resultaten ist der eingangs angeführte 
Artikel von Ernst in der Zeitschrift für Kirchengesehichte 
gekommen. Und doch hat Garnier in den Hauptsachen Recht. 
Die festen Punkte, von denen zunächst auszugehen ist, sind 
ep. 215 „an den Presbyter Dorotheus“, die im Herbst 375 
geschrieben ist (vgl. oben S.21 Anm. 2), und ep. 239 an Eusebius 
von Samosata aus dem Frühling 376. Im Herbst 375 plante 
Dorotheus eine Romreise; Basilius muss ihm sagen, dass die 
Reise im Winter unmöglich sei. Im Frthling 376 hören wir,?) 
dass Dorotheus bei Eusebius in Thrazien gewesen ist, sodass 
Eusebius schon vor B.s Brief Tolg &x ng dvoemg rpoEVETvgE;?) 
Basilius teilt dem Eusebius nun mit, dass Dorotheus sich 
vielleicht dem trefflichen Sanetissimus anschliessen werde, der 
grossen Eifer habe, den Orient durchwandere und von den 
Angesehensten (rap £xaorov av Erıorjumv) Unterschriften 
und Briefe sich verschaffe. Angesichts dieses Reiseplanes des 
Dorotheus fragt dann Basilius den Eusebius, welcher Art Briefe 
abermals mitzugeben seien, wenn Dorotheus reise.t) Diese für 
den Frühling oder Sommer des Jahres 376 geplante Reise des 

ı) Tillemont IX, 274; Garnier 37, 7. 
2) Ep. 239, 2. 

8) Dieser Satz kann, da er einen neuen Gedankenabschnitt im Briefe 
beginnt (tolg dt Ex Tjg dvcewc avrös nooev£rvxec) und da ihm folgt: 
dinynoaus£vov navra tod ddeApod Awpo9&ov nur besagen, dass Eusebius 
t& &x tig decewg, die Nachrichten aus dem Occident, schon vor B.’s Brief 
erhalten habe. Woher das Wissen des Dorotheus über diese Dinge stammte, 
verrät der Brief nicht. Vgl. die folgende Anm. und unten $. 40 Anm. 5. 

‘) Ep. 289,2 p. 368C: noranäg xon doüva nal Enuoroiäg To 
anıovrı. Das naiıw gehört zu doövaı dnıoroAdg (vgl. ep. 120,1: yoauuare 
edefaumv . . . NO00TEGOOVTE naAıy ypapfivaı Tolc dvrıxoic), beweist also 
nicht, dass Dorotheus „abermals reist“. 
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Dorotheus [mit Sanctissimus] ist ausgeführt worden: ep. 263, 
ein Brief der Orientalen an die Abendländer mit so harten 
Anklagen gegen Eustathius, wie sie erst nach Frühjahr 376 
möglich und bei Basilius erst nach ep. 244 und 251 (Ende 376) 
denkbar sind, dankt für die Briefe, welche die Oceidentalen 
„durch die geliebten Mitpresbyter“ der Absender geschickt 
haben und sendet den Oceidentalen zaAım dıa Tov ayarııav 
einen Gruss.!) Dass diese Presbyter Dorotheus und Sanetissimus 
sind, ist zwar nirgends gesagt;?) trotzdem ist es, da wir den 
Plan des Dorotheus, mit Sanctissimus zu reisen, kennen, un- 

bedenklich anzunehmen. Zwischen beiden Reisen kann nach 
ep. 263 nur wenig Zeit liegen, andererseits ist ep. 263 erst 
nach Ende 376 geschrieben; — also sind Dorotheus und 
Sanctissimus 376 und abermals 377 in den Oceident gereist. 
377 überbrachten sie ep. 263 — das folgt aus dem Vorigen. 
Was aber hat man 376 ihnen mitgegeben? Die Antwort kann 
erst gegeben werden, wenn die Vorfrage entschieden ist, ob 
der Presbyter Dorotheus, der 376 und 377 in den Oceident 
reiste, identisch ist mit dem Diakonen Dorotheus, den die 
Briefe 67, 68, 69, 82 und 89 erwähnen. Tillemont hat die 
Identität bestritten,®) weil der Diakon Dorotheus noch Ende 
3734) in ep. 156,3 als Diakon erscheine, während der Pres- 
byter Dorotheus schon im Sommer dieses Jahres 373 mit ep. 243 
nach dem Westen geschickt sei. Diese Argumentation ist un- 
glücklich; denn die Zeit der ep. 243 ist keine sichere Grösse, 
mit der operiert werden kann. Es ist vielmehr davon aus- 
zugehen, dass die Identität der „beiden“ Dorotheus, wenn 
nicht Gegengründe im Wege stehen, selbstverständlich ist: 

1) Ep. 263, 1. 
s) Das trifft zu selbst, wenn — wie auch ich glaube (vgl. unten S. 41) 

— ep. 243 der Brief ist, den die beiden auf ihrer ersten Reise mitnahmen, 
und wenn — was ich nicht glaube (vgl. unten-S. 47f. Anm.) — epp. 253 
bis 256, wie Garnier annimmt, anlässlich ihrer ersten Rückkehr geschrieben 
wären. Denn der erstere Brief nennt als Ueberbringer allein den Dorotheus 
(ep. 243, 5 p. 376 A), und die letzteren knüpfen nur an an das Kommen 
des Sanctissimus aus dem Oceident. Vgl. tiber diese längst (Garnier 36, 5; 

Rade, Damasus 8. 109 f.) bemerkte Schwierigkeit unten S. 41 bei Anm. 3-und 
8.46 ff. Anm. 5 fin. 

8) IX, 221. 
4) Vgl. oben 8,31 Anm. 3, 
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beide qualifizieren sich besonders gut zu Gesandtschaftsreisen, 
beide sind Antiochener und beide stehen in Bezug auf die 
antiochenischen Parteiverhältnisse in demselben Vertrauens- 
verhältnis zu Basilius,') und nirgends wird der Diakon von 
dem Presbyter, der Presbyter von einem Diakon gleiches 
Namens unterschieden.?) Gegengründe aber liegen nicht vor. 
Dann aber folgt aus ep. 156, 3 gegen Tillemont nur dies, dass 
ep. 243, die der Presbyter Dorotheus überbringt, nach Ende 
373 abgesandt ist; denn 373 war Dorotheus noch Diakon.?) 
Im Jahre 373 ist, wie ep. 156,3 beweist, tiberhaupt keine 
Gesandtschaft vom Orient in den Oceident gegangen;*) — das 
hat Garnier bereits mit Recht betont. Dass Dorotheus 374 oder 
375 im Oceident gewesen sei, verbietet ep. 215 anzunehmen.’) 

1) Vgl. ep. 67 und ep. 156, 3 hier, ep. 215 kombiniert mit ep. 214 dort. 
2) Und doch hätte das z. B. ep. 239, 2 sehr nahe gelegen. Eusebius 

freilich wusste, welchen Dorotheus er gesprochen hatte; aber hätte nicht 
dem Basilius, wäre der Presbyter ein anderer als der Diakon, die Er- 
innerung an den Mann, der ihm ähnlich nahe getreten war, so unweigerlich 
kommen müssen, dass er sich nicht begnügt hätte, nur von „dem Bruder“ 
Dorotheus zu reden? 

3) Vollends unmöglich ist also die Datierung der ep. 243 auf 369 
(Ernst S. 654); denn ep. 156 kann nicht zurückverlegt werden. 

%) B. schreibt ep. 156, 3 an den Evagrius: anooteilaı uEvroı npög 
ty» dvow, &uol ulv navrelög £orlv advverov. Seit der Durchreise des 
Evagrius durch Caesarea im Sommer 373 (vgl. oben S.31 Anm. 3) war also 
niemand geschickt; die Annahme, dass in der früheren Zeit des Jahres 373 

jemand ins Abendland gesandt war, schliesst ep. 138, 2 aus; und nach 
ep. 156 machte der Winter das Reisen unmöglich. 

5) So nahe es liegt, aus ep. 239, 2 (vgl. S.38 Anm. 3 u. 4) mit Tillemont 
zu folgern, Dorotheus sei in einer Zeit, die vor Frühjahr 376 liegt, tiber 
Thrazien aus dem Occident gekommen, so unmöglich ist doch diese An- 
nahme angesichts der Thatsache, dass Basilius Herbst 375 voraussetzt, 
Dorotheus weile in Antiochien mit Reiseplänen beschäftigt, die nicht eben 
Reise-Erfahrungen verraten. Keine Reise-Konstruktion, die man versuchen 
könnte, passt zu dieser Thatsache. Und ep. 239, 2 macht wahrlich die 
Annahme, Dorotheus sei aus dem Oceident nach Thrazien gekommen, nicht 
nötig. Dorotheus kann trotz ep. 215, vielleicht auch ohne sie empfangen 
zu haben, die Landreise versucht haben und in Thrazien hängen geblieben 
sein; er kann aber auch, lediglich um Eusebs Rat zu erholen, zu ihm 
gereist sein. Neue Nachrichten aus dem Occident konnte Dorotheus auch 
aus Antiochien mitbringen; ja man kann fast erraten, was B. ep. 239, 2 
unter dem r& &x zig dvosws, das Eusebius durch Dorotheus erfuhr, ver- 
standen hat: es wird die Anerkennung des, Paulinus durch die Occidentalen 



41 

Also wird ep. 243 dem Dorotheus im Jahre 376 mitgegeben sein. 
Dass Sancetissimus, der den Brief des Jahres 376 mit über- 
brachte,') in ep. 243, 5 nicht mit als Ueberbringer genannt ist, 
erklärt sich schon daraus, dass Dorotheus der eigentliche Bote 
war, Sanctissimus nur der, dem er sich beigesellte,?) und wird 
vollends begreiflich, wenn — wie schon Tillemont vermutete — 
Sanctissimus ein Oceidentale war.?) Dass, wie Garnier annahm, 
neben ep. 243, einem Briefe des Basilius, als gemeinsamer Brief 
der Orientalen ep. 242 dem Dorotheus mitgegeben ist, ist 
möglich; denn die Angabe dieses Briefes, der alperıxog rödeuog 
im Orient dauere nun schon ins dreizehnte Jahr, passt auf das 
Jahr 376 — oder 372.) Welche dieser beiden Möglichkeiten 
angenommen wird, ist bei der Inhaltlosigkeit der ep. 242 
ziemlich irrelevant. Doch wird Gelegenheit sein, auch die 
zweite Möglichkeit ins Auge zu fassen, wenn wir nun nach 
Besprechung der Jahre 373—377 die vor dem Tode des 
Athanasius und vor dem Bruche B.s mit Eustathius liegenden 
Verhandlungen B.s mit dem Oceident ins Auge fassen. 

Ein offizieller Gesandter ist in diesen Jahren freilich von 
den Gesinnungsgenossen des Basilius noch nicht geschickt 
worden; Tillemont und Garnier haben irrig angenommen, dass 

‚sein (vgl. ep. 214 und 216), die Basilius in nicht bestellten Briefen (vgl. 
ep. 237, 1) dem Eusebius mitgeteilt hatte. Dazu passt der Unmut gegen 
die Abendländer, den ep. 239, 2 zeigt, vortrefflich. 

*) Denn 377 grüssen die Orientalen die Abendländer „abermals“ durch 
Dorotheus und Sanctissimus (ep. 263, 1 p. 405 A; vgl. oben $. 39). 

2) Ep. 239, 2. 
®) Garniers (26, 1) Gegengrlinde gegen Tillemont (IX, 220) sind nicht 

einleuchtend.. Der Name des Sanctissimus, sein Umherreisen im Orient 
und namentlich ep. 253 p. 389B: xal yap Tov utv KAAwv Exaorog 
wonEg E& nwoslag nulv annyysılcv xal Tas yronas rov Exeloe (d.h. im 
Occident) avdeuv xal TV zaraotacıy T@v npayuaTwv spricht entschieden 
für Tillemonts Vermutung, und das „oo« zar&iaßev &v ry duceı“ in ep. 255 
p. 390 B tötet sie nicht. Ein antiochenischer Presbyter (Garnier) war 
Sanctissimus gewiss nicht — was sollte dann die Empfehlung ep. 253! —; 

wenn er ein Orientale war, so war er lange im Occident gewesen und 
spielte nun, zurückgekehrt, den Friedensstifter auf eigene Hand. 

*) Dass die Rechnung vom Januar 360 ab, möglich ist, hätte nicht 
bestritten werden dürfen (Rade, Damasus 8. 105; vgl. dagegen Basilius 
ep. 251, 2); doch kommt man von da ab mit dem rgısxaıdexarov Erog nie 
mit Tillemont ins Jahr 373, sondern ins Jahr 372, 



42 

der Plan einer Romreise des Dorotheus, von dem Basilius in 
ep. 68 und 69 an Meletius und Athanasius schreibt, zur Aus- 
führung gekommen sei: ep. 215 spricht nicht dafür;!) ep. 243 
deutet mit keinem Worte an, dass Dorotheus schon einmal in 
Rom war; der, wie gleich erhellen wird, jüngste Brief der 
Orientalen vor 373, ep. 90, weiss zwar von einem Briefe der 
Abendländer an Athanasius und von der Ankunft des oceiden- 
talischen Diakonen Sabinus, aber nichts von Sendung und 
Rückkehr des Dorotheus, und in der mit ep. 90 gleichzeitigen 
ep. 89 leitet B. aus dem Kommen des Sabinus die Notwendig- 
keit ab, dass nun auch von orientalischer Seite jemand nach 
Rom gehe; — weder Dorotheus noch irgend ein anderer ist 
vor 373 von Seiten des Basilius und seiner Freunde nach dem 
Abendlande geschickt,?) Verhandlungen aber sind schon in 
dieser Zeit geführt worden. Die relative Chronologie derselben 
ist klar; ep. 66, dann 68, 69 + 67 und 70, dann 82, dann 90, 
91, 92, 89 folgen sich?) in so engem Zusammenhange, dass 

1) Vgl. oben 8.40 Anm. 5. 
s) So mit Recht und mit obigen Gründen Ernst $. 629. 
®) Dass von den Briefen 66, 67, 69, 82 an Athanasius der Brief Nr. 66 

der früheste ist, zeigt sein Inhalt (vgl. Ernst 3.627). Von den übrigen, die 
- sämtlich den Dorotheus erwähnen, ist ep. 69, die Erwiderung auf die durch 

einen Presbyter Petrus überbrachte Beantwortung der ep. 66, der älteste. 
Mit Recht hat das Ernst schon daraus gefolgert, dass Dorotheus in ep. 69 
mit den Worten: Awgödeov, Tov dıaxovov tig dnd Töv Tuuwrarov Enl- 
0x0nov Meitrıov &xxinoleg förmlich eingeführt wird, während ep. 67 ihn nur 
als ö adrög oVrog ö dyannröz avvdiaxovog nucv, ep. 82 als ddeApög Awoo- 
Heog, 6 ovvdıaxovos Juwv erwähnt. Ep. 66 ist, da Dorotheus hier gar nicht 
genannt wird, schwerlich von ihm bestellt worden; die förmliche Vor- 
stellung des Dorotheus in ep. 69 spricht auch dagegen. Schon deshalb. 
kann ep. 67 nicht ein Nachtrag zu ep. 66 sein, wie Tillemont und Garnier 
annehmen. Noch entscheidender spricht ep. 69, 2 gegen diese Annahme: 
nach ep. 67 wäre die sehr allgemeine Haltung dessen, was ep. 69, 2 über 
die antiochenischen Verhältnisse sagt, unverständlich. Dennoch ist (trotz 
Ernst 8. 626) ep. 67 ein Nachtrag — der Wortlaut des Briefes nötigt zu 
dieser Annahme —; aber dieser Nachtrag gehört zu ep. 69, nicht zu ep. 66. 
Gleichzeitig mit ep. 69 ist (trotz Ernst 8. 684 f.) ep. 68: Dorotheus geht 
über Antiochien, wo Meletius weilt, nach Alexandrien. Die Gleichzeitigkeit 
der epp. 68 und 69 folgt daraus, dass hier (ep. 69, 1 p. 162 D) wie dort 
(ep. 68 p. 161 B) aus den gleichen Gründen der Seeweg für die Occidentalen 
empfohlen wird. Dass Dorotheus nach ep. 69, 1 ein Schreiben B.’s an den 
römischen Bischof mit nach Alexandrien nimmt, nach ep. 68 ein vno- 
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mit unnötigen Verhandlungspausen nicht gerechnet werden 
darf: sind 89—92, die nach ep. 89 einige Zeit vor Ostern 
geschrieben sind, Ostern des Jahres x verfasst, so muss, da 

uynotıxov bei sich trägt, das Meletius durchsehen soll (Ernst S. 635), lässt 
sich leicht zurechtlegen und ist um so weniger ein Gegengrund, da der 
betreffende Brief B.’s an den römischen Bischof — die allgemeine Annahıne, 
dass derselbe in ep. 70 vorliege, hat m. E. durch Ernsts Gegengründe an 
Wahrscheinlichkeit nicht verloren — in einer noch unfertigen Form (ohne 
Adresse) auf uns gekommen ist. Ep. 82 ist dem Dorotheus, als er mit 
ep. 68, 69-467 und 70 abgereist war, alsbald nachgeschickt, oder — was 
des Winters wegen (vgl. ep. 69, 2 p. 163B) unwahrscheinlich ist — nach 
seiner Rückkehr von ihm noch so früh bestellt worden, dass Dorotheus 
noch vor Ostern des neuen Jahres wieder bei Basilius war; denn ep. 89 
an Meletius (vgl. 89, 2 p. 180 DE) spielt offenbar auf das an, was Athanasius 
auf ep. 82 geantwortet hat. Doch ist diese Antwort des Athanasius samt 
dem ihr beigelegten Briefe der Occeidentalen an Athanasius nicht der einzige 
Anlass für ep. 89 gewesen: der Mailänder Diakon Sabinus war aus dem 
Oceident gekommen mit einem Briefe der Occidentalen — es ist dies 
zweifellos die von 93 in Rom versammelten Bischöfen zunächst an die 
Dlyrier gerichtete ep. „Confidimus“ oder „Credimus“ (Mansi III, 443 f. = 455 ff. 
— 459£.; vgl. mit ihrem Inhalt Bas. ep. 90, 2fin. und Mansi III, 460 A mit 
Bas. ep. 90, ı p. 181C) —; Basilius hatte anlässlich dessen ep. 90, 92, 91 
und einige andere verlorene Briefe in den Oceident abgeschickt (vgl. 
ep. 89, 1; der hier erwähnte Brief „noöc zovg ’IAAvgıxovg“ ist, wie auch 
Tillemont IX, 171f. annimmt, ep. 90, der „an die Bischöfe in Italien und 
Gallien“ ist ep. 92, ep. 91 einer der an Einzelne gerichteten) und sandte 
nun wahrscheinlich Abschriften dieser Briefe dem Meletius mit. Ernsts 
(S. 639) Gegengründe gegen die Zusammengehörigkeit von ep. 92 mit 90 
und 91 treffen nur die [von Garnier ungenau wiedergegebene] Hypothese 
Tillemonts, dass ep. 92 der nach ep. 89, 1 von Meletius zu expedierende 
und von ihm auch entworfene Brief an die Occidentalen sei; und Ernsts 
positive Annahme, dass der auch in ep. 92 genannte Sabinus eben zweimal 
in den Orient gekommen sei (S. 640), ist nicht nur künstlich und unbeweis- 
bar, sondern bei dem Fehlen jeder weiteren Spur dieser zweiten Gesandt- 
schaft unwahrscheinlich, ja, wenn epp. 89, 90 und 91, wie oben gezeigt 
werden soll, ins Jahr 372 gehören, unmöglich, weil Basilius nach 372 
Theodot und Eustathius nicht friedlich unter den Absendern zusammen- 
gestellt hätte. — Ob Meletius der Bitte der ep. 89, einen Brief an die 
Oceidentalen zu diktieren (Unayopsveıv), überhaupt gefolgt ist, und ob, 
wenn dies geschah, der betreffende Brief abgesandt ist, das wissen wir 
nicht. Ep. 242 könnte dieser Brief oder — und das würde ich vorziehen — 
ein von Basilius mitgeschickter Entwurf für denselben sein (vgl. oben 
S. 41 Anm. 4); ja daftir wiirde sprechen, dass in ep. 242 kein Ueberbringer 
genannt ist: ep. 242 scheint geschrieben zu sein, ehe man wusste, durch 
wen man ihn expedieren sollte. — Wie es kommt, dass ep. 92, obwohl 
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die Romreise des Dorotheus, von der ep. 68 und 69 reden, 
nicht zustandegekommen ist (vgl. oben S. 42), Zeit für sie also 
nicht freigehalten zu werden braucht, ep. 68 mit 69 + 67 und 
70 in den Spätherbst des Jahres x-1, ep. 66, da Basilius nach 
ep. 69,2 schon für das Jahr x-1 [vergeblich] einen Erfolg der 
Verhandlungen, d.i. eine Gesandtschaft der Oceidentalen, er- 
wartet hatte, ins Frühjahr x-1 gesetzt werden. 

Diese relative Chronologie in die absolute umzusetzen, 
haben wir folgende Anhaltspunkte: a) ep. 67 ist nach dem 
Tode des Silvanus von Tarsus geschrieben.!) b) Ep. 92 ist 
vor Sommer 372, vor den Scenen in Getasa und Nikopolis 
(vgl. oben S. 26) geschrieben; anderenfalls hätte Basilius nicht 
zugleich den Namen des Theodot und des Eustathius in die 
Adresse aufgenommen. c) Die Briefe der Orientalen oder des 
Basilius (r& 7u@v), die Evagrius Sommer 373 mit zurück- 
brachte, sind offenbar epp. 90, 91, 92 (und eventuell 242) 
gewesen; denn andere Briefe, die gemeint sein könnten, kennen 
wir nicht; die Bitten der ep. 69 [und 70] waren durch Sabinus 
und seine Sendung beantwortet. d) Meletius ist zur Zeit der 
ep. 68 noch in Antiochien;?) zur Zeit der ep. 89 ist er bereits 

sie von Basilius verfasst ist (vgl. ep. 89, 1), als von 32 Bischöfen abgesandt 
sich darstellt, wissen wir nicht. Doch ist die Vermutung Garniers (22, 4 
p. CXbA), dass die namenreiche Absenderliste „librariorum incuria“ anstatt 
vor ep. 90 vor ep. 92 geraten sei, unnötig. Es handelt sich ja nicht um 
Unterschriften, sondern um eine Absenderliste. Und bei solchen war man 
nicht bedenklich darin, ohne expressen Auftrag die Namen von Gesinnungs- 
genossen mit zu verwenden (vgl. ep. 68 p.161C). Möglich wäre auch, 
dass B. nur in der Abschrift der ep. 92 für Meletius diesem zur Direktive 
die Namen der heranzuziehenden Gesinnungsgenossen angegeben hätte. 
Vielleicht hat gerade diese Zusammenfügung der Namen des Theodot 
[Meletius] und Eustathius Anlass zu den Streitigkeiten des Sommers 372 
gegeben (vgl. oben S. 25). 

1) Vgl. ep. 67 fin. p. 160E: @c dnAol r& ypauuara r& dı& Toü uaxe- 
olov ZuAovavod xouo9Evra nuiv. Die Annahme Ernsts (S. 652), die in 
diesen Worten vorausgesetzte Rückkehr des Silvanus aus dem Oceident 
(im Jahre 367) liege zur Zeit der ep. 67 noch nicht weit zurück, verkennt 
die Bedeutung des uaxapıog. 

3) Tillemont VII, 766 b meint, der Brief gäbe keinen Anhalt, um 
zu entscheiden, ob Meletius damals schon verbannt war. Allein wäre 
Meletius damals bereits in Armenien gewesen, wo er, wie B.’s Briefe zeigen, 
während dieses seines dritten Exils lebte, so würde in ep. 68 das Ausser- 
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verbannt und wird schon in Armenien gewesen sein.!) Nun 
kennen wir freilich die Zeit der dritten Verbannung des 
Meletius nicht genau — vor 370 kann sie nach der Chrono- 
logie des Lebens des Chrysostomus nicht angesetzt werden ?) —; 
allein, wenn Meletius, durch das Edikt des Valens, das die 
unter Konstantius Exilierten vertrieb, zum zweiten Male ver- 
bannt,?) nachher, offenbar begfinstigt durch die politischen 
Wirren (Erhebung des Prokop), auf eigene Gefahr zurlück- 
gekehrt war, so ist kaum anzunehmen, dass er Antiochien 
verlassen hat, ehe das abermalige Kommen des Kaisers in den 
Orient ihn dazu nötigte. Valens aber zog Sommer 371 durch 
das westliche Kleinasien, war Epiphanias 372 in Caesarea und 
am 13. April 372 in Antiochien.*) Da nun ep. 89 spätestens 
Ostern 372 jgeschrieben ist (vgl. b), so muss Meletius spätestens 
Anfang 372 aus Antiochien gewichen sein; wahrscheinlich ist's 
schon in der zweiten Hälfte des Jahres 371 geschehen.5) e) Zur 
Zeit der ep. 68 war es „noch unklar“, was die politischen 
Verhältnisse für Caesarea bedeuten würden: Euhippius war 
zwar schon gekommen, hatte aber noch nichts verlauten lassen. 
Unzweifelhaft passt dies am besten auf die Situation im Herbst 
371 (vgl. oben S. 34). — All diesen chronologischen Anhalts- 
punkten entspricht eg — und durch das Zusammentreffen von 
ec, d und e wird die Argumentation zwingend —, wenn man 

gewöhnliche der Reiseroute des Ueberbringers Dorotheus — über Armenien 
nach Alexandria! — hervortreten. Ueberdies berichtet B. am Schluss 
des Briefes dem Meletius über Vorgänge in Armenien. 

1) Basilius teilt hier dem Meletius brieflich seine Erfahrungen mit 
Athanasius mit; denn Dorotheus hat auf der Rückkehr von Alexandria 

Antiochien zwar berührt, aber Meletius dort nicht mehr angetroffen; nun 
reist er über Caesarea zu ihm und soll ihm u. a. auch über die Ver- 
hältnisse in Antiochien (r& d2 xar& 17» avaroArv) berichten. 

2) Tillemont VIII, 360 u. 766b. 
°) Vgl. Gwatkin 8. 267f.; meinen Artikel „Arianismus“ in der Real- 

Encyklopädie von Hauck II, 41; Tillemont VII, 765. 
#) Vgl. oben $. 34 Anm. 3. 
5) Die Schwierigkeit einer Reise nach Armenien im Winter (vgl. 

Bas. ep. 156,2 p. 246 A) begründet diese Wahrscheinlichkeit. Richtig daher 
Tillemont X, 526 (noch bestimmter als VIII, 766): 371 oder Anfang 372. 
Gwatkin 8. 243 (vgl. not. 3) setzt die dritte Verbannung des Meletius in 
die Zeit, da Valens nach Antiochia kam; doch rückt er damit zuweit ing 
Jahr 372 hinein. 
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ep. 66 im Frühjahr 371, epp. 68, 69 + 67, 70 und bald nachher 
ep. 82 im Herbst 371, epp. 89, 90, 91, 92 [und event. 242] Ostern 
372 geschrieben sein lässt. Die durch Basilius vermittelten 
Verhandlungen tiber ein Hereinziehen des Oceidents in die 
Wirren des Orients haben also Anfang 371 begonnen und sind 
obne bedeutende Resultate fortgeführt, bis Evagrius im Sommer 
373 den Orientalen ihre Briefe zurückbrachte und Unterschrift 
eines von den ÖOceidentalen selbst entworfenen Schreibens 
forderte.!) Dann stockten die Verhandlungen;?) auch 374 ist 
auf dem Gebiete der Beziehungen zwischen den Oceidentalen 
und den Jungnicänern nichts passiert.) Was hat die Sache 
3754) wieder angeregt? Der Rat des Eusebius von Samosata 
(vgl. S.38 Anm.4) und — der Eifer des Sanctissimus, der 
damals, nicht schon 373 oder 374,5) den Orient durch- 
wanderte. 

») Ep. 138, 2 p. 230 A. 
2) Vgl. oben S. 40 Anm. 4. 
®) Das folgt daraus, dass der rege Briefwechsel B.’s mit Amphilochius 

von Ikonium, der Ende 373 oder Anfang 374 mit B.’s Gratulation zu A.'s 
Amtsantritt (ep. 161) beginnt, nichts derart erkennen lässt. Die Zeit der 
ep. 161 ist durch die Chronologie der Eustathius- Angelegenheit schon 
bestimmt: erst zur Zeit der ep. 138 (Sommer 373) ward der Bischofsstuhl 
von Ikonium vacant (vgl. Garnier, vita 30, 1). 

+) Ep. 215. 
5) Tillemont (IX, 219 ff.) und Garnier (vita 26, 1) datieren freilich die 

Briefe 120, 121 u. 129, welche Reisen des Sanctissimus voraussetzen, auf 
das Jahr 373. Allein ausser den schon oben (8. 29f.) geltend gemachten 
Gründen, spricht entscheidend dagegen, dass Eusebius von Samosata im 
Frühling 376 anscheinend noch nichts von Sanctissimus weiss (ep. 239, 2; 
vgl. oben 8.38). Eusebius war doch gewiss einer der Enlonuo.: wäre 
Sanctissimus vor Eusebs Verbannung im Orient herumgereist, so hätte er 
auch Eusebius besucht! Nun ist Eusebius noch zur Zeit der ep. 162 nicht 
verbannt; ep. 162 aber ist längere Zeit nach Ostern 374 geschrieben (vgl. 
ep. 1388 und oben Anm. 3 mit der mit 162 gleichzeitigen ep. 169); Eusebs 
Verbannung [der ep. 166, 167, 168 bald folgten] fällt also in den Sommer 
374. Epp. 120 und 121 können also frühestens im Frühjahr (vgl. ep. 121 
init.) 375 geschrieben sein. Dieser Termin ist aber auch zugleich der 
späteste, der möglich ist, weil Theodot von Nikopolis, der Adressat von 
ep. 121, bereits Ende 375 starb (vgl. oben S. 17). Im Frühjahr 375 war 
in der That der Winter lang, wie ep. 121 es sagt (vgl. ep. 198, deren 
Abfassung nach Ostern 375 durch die Zeit der Verbannung Eusebs sicher 
gestellt ist), und eine Zeit, in der Basilius trotz der schweren Krankheit, 

die er im Winter 374 auf 375 überstanden hatte, nicht von seiner Krankheit 
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Damit sind nun alle irgendwie auf Eustathius beztiglichen 
Basilius-Briefe datiert, und zwar absichtlich (vgl. oben 8.5 
Anm. 2) ohne jede Rücksicht auf die umstrittene Frage nach 

zu reden brauchte, ist auch im Frühjahr 375 zu finden (vgl. ep. 201 und 
die Erwähnung eines Rückfalls in die Krankheit ep. 202; dazu oben 9. 22). 
Nur ein Bedenken bleibt: ep. 129 init. der, Ortı Keviası nv axomp Ts 
teleıdınrog oov rd vv dnıyvlr Eyxinua zo navıa sinelv eixdAw AnoA- 
Aıvaplo. zul yiap oVdt avrög ToV NEO ToVrov 100v09 Yumv EnıoTauevog 
&xeıv (korrupt; dnuoryunv Exwv? oder Ey statt Exeır?) scheint Garnier mit 
Recht bestimmt zu haben, den Brief in das Jahr des Bruches mit Eustathius 
zu versetzen. Denn dass Basilius einst an Apollinaris einen Brief ge- 
schrieben hatte, war eine Anklage, die Eustathius gleich bei Abbruch der 
Kirchengemeinschaft gegen Basilius erhob (vgl. ep. 244, 3), und echte und 
fingierte apollinaristische Avusserungen voll kräftiger Irrtiimer müssen schon 
mit der ep. ad Dazizam verbreitet worden sein (ep. 131, 1 p. 223D). Allein 
08 ist, soviel ich sehe, nicht erweislich, dass der Hinweis auf das angebliche 
Sabellianisieren des Apollinaris, um das es in ep. 129 sich handelt, bereits 
zu jenen schon 373 geltend gemachten Anklagen gehörte. Das avyrayue, 
das ep. 129, 1 eitiert und das im Wesentlichen identisch sein mag mit der 

. von Leopold Sebastiani 1796 edierten „Epistola ad Apollinarem“, ist von 
dem in ep. 223,4 p.339B, 224,2 p.343B, 226,4 p. 348E und 244, 3 

p. 378 B erwähnten Briefe B.’s an Apollinaris zu unterscheiden, gehört 
vielmehr zu den önuer« alperıxa, die man nach ep. 226, 1 p. 342C den 
Schriften gegen Basilius anonym — der Titel bei Sebastiani: BaalAsıog 
Anollıvapiy ist also apokryph — anhängte. Ep. 227 stammt aus dem 
Jahre 375. Dass damals „Sabellius- Aussprüche“ von der Partei des 
Eustathius im Umlauf gehalten wurden, ist auch sonst erweislich (vgl. 
ep. 223, 6: dxelva ra ZußelAlov Önuara, ünep avrol nepLp£povon); 
gewiss nicht ohne Nebenabsicht polemisierte Basilius damals so energisch 
gegen die sabellianisierenden Gedanken, die in Neu-Caesarea aufgetaucht 
waren (epp. 207 und 210). Allein selbst wenn jene Anklage auf Sabel- 
lianismus gegen Apollinaris und damit (trotz ep. 125,1 p. 215 BC) indirekt 
gegen Basilius schon im Jahre 373 erhoben wäre, — ep. 129 brauchte 
dennoch nicht schon in diesem Jahre geschrieben zu sein. Denn das vör 
(ep. 129 init.: zO vör Enıyviv Eyxinua) ist weiterer Anwendung fähig. 
Und nach ep. 244,4 ‘(vgl. 136,2 und 138,1) ist es überhaupt wenig 
wahrscheinlich, dass B. über seinen Bruch mit Eustathius sich alsbald 
brieflich ausgesprochen habe. Nicht einmal die Briefe an Eusebius be- 
sprechen die Angelegenheit. Nur ein Brief, der sicher ins Jahr 373 gehört, 
redet von der Sache: ep. 131, an einen alten Freund B.’s in Neu-Caesarea, 
Olympius. Dieser hatte dem B. die ep. ad Dazizam mitgeteilt; da konnte 
B. nicht schweigen. Der Brief 128 an Meletius und ebenso 130 an Theodot 
sind überdies von den Adressaten erst exeitiert worden: Meletius hat dem 
B. seine Verwunderung über den gegen Apollinaris erhobenen Vorwurf 
ausgesprochen, 'Theodot sich beklagt, dass B. ihm über die Eustathius- 
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der Zeit des bischöflichen Amtsantrittes des Basilius. Es kann 
nun umgekehrt von den Briefen auf die bischöfliche Amtszeit 
des Basilius zurückgeschlossen werden. Basilius ist schon im 
Frühjahr 371 Bischof gewesen: ep. 66 setzt das m. E. voraus, 
und Gregor von Nazianz spricht von den Bemühungen des 
Basilius um den allgemeinen Kirchenfrieden unzweifelhaft als 
von Ruhmesthaten seines Episkopats!) —; andererseits ist 
ep. 266 sehr wahrscheinlich nicht vor Ende 377 oder Anfang 
378 geschrieben,?) und ep. 269 ist vielleicht aus noch späterer 

Angelegenheit nicht geschrieben habe, seit er Nikopolis verlassen hatte, 
um zu Eustathius sich zu begeben. Bei ep. 130, die Garnier wohl mit 
Recht für gleichzeitig mit ep. 129 hält, ist offenbar, dass seit jener Abreise 
B.s aus Nikopolis schon viel Zeit vergangen ist: das Gerücht hat die 
Kunde von dem Bruch zwischen B. und E. schon überall hin getragen. Auch 
bei ep. 129 scheint die gleiche Annahme ganz unbedenklich. Ich setze deshalb 
epp. 129 und 130 in den Sommer 375, epp. 120 und 121, die dem Sanctissimus 
mitgegeben sind, in den Frühling des gleichen Jahres. Auch die übrigen 
Briefe des Basilius, die Sanctissimus ihren Adressaten überbrachte, nicht 
nur 132 (von Garnier ins Jahr 373 gesetzt), sondern auch 253, 254, 255 
und 256 (von Gamier in die Zeit nach der Rückkehr des Sanctissimus 
aus dem Oceident im Jahre 8376 verlegt, obwohl sie von einem durch 
Sanctissimus überbrachten Briefe nichts sagen) scheinen mir mit Tillemont 
(IX, 220) gegen Garnier (36, 5) demselben Jahre wie epp. 120 und 121, also 
meiner Meinung nach dem Jahre 375, zugewiesen werden zu müssen. Dann 
verschwinden auch zwei Schwierigkeiten, die Garniers Datierung drücken: 
ep. 253, an die Presbyter in Antiochien, fällt dann vor epp. 214 und 216, 
vor die Anerkennung des Paulinus durch die Abendländer — nach diesem 
Ereignis wäre der Ton der ep. 253 schwer verständlich —, und die Wunder- 
lichkeit ist aus der Welt geschafft, dass nach der Rückkehr des Dorotheus 
und Sanctissimus es nun mit einem Male Sanctissimus allein ist, der die 
Mühen des Reisens auf sich genommen hat (vgl. Rade, Damasus S. 110 
und oben 8. 39 Anm. 2). 

1) Greg. Naz. or. 43, 41 ff., Migne 36, 549 ff. 
2) Dass das Urteil des Petrus von Alexandrien über Meletius und 

Eusebius, das Basilius in diesem Briefe beklagt (ep. 266, 2), dem Dorotheus 
bei seiner zweiten Anwesenheit in Rom ausgesprochen ist, kann fast 
zwingend bewiesen werden. Schon ep. 263 macht durch ihr Schweigen 
über diese Beleidigung, wie durch ihr Urteil über Paulinus, den Rivalen 
des Meletius, dies überaus wahrscheinlich. Fast zwingend ist, was Basilius 
in ep. 266, 2 über Dorotheus schreibt. Wiirde Basilius diese Bemerkung, 
dass Dorotheus als Gesandter sich nicht geschickt genug erwiesen hätte, 
zu einer Zeit gemacht haben, da Petrus ihn alsbald abermals in Rom als 

Gesandten treffen musste? 
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Zeit.) Da hun Basilius im neunten Jahre seines Episkopats ?) 
am 1. Januar?) starb, so muss Basilius im Laufe des Jahres 
370 Bischof geworden und am 1. Januar 379 gestorben 
sein. Seine Weihe hat wahrscheinlich im Spätsommer statt- 
gefunden. *®) 

!) Theodoret h. e. 4, 33 ed. Gaisford p. 384 lässt den Arinthaeus, über 
dessen Tod Basilius in ep. 269 die Witwe tröstet, noch in des Kaisers 
Umgebung sein, als dieser im Frühling 378 in Konstantinopel weilte (vgl. 
Garnier 13,4 p. LXXXIIIbD und 88,2 p. CLXIX sq.).. Doch lässt der 
legendarische Charakter dieser Nachricht Theodorets einen sicheren Schluss 
nicht zu. Ueber ep. 268 (Sommer 377) s. Garnier, vita 38, 2 p. CLXIXD. 

2%) Greg. Nyss. vita Macr. Migne 46, 973C und Greg. Naz. Epitaph. 
Bas. v. 45 Migne 38, 75 A. 

®) Garnier, vita 40, 3 fin. ÜUsener (Religionsgeschichtliche Unter- 
suchungen I, 250 Anm. 27) polemisiert dagegen, dass man den Basiliustag 
des Heiligenkalenders als Todestag des Basilius ausgebe. Die Angabe 
des Martyrol. Rom. zum 1. Januar: „Caesareae in Cappadocia depositio 
S. Basilii episcopi, cujus celebritas XVIII Kal. Jul., qua die ordinatus fuit 
episcopus, potissimum recolitur“ könne der Wahrheit entsprechen; man 
habe die feierliche Beisetzung vielleicht absichtlich auf die Kalenden des 
Januar verlegt. Allein keines der beiden hier kombinierten — und, kombiniert, 
einander nur abschwächenden -— Argumente erscheint mir stichhaltig. 
Dass die Basiliusfeier einen Ersatz für die Lustbarkeiten der Kalenden 
bieten konnte, lässt es nur als möglich erscheinen, dass der Tag absichtlich 
gewählt ist; die Wirklichkeit dieser Möglichkeit ist, da schon Gregor von 
Nyssa die Basiliusfeier am 1. Januar kannte, unwahrscheinlich. Auch 
Usener nimmt, wenn er eine beabsichtigte Planmässigkeit in der Anordnung 
der kappadozischen Festtage in der mit Weihnachten beginnenden Woche 
behauptet, den Basiliustag doch aus. Allein die halbe Aufrechterhaltung 
der Planmässigkeit, welche die Annahme darstellt, man habe die Beisetzungs- 
feierlichkeit, deren Gedenktag der 1. Januar sei, absichtlich auf diesen 
Tag verlegt, ist m. E. nicht glücklich. Denn die Angabe des offiziellen 
Martyr. Rom. geht auf Usuard zurück, der zum 1. Januar bemerkt (ed. 
Soller p. 1): „In Caesarea Cappadocise depositio sancti Basilii episcopi, 
cujus celebritas XVIII Kal. Jul. potissimum recolitur“ und zum 14. Juni 
(p. 335): „Apud Caesaream Cappadociae natalis S. Basilii.“ Beide Notizen 
scheinen Parallelnotizen zu sein: Ado (ed. Georgius p. 274 zum 14. Juni) 
hat nur die letztere Ueberlieferung, die auch im Martyr. Rom. vetus (ed. 
Rosweyde p. 12) vorliegt. Um so weniger ist es wahrscheinlich, dass in 
dem indirekt gewiss auf griechische Ueberlieferung zurückgehenden Ein- 
trage Usuards zum 1. Januar „depositio“ etwas anderes bedeuten soll als 
„dies mortis“. 

4) Die Notiz des offiziellen Martyrol. Rom., dass Basilius am 14. Juni 
ordiniert sei, scheint nichts als ein harmonistisches Fündlein zu sein (vgl. 
die vorige Anm.), dem zuviel Ehre angethan ist, wenn es von Tillemont 

Loofs, Eustathius. 4 
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Dies Resultat bestätigt sich — um von den mit den 
Basilius-Briefen nicht zusammenhängenden Argumenten hier 
ganz abzusehen!) — in den Briefen noch von einer anderen 
Seite her: durch die Briefe 27, 31 und 34. Ep. 34 ist, da sie 
den Tod des Silvanus von Tarsus, der zur Zeit der ep. 67 
schon weiter. zurückliegt, als ein Ereignis der jüngsten Ver- 
gangenheit voraussetzt, früher geschrieben als ep. 67 (Herbst 
371). Mithin kann das am Schluss der ep. 34 erwähnte 
Zusammentreffen B’s mit Eusebius von Samosata nicht mit 
Tillemont in dem Besuche wiedergefunden werden, den B. 372 
(vgl. oben S. 31) in Samosata machte. Im Jahre 371 hat B. 
den Eusebius nicht gesehen (vgl. oben S.30 f. Anm. 6 fin.); 
nach Es Anwesenheit in Caesarea im Jahre 370 ist ep. 48 
geschrieben (vgl. oben a. a. O.); das früheste Jahr für ep. 34 ist 
also 369. Andrerseits -ist ep. 34 nach 367 geschrieben; denn 
damals erst kam Silvanus von Tarsus von seiner oceidentalischen 
Reise zurück. Nun gehört aber ep. 34 anscheinend in eine Reihe 
mit ep. 27 und 31; denn schon in dem Spätherbst des Jahres, 
dem ep. 27 angehört, beklagt Basilius, dass ihn Krankheit, dann 
der Anfang des Winters und eine Hungersnot am Reisen ge- 
hindert hätten, und dieses Behindertsein. durch die Hungersnot 
dauert noch im Frühling des neuen Jahres an (ep. 31). Es ist 
demnach ep. 27 im Spätherbst 368, ep. 31 im Frühling, ep. 34 
im Herbst 369 geschrieben.) Nun fällt nach dem Bericht 

(IX, 657 ff.) und mit Tillemonts Gründen von Garnier (vita 13,4 p. LXXXIV) 
bekämpft wurde. Doch ist Tillemonts Hauptargument, dass in Bas. ep. 47 
= Greg. Naz. ep. 42 Migne 37 p. 88 Eusebius von Samosata gebeten werde, 
zur Einsetzung B.’s vor dem Winter nach Caesarea zu kommen, ein- 
leuchtend. Freilich bietet der Text Garniers statt nooAußelv [ta &x Too 
1EıuW@vog Övoxeon]: noooAupßeiv (p. 141 C); allein das nooAaßeiv des Textes 
der ep. 42 Gregors von Nazianz wird, wie mein Herr Kollege Blass mir 
zu versichern die Güte hatte, die richtige Lesart sein. 

ı) Vgl. Tillemont IX, 654 ff.; Garnier, vita 13,4; Rade, Damasus 
8.114 Anm. 1; G. Rauschen, Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem 
Kaiser Theodosius, Freiburg 1897, S. 476 f. 

2) So auch Garnier (vita 12, 2.3), während Tillemont (IX, 210 ff.) die 
Briefe ins Jahr 373 setzt. Ob Garnier aber Recht hat, wenn er auch die 
ziemlich gleichzeitigen Briefe 28, 29 und 30 in die gleiche Zeit setzt 
(vita 12, 2—4), erscheint mir fraglich. Denn dass die Briefe 28 und 29 
der Bischofszeit B.s entstammen, hält Tillemont, wie mir scheint mit 
Recht, für das Wahrscheinlichste (IX, 216 f.), und von der Hungersnot 
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Gregors von Nazianz!) die Hungersnot in die vorbischöfliche 
Zeit des Basilius, und ep. 34 trug in dem von Garnier benutzten 
cod. Harlaeanus die Ueberschrift Evoeßln 2rıox0ono E0- 
Borspos ov. Beide zusammenstimmenden Angaben bezeugen 
demnach, dass Basilius 368 und bis in den Herbst 369 hinein 
noch Presbyter war. Da nun Eusebius von Samosata im Jahre 
370 schon den Bischof Eusebius in Caesarea besuchte, 2) fällt 
B.s bischöflicher Amtsantritt in die Zeit zwischen Herbst 369 
und Herbst 370, und zwar, da zwischen dem Tode seines Vor- 
gängers und seiner Erhebung eine längere Zeit verstrichen 

die epp. 27 und 31 erwähnen, finde ich trotz Garnier in diesen Briefen 
keine Spur. Ueberdies fällt nach Gregor von Nyssa (vita Macr. Migne 
46, 972D) die Hungersnot noch in das Leben der Emmelia hinein, deren 
Tod ep. 30 beklagt. In den Jahren 373 und 372 sind die Briefe freilich 
auch nicht unterzubringen (s. Garnier 12,4). Doch weshalb nicht 371? 
Dann hindert nichts — denn der Winter, der die Reise nach Samosata 
verbot (ep. 30), liegt schon längere Zeit zurück —, das Kalenderdatum 
des Todes der Emmelia (30. Mai) beizubehalten (gegen Garnier 12, 3): 
ep. 28 und 29 könnten in das Frühjahr, ep. 30 in den Juni 371 gesetzt 
werden. Auch ep. 65 bildet keine Gegeninstanz, obgleich Garnier (26, 6) 
wohl mit Recht annimmt, dass Atarbius Bischof von Neu-Caesarea, also 
der Nachfolger des Musonius war: da im Juni der neue Bischof von 
Caesarea schon seit einiger Zeit bestellt war (ep. 30 p. 110C), so könnte, 
auch wenn ep. 28 und 30 ins Frühjahr 371 gehören, ep. 65 dennoch recht 
wohl mit Garnier in den Herbst desselben Jahres gesetzt werden. 

1) Or. 43, 35.36, Migne 36, 544 f. 
2) Ep. 48. Wenn Eusebius der Aufforderung des alten Gregor von 

Nazianz, zur Einsetzung B.’s nach Caesarea zu kommen (ep. 47), tiberhaupt 
Folge geleistet hat, so wird man (trotz Ernst 8. 659) bei der alten Ansicht 
bleiben müssen, dass der in ep. 48 erwähnte Besuch E.’s eben dieses 
Kommen E.s ist. Ernsts Gegengründe machen das nicht unmöglich — 
das Schisma ist mit B.’s Weihe geboren und wahrscheinlich in Abwesenheit 
der kappadozischen Bischöfe; als sie kamen, konnten sie es „fest machen“ —, 
und die Nachricht Gregors von Nazianz: xıwel [t6 nveöua To ayıov] &x 
tüg Unegoglag Todg xoloovras, avdpas En’ evoeßela yvweluovg (or. 43, 37 
Migne 86, 545 C) macht es doch überaus wahrscheinlich, dass Eusebius der 
Bitte des alten Gregor gefolgt ist. Freilich zeigt sich in ep. 48 keine 
Spur davon, dass B. dem Eusebius sein Bistum dankte. Allein B. kann 
Gründe gehabt haben, dem Ueberbringer, den er mit Mühe erlangt hatte, 
Gedanken und Gefühle derart nicht anzuvertrauen. — Ueber die Jahreszeit 
der Weihe B.’s ist der ep. 48, selbst wenn man annimmt, dass Eusebius 

zur Wahl und Weihe B.’s gekommen sei, nicht erst nach derselben, m. E. 
nichts Genaueres zu entnehmen, als oben im Text ($. 49) gesagt ist. 

2* 
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sein muss — das beweist ep. 47 —, mithin das Jahr 370 heran- 
gekommen sein wird, B. aber am 1. Januar starb, ohne die 
Vollendung seines neunten Amtejahres erlebt zu haben, in die 
Zeit zwischen Ende Frühling und Herbst 370. 

Auf weitere mit Eustathius gar nicht zusammenhängende 
Briefe des Basilius einzugehen, ist hier zwecklos, auch für 
die gesamte Chronologie der Basilius-Briefe ohne Bedeutung. 
Dass mit den im Obigen für die wichtigsten Briefe gewonnenen 
Resultaten ein chronologischer Rahmen gegeben ist, dem die 
übrigen datierbaren Briefe sich leicht einfügen lassen, möge 
eine tabellarische Zusammenstellung der erzielten Ergebnisse 
verdeutlichen: 

368 Spätherbst: ep. 27 (oben S. 50). 
369 Frühling: ep. 31 (S. 50). 

Herbst: ep. 34 (S. 50). 
8370 Hochsommer: ep. 47 (8.49 f. Anm. 4). 
371 Anfang: ep. 48 (S. 30 f. Anm. 6). 

Frühjahr: ep. 66 (S. 42—46). 
„ epp. 28 u. 29 (8.50 f. Anm. 2). 

Juni: ep. 30 (S.50 f. Anm. 2). 
Herbst: ep. 65 (S.50f. Anm. 2); 68, 69 + 67, 70 

(8.42 ff.). | 
„ etwas später: ep. 82 (S.43 Anm.,, vgl. S. 46). 

372 vor Ostern: epp. 90, 91, 92, 89 (S. 42—46). 
ep. 242 ® 8.41 Anm. 4 u. 8.43 Anm.). 

Mai: ep. 95 (8. 24 ff.; 31). 
Mitte Juni von Sebaste aus: ep. 98 (S. 25 Anm. 2). 
Juli oder August aus Satala: ep. 99 (S.27 Anm. 1). 

„ Armenien: ep.100 (S.30 Anm.6). 
Herbst: ep. 105 (S. 33 Anm. 2). 

373 Anfang (oder Ende 372): ep. 119 (8. 33 £.). 
Mitte Juni: ep. 126, 127 (S. 27—31). 
ep. 128 (S. 32 £.). 
ep. 125 (S. 32). 
ep. 133 (S. 31 Anm. 2). 
ep. 102 u. 103 (8.29 f. vgl. mit S. 46 Anm. 5). 
Sommer: ep. 138 (S. 30). 
Herbst: ep. 139 (8.31 Anm. 2). 
Spätherbst: ep. 156 (S.31 Anm. 3). 
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374 Anfang: ep. 161 (S.46 Anm. 3). 
nach Ostern: epp. 162, 163 (S. 46 Anm. 5). 
Spätsommer: epp. 166, 167, 168 (S. 46 Anm. 5). 

375 Frühling: epp. 198, 200 (S. 22 u. S.46 Anm. 5). 
„ ep. 201 (S. 47 Anm.). 
„ epp. 120, 121, 122, 132, 253—256 (S. 28 ff. 

u. 8.46 ff. Anm. 5). 
Frühsommer: ep. 202 (S. 47 Anm. u. S. 22). 
Sommer: ep. 129 u. 130 (S. 46 ff. Anm. 5). 
Spätsommer: epp. 203, 204, 207 (8. 21). 

. „ epp. 210 u. 212 (S. 20 £.). 
Herbst: epp. 214—218 (S. 21). 
Spätherbst: epp. 223, 224 (8.19). 
Dezember: Synode zu Ancyra (8.12 Anm. 7), Theodot 

von Nikopolis gestorben (S. 17). 
„ ep. 225 (S.9 Anm. 2). 
" epp. 226 (S. 19), 227—230 (S. 13—17). 

ep. 231 (8.9 u. S.12 Anm. 4). 
376 Januar: ep. 232 mit 233—236 (S.8 Anm. 3). 

Frühling: Synode in Nyssa (S. 12 Anm. 8). 
" Die Galater in Sebaste, ep. 237 (S. 11). 

epp. 238 (S. 13 ff.), 239 (S. 8—17). 
Frühsommer ep. 243 (S. 41). 
Sommer: Synode in Cyzieus, ep. 244 ($. 17 £.). 
epp. 246 u. 247 (S. 16 Anm. 6). 
ep. 250 (8.8 Anm. 2). 
Ende Dezember: ep. 251 (8.7; vgl. S.12 Anm. 8). 

377 Sommer: ep. 263 (S. 39). 
ep. 268 (S.49 Anm. 1 fin.). 

378 Anfang, oder Ende 377: ep. 266 (S. 48). 
ep. 269 (8.49 Anm. ]). 

I. 

Wenden wir uns nun der Geschichte und dem Charakter 
des Eustathius zu, so wird es richtig sein, abweichend von der 
herkömmlichen Tradition, von den Lichtseiten auszugehen, die 
das Bild des Eustathius in der Zeit seiner Freundschaft mit 
Basilius aufweist, 
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Eustathius stand im Jahre 376 bereits im höchsten Greisen- 
alter.) Als Basilius nach seiner Rückkehr von Athen (ca. 357) 
in einer inneren Krise für ernstes — und das war bei den 
Traditionen der Familie asketisches — Christentum gewonnen 
war und in Aegypten, Palästina, Cölesyrien und Mesopotamien 
die Heroen dieses asketischen Ideals aufgesucht hatte, trat 
ihm in Eustathius in seiner eigenen Heimat ein schon ergrauter 
Vertreter des gleichen Ideals entgegen. Denn Eustathius war 
der Begründer des Mönchtums in Armenien, Pontus und 
Paphlagonien;?) vielleicht hatte auch Emmelia, die Mutter des 
Basilius, schon seit längerer Zeit Beziehungen zu Eustathius.?) 
Der Ernst der Selbstzucht, den Eustathius, wie Basilius über- 
zeugt war, von Jugend auf bethätigt hatte‘) — wahrlich nicht 
nur das Asketenkleid und die Aeusserlichkeiten seiner ent- 
behrungsreichen Lebensführung 5) — zogen Basilius zu ihm hin. 
Ja, vielleicht hat er schon seit früheren Jahren, wenn auch 
nicht mit der Inbrunst eines selbst zur Askese Bekehrten, zu 
Eustathius in einem Pietätsverhältnis gestanden.®) Jedenfalls 
trat jetzt der etwa 28jährige Mann in engste Gemeinschaft 
mit Eustathius. Eustathius erschien ihm als eine Verkörperung 
der evoradeıe: ein „Charakter“, dem selbst bei Gleichgiltig- 
keiten die Unwahrhaftigkeit etwas Schreckliches war,?) ein 
Mann, der mitten in dem verkehrten Geschlecht der Menschen 
unsträflich wandelte, als sei in ihm mehr, als was nur mensch- 
lich ist;8) unbegrenztes Vertrauen brachte B. ihm entgegen.°) 
Zwar hatte Eustathius Gegner — sein asketisches Leben ver- 

schaffte sie ihm; noch später war die Askese z. B. in Caesarea 

1) Ep. 244,4 p. 378 E: yroas Basv. 

3) Sozom. 3, 14, 31. An der Identität der Personen hat nur Befangenheit 

gezweifelt. 

3) Man könnte das vermuten, weil B. ep. 244, 1 zugiebt, er sei ein 
&x nadds dovAsvong TO Evorasiy gewesen, und weil Eustathius oft mit 

B. die Emmelia besucht hat (ep. 223, 5). 
#) Ep. 244, 4. 

5) Ep. 223, 3. 
e), Vgl. Anm. 3. 
”) Ep. 99, 3 p. 194D. 
8) Ep. 212,2 p. 319 A. 
9) Ibid, 
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und Neu-Caesarea verdächtig!) —, und einige dieser Asketen- 
feinde mögen früh Es einstige Beziehungen zu Arius gegen 
ihn ausgespielt haben;?) allein B. hielt solche dogmatischen 
Verdächtigungen für bare Verleumdungen und für Es Askese 
trat er selbst mit leidenschaftlichem Eifer ein:?) aus Pietät 
für ihn nahm er die Feindschaft vieler in Kauf.*) — Auch 
dogmatisch war B. mit E. völlig eins. Eustathius hielt sich, 
als B. nach Kleinasien zurückkehrte, zu den Homoiusianern, 
jenen lebhaft antisabellianisch interessierten Gegnern des 
Ouoovorog, die nach dem Siege der grossen orientalischen 
Mittelpartei im Jahre 356 dem erneuerten Arianismug gegenüber 
ihre antiarianischen Positionen energisch hervorkehrten. An der 
Synode zu Ancyra des Jahres 358, auf welcher die homoiusia- 
nische Partei zuerst als besondere Gruppe hervortrat, nahm er 
teil,5) ja, er war, wie Sozomenos®) zweifellos glaublich berichtet, 
einer der Gesandten, welche die Synode an den Hof schickte. 
Auch auf der Synode in Seleucia (359) war E. gegenwärtig, 
und zwar abermals als Parteigänger der Homoiusianer; ja, nach 
Theodoret ist er abermals einer der Gesandten gewesen, die 
namens der Homoiusianer sich nach der Synode an den Hof 
begaben.?) — Dass die jungnicänische Partei, die später in 
Basilius ihren bedeutendsten Führer erhielt, aus der homoiusia- 
nischen hervorgewachsen ist, darf jetzt als ein anerkanntes 

1) Ep. 119 p. 211 B; 207, 2 p. 310. 
2) Ep. 223, 3. 
3) Ep. 223, 3: GnAorunwg elyov npög autovg. 
%) Ep. 244, 1 p. 376 D: 6» npög Tovbg uvplovg ndAEUoV Ts noög Tov 

Eva Hepanelag Evexev zaradskauevog. 
5) Vgl. seine Unterschrift unter dem Synodalbriefe bei Epiphan. 

h. 73, 11 fin. und Bas. ep. 263, 3 p. 406 B. 
6) 4,13, 5 ed. Hussey. 
7) Die Schwierigkeit, welche diese Nachricht Theodorets (2, 27, 4 

ed. Gaisford) bietet gegentiber der Angabe des Sokrates (2, 40, 45 ed. 
Hussey), dem Eustathius sei von [der homoiusianischen Majorität] der 
Synode die Kirchengemeinschaft entzogen, lasse ich zunächst beiseit 
(Weiteres s. unten). Selbst wenn Sokrates glaublich berichtete, bliebe es 
bestehen, dass Eustathius in Seleucia ein Parteigänger der Homoiusianer 
war: die dogmatischen Gegner setzte man ab (Socrat. 2, 40, 43), Eustathius 
sber war, wie Sokrates berichtet (2, 39, 12), gleichwie sein Parteigenosse 
Cyrill von Jerusalem, aus anderen Gründen im Anklagezustand, schon als 
die Synode begann. 
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Resultat der neueren dogmengeschichtlichen Arbeit gelten. 
Das Verhältnis des Basilius zu Eustathius bestätigt es. Basilius 
hat nicht etwa Jahre lang „das äusserlich nur vernarbte 
Geschwür der Ketzerei des Eustathius“ !) nicht bemerkt; er 
hat seine dogmatische Position gekannt und geteilt. Als 
Eustathius nach der Synode in Seleucia nach Konstantinopel 
gekommen war — wie gesagt, nach Theodoret als Synodal- 
deputierter —, hat auch Basilius sich dort aufgehalten, und 
selbst, wenn wir nicht die ausdrückliche Nachricht des 
Philostorgius hätten, dass B. damals ein Spiessgeselle der 
homoiusianischen Führer, des Basilius von Ancyra und des 
Eustathius gewesen sei,?) würden wir dies bei seiner Stellung 
zu Eustathius dennoch annehmen müssen. Es ist daher nicht 
fein, dass Basilius später dem Eustathius es als Verbrechen 
anrechnet,?) dass er die Formel mit unterschrieben habe, 
welche die Häretiker vorlegten — es wird die homoiische 
„Friedensformel“ gemeint sein, die der Kaiser in der Sylvester- 
nacht des Jahres 359 durchdrtickte*) —; denn diese kurz- 
dauernde Zustimmung war eine erzwungene, und Basilius selbst 
würde, wenn er damals schon Bischof gewesen wäre, schwerlich 
anders gehandelt haben. Ueberdies hat B. in eben der Zeit, 
da er dem Eustathius dies Nachgeben vorwarf, den Silvanus 
von Tarsus, der in der gleichen Verdammnis gewesen war, als 
einen seiner heimgegangenen Gesinnungsgenossen angesehen.°) 
Eustathius stand genau so wie Silvanus: er war bei den Ver- 
handlungen vor dem Kaiser, die der Sylvesternacht vorausgiengen, 
der Hauptgegner des Eudoxius gewesen®) und gleich Silvanus 
und andern angesehenen Homoiusianern ist er trotz seines Nach- 
gebens in der Sylvesternacht im weitern Verlauf der Konstan- 
tinopolitaner Verhandlungen im Februar 360 von der trium- 

1) Ep. 138, 2 p. 230 A. 
3) 4, 12 Migne 65, 525 A: nap7jv ovvaonliwv. 
®) Ep. 251,4 p. 388 A; 244, 5 p. 379 E; 263, 3 p. 406 B. 
*) Vgl. meinen Artikel „Arianismus“ in Haucks Real-Encyklopädie 

II, 37, 33. 
s) Silvanıs von Tarsus war auch einer der homoiusianischen De- 

putierten von Seleucia, die in der Sylvesternacht 359 weich wurden (vgl. 
Theodor. 2, 27, 4 mit Sozom. 4, 23,9). Wie Basilius ihn später noch rühmte, 
zeigen epp. 34; 67; 223, 5; 244, 3. 

0) Theodoret. 2, 27, 158. 
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phierenden homoiischen Partei abgesetzt worden.!) Ja, Eustathius 
hat danach gegen jene im Sonnenschein der Hofgunst gehaltene 
Synode, die ihn abgesetzt hatte, als gegen eine Häretiker- 
Synode offen polemisiert: bertihmt wurden seine offenen Briefe 
gegen Eudoxius, die er umhersandte,?) mit grosser Entschieden- 
heit predigte er gegen Euhippius,?) ängstlich mied er die 
Kirchengemeinschaft mit den Gesinnungsgenossen der Hof- 
bischöfe;*) — dass Eustathius auch gegen den Strom schwimmen 
konnte, hat er damals bewiesen; wäre er „lediglich seinem per- 
sönlichen Interesse“ gefolgt, so hätte er mit den Hofbischöfen 
sich ausgesöhnt.5) Basilius wird auch diese Haltung seines 
verehrten Freundes durchaus gebilligt haben: er selbst geriet 
damals in ein gespanntes Verhältnis zu dem damaligen Bischof 
Dianius von Caesarea, der, wie andere, später trotzdem von 
Basilius geschätzte Leute, z.B. der ältere Gregor von Nazianz, 
nachträglich die Formel von Konstantinopel unterschrieb.) Sehr 
oft sahen sich — man wird dies vornehmlich in diese Zeit 
setzen mtissen — Basilius und Eustathius in der Siedelei des 
ersteren am Iris, tagelang waren sie gemeinsam zum Besuch 

1) Vgl. oben 89.6 Anm. 3. 
3) Ep. 226, 2 p. 346 E. 
3) Ep. 251, 3 p. 387 B. 
*) Ep. 251,3 p. 387 B, vgl. ep. 226, 2.p. 347 AB. Einer dieser von 

Eustathius Gemiedenen, der pontische Bischof Elpidius, war dem Basilius 
später einer der evAaßeoraroı adeAyol (vgl. ep. 251,3 p. 387 B; dazu 
epp. 205 und 206). Ein Gegner hätte daraus für Basilius ähnliche Vor- 
würfe ableiten können, wie sie B. ep. 251, 3 gegen Eustathius zusammen- 
zimmert. 

5) Wenn B. später den Eustathius anklagt, er handle stets npög ro 
&avrod ovup£pov (ep. 251,3 p. 387 E n.d.), so ist dies lediglich Ver- 
leumdung, und wenn er ein Jahr früher E.s ärgstem Feinde Theodot 
schreibt (ep. 130, 2 p. 223 A), er möge für ihn beten, dass der Herr ihm gebe, 
in dem Streit mit E. undtv xar& HYvuov &vepyelv, aAX Exeiv Tv dyannv, 
NTIS 00x doxynuovel, 0% Yvorodraı, so macht diese Bitte solcher Lieblosig- 
keit gegenüber nur den unangenehmen Eindruck, den jeder fromme Jargon 
in um so höherem Masse hervorruft, je weniger mit einer Anwendung 
der betreffenden religiösen Phrase Ernst gemacht wird. 

6) Vgl. ep. 51. Welch trefflichen Stoff zu einer Polemik der Art, 
wie B. gegen Eustathius sie getibt hat, hätte ein gleich liebevoller (vgl. 
Anm. 5) Gegner des Basilius in dieser ep. 5l und ihren Voraussetzungen 
finden können! 
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bei B’s Mutter Emmelia, gemeinsam besuchten sie den Sil- 
vanus von Tarsus, eifrige dogmatische Gespräche bei diesen 
Gelegenheiten konstatierten nur ihre Harmonie!) Als dann 
unter Julian und Jovian und in der ersten Zeit des Valens die 
homoiusianische Partei sich wieder sammelte — eine der ersten 
Synoden, die diesem Zwecke dienten, wird die Zusammenkunft 
zu Zela in Pontus gewesen sein, auf welcher nach ep. 251, 4 
p. 388 A eine neue [gewiss homoiusianische] Glaubensformel 
aufgestellt wurde, der Eustathius zustimmte?) —, finden wir 
Basilius abermals an der Seite des Eustathius: als E. mit 
andern Bischöfen zur [homoiusianischen] Synode nach Lamp- 
sacus reiste (Herbst 364®%)), liess man den Basilius zur Be- 
sprechung der kirchenpolitischen Situation nach Eusino& 
kommen;?) der Unterhaltungen über den Glauben, die man damals 
pflog, erinnert sich B. noch 375 nur als solcher, welche Ueber- 
einstimmung konstatierten.5) Die Gesandten, welche diese Synode 
von Lampsacus dem Kaiser Valens entgegenschickte, als er 
Ende 364 von Thrazien aus nach Konstantinopel zog, wurden 
in Heraklea ungtinstig beschieden;®) 365 folgte dann das Edikt, 
welches alle unter Konstantius abgesetzten Bischöfe verjagte.”) 
Das traf nicht nur den Athanasius, sondern mit andern homoiu- 
sianischen Führern auch den Eustathius. In dieser Zwangs- 
lage haben die Homoiusianer auf verschiedenen Synoden, „in 
Smyrna und an verschiednen andern Orten“, — wahrscheinlich 
einer Anregung folgend, die schon in Lampsacus gegeben war — 
den Kaiser des Westens und den römischen Bischof anzugehen 
beschlossen: Eustathius von Sebaste, Silvanus von Tarsus und 
Theophilus von Kastabala giengen (wohl im Frühjahr 366) 
mit einem Briefe von 59 morgenländischen Bischöfen als Ge- 

!) Ep. 223, 5. 
*) Man weiss über diese Synode zu Zela nichts, vgl. Tillemont VI, 527. 
®) Vgl. meinen Artikel „Arianismus“ II, 40, 53. 
4) Ep. 223,5. Ramsay hat (vgl. S.462) diese Stelle übersehen, er be- 

spricht diesen Ortsnamen nicht. Auch andererorts habe ich über „Eusinoe“ 
nichts gefunden. Der Text mag korrupt sein. Doch ist es zwecklos, einen 
bekannten Ort (Euagina? Evaesae? vgl. ep. 251,1 bei not. a) herauszu- 
conjicieren. 

5) Ep. 223,5 p. 339 E. 

6) Sozom. 6, 7, 8f. 

?7) Vgl. meinen Artikel „Arianismus“ II, 41, 5. 
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sandte in den Oceident.!) Die Reise war also keineswegs eine 
durch Privatinteressen bedingte persönliche Angelegenheit des 
Eustathius, wie Basilius es später darzustellen sich nicht scheut; ?) 
eine grosse Zahl von Bischöfen, unter ihnen auch B’s Vor- 
gänger und damaliger Vorgesetzter Eusebius, stand hinter den 
drei Gesandten, und schon die Synodalschreiben dieser Bischöfe, 
nicht erst persönlich jene drei Gesandten in Rom, müssen die 
Zustimmung zum Nicaenum den Occidentalen entgegengebracht 
haben?) Es ist dies eine Thatsache von allergrösster Be- 
deutung für rechte Beurteilung der Kontroverse zwischen 
Basilius und Eustathius: Die Homoiusianer des Orients, die 
jene Gesandtschaft nach Rom schickten, acceptierten das 
Nieaenum in der richtigen Erkenntnis, dass bei Wahrung 
der drei Hypostasen das öuoovoıog nichts andres besagt, als 

1!) Die Quelle für die Geschichte dieser Gesandtschaft sind die auf 

Sabinus von Heraklea zurückgehenden Berichte des Sokrates (4, 12) und 
Sozomenos (6, 10, 3—12, 4). Die Zeit erhellt a) daraus, dass die nach dem 
Edikt des Valens vom Frühjahr 365 gehaltenen Synoden „in Smyrna, in 
Pisidien, in Isaurien, Pampbylien und Lycien“ (Socr. 4, 12, 8) der Gesandt- 
schaft vorangiengen, b) daraus, dass die Gesandten den Kaiser nicht mehr 
in Italien trafen — Valentinian aber ist nicht vor Juni, vielleicht nicht vor 
August 365 nach Gallien aufgebrochen (Gwatkin $8. 236 not. 1), c) endlich 
daraus, dass noch Liberius (+ 24. September 366) mit den Gesandten ver- 
handelte. 

2) Ep. 244,5 p. 379E und 263,3 p. 406 C. Wenn B. hier von einer 
Restitution durch den römischen Bischof redet, die E. durch die Reise 
angestrebt und auf der Synode in Tyana dann auch erreicht habe, so ist 
dies wahrlich kein @Andevsıw &v ayany (vgl. 8. 57 Anm. 5), sondern 
lediglich ein werdeadenı xara« Yvuov. Eustathius bedurfte der Restitution 
in nicht höherem Grade als B.’s gerlihmter Silvanus, der auch mit nach 
Rom reiste, und E.’s Gesinnungsgenossen, zu denen B. selbst 366/7 noch 

gehörte, haben ihn gewiss als legitimen Bischof angesehen; anderenfalls 
hätten sie ihn auch nicht deputiert. Der Brief des Liberius, den die 
Gesandten mitbrachten (Socr. 4, 12, 22 ff.) enthält auch, obwohl Bas. ep. 263, 3 
sagt, er habe den E. restituiert, schlechterdings nichts derart. Nur durch 
die unglaubliche Annahme eines zweiten Liberius-Briefes, nicht durch die 
Erwägungen, die Garnier 10,5 p. LXXIIb anstellt, könnte die Unwahr- 
haftigkeit der Aussage der ep. 262, 3 vertuscht werden. 

°) Das folgt teils aus der Antwort des Liberius (Socr. 4, 12, 24f.), 
teils aus der Notiz des Sokrates (4, 12, 41): Or ud» od» Maxedoviavol 
dl @v Enesuvar ngeoßevrov xowwvnoavres Aıußeplp ıyv &v Nıxale 
niorıv Exupwoav, aurog Zaßivog Ev TH ovvaywyg Tüv ovvodızdv @uo- 
Aöynoev, 
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das Onorovouoc.!) Basilius ist mit Eustathius und gewiss mit 
allen, die wie er dachten, damals noch völlig eins gewesen. 
Zwar werden Eustathius und seine Gesinnungsgenossen damals 
über den hl. Geist nicht anders gedacht haben als später; 
Basilius aber hat vielleicht schon in dieser Zeit gegen Euno- 
mius die Homousie des Geistes verfochten.?2) Allein eine Kon- 
troversfrage war die Homousie des Geistes damals bei den 
orientalischen Jungnicaenern noch nicht: noch am Eupsychius- 
tage 371 konnte Basilius selbst aus Klugkeit es vermeiden, 
den heiligen Geist „Gott“ zu nennen?) Es ist daher anzu- 
nehmen, ja bei der Freundschaft zwischen B. und E. und bei 
B.s gleich zu erweisender Beteiligung an den Dingen gewiss, 
dass B. des Erfolges der Gesandtschaft sich damals nur gefreut 
haben kann. Die Legaten hatten den Kaiser nicht getroffen 
und waren dann nach Rom weiter gereist. Das anfängliche 
Misstrauen des Liberius war vor ihren Erklärungen gewichen. 
Eine schriftliche Erklärung derart, ein Brief der drei Gesandten 
an Liberius, der erst in Rom geschrieben sein wird, ist bei 

ı) Vgl. die Erklärung der Gesandten in Rom: zevjodaı dr 7g0- 
TEep0v nv röv avouolwv nlorıv, OHu00v TE WuoAoynzevan xark Navra 
zöv vidv TS narpl, undev te dinpkpeıw Tod Öuoovalov to Ouoıo» (Socr. 
4, 12,6 — nach homoiusianischer Quelle!). 

2) Die Zeit der Bücher gegen Eunomius ist freilich unsicher. Garniers 
Beweisführung für 363 oder 364 (vita 8, 7) stützt sich allein darauf, dass 
die Gegenschrift des Eunomius, die in der Zeit des Todes des Basilius 
fertig ward (Greg. Nyss. ep. ad Petrum Migne 45, 237 B; Philost. 8, 12), 
nach Gregor von Nyssa von Eunomius „in Olympiaden von Jahren“ aus- 
gebrütet sein soll (c. Eunom. I Migne 45, 252C). Allein so viel Beifall 
Garniers Datierung gefunden hat, ihre Grundlage steht auf schwachen 
Füssen. Denn den „Olympiaden von Jahren“ entspricht c. Eunom. I p. 249C 
die Trächtigkeitsdauer eines Säugetieres wie der Elephant. Man darf die 
Olympiaden ebensowenig ernst nehmen als diese 20%, Monate. Doch sind 
die Büicher jedenfalls vor 371 (vgl. Bas. ep. 25,2 p. 104 D), ja noch vor 
B.’s Episkopat verfasst. 

8) Vgl. Greg. Naz. ep. 58 (al. 26) Migne 97, 113sq. und Athanas. ep. 
ad Ioann. und ep. ad Pallad. ed. Ben. I, 763f. Die Antwort des Basilius 
auf den Brief Gregors, ep. 71, lehrt über die Sache nichts, beweist aber 
Eines, das für die Eustathiuskontroverse nicht gleichgiltig ist, dies nämlich, 
dass Basilius sehr leicht sich an die Krone gestossen fühlte und in der 
Empfindlichkeit Töne anschlagen konnte, die nicht freundschaftlich genannt 
werden können. 
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Sokrates!) uns erhalten: er enthält ein Bekenntnis zum Nicae- 
num und nimmt dies verbotenus?) in sich auf. Liberius hat 
dies Bekenntnis der drei Gesandten abschriftlich dem Briefe 
angelegt, in dem er den Orientalen antwortete.) Die Gesandten 
haben also mit dem Briefe des Liberius und dem Briefe einer 
sieilischen Synode, der sie auf ihrer Rückreise anwohnten,?) 
auch jenes ihr Bekenntnis der Synode von Tyana vorgelegt, 
der sie nach ihrer Rückkehr Bericht erstatteten:) Dieser 
Synode präsidierte Eusebius von Caesarea, Basilius ist zweifel- 
log gegenwärtig gewesen;®) es muss daher, wie schon erwähnt, 

1) 4, 12, 10—20. 
2) Allerdings mit einer interessanten Variante: xal si; Eva uovoyerj 

Beov, xugıov ’Inooöv Xgıorov (vgl. Hort, Two dissertations $. 23). Wenn 
man in dieser Variante eine ausdrlickliche Verwahrung gegen die Gottheit 
des hl. Geistes finden wollte, so würde man gewiss zuviel in sie hinein- 
legen; das aber bleibt doch beachtenswert, dass dies Bekenntnis, in 
welchem neben dem eig Bedc, narye rayroxparwp, Christus als der eig 

9eöc uovoyevyng, der hl. Geist aber nur mit dem nicänischen xal eis tö 
nvevu@ to &yıov erwähnt wird, keinem seiner Unterzeichner driickend 
werden konnte, auch wenn er später entschieden „pneumatomachische“ 
Gedanken hervorkehrte. 

3) Ein anderes Bekenntnis kann in der ep. Liberii Soecr. 4, 12, 27 
nicht gemeint sein. Auch der Umstand spricht dafür, dass Socr. 4, 12, 
10—20 offenbar eine Ueberleferungsgeschichte mit Socr. 4, 12, 22— 37 
gehabt hat: Sabinus, die Quelle des Sokrates, wird beide Briefe vereint 
in den Akten der Synode von Tyana gefunden haben. 

*) Socr. 4, 12, 38; Sozom, 6, 11,4 und 12, 3. 
5) Sozom. 6, 12, 2. 
°) Das folgt schon aus B.’s Stellung zu Eusebius und wird direkt 

bewiesen durch die Notiz in Bas. ep. 67: r& yoauuara ra dıa ToV uaxa- 
olov ZiAovavod xoucdEvra nutv. In ep. 226,3 p. 348 A und ep. 244,5 u.7 
p. 379E u. 380E zeigt sich B. auch unterrichtet über das von Eustathius 
und seine Gesandtschaftsgenossen aus dem Oceident mitgebrachte Bekennt- 
nis, „das sie der Synode von Tyana vorlegten“ (ep. 226, 3; vgl. 251, 4 
p. 3888B: Ent "Poung &rega). — Was soll man unter diesen Umständen 
dazu sagen, dass B. — dass er der Verfasser des Briefes ist, macht eine 
Vergleichung von 263, 3 mit 244, 9 im Verein mit der Ueberlieferung gewiss 
— in ep. 263, 3 den Oceidentalen schreibt: ziva ... ngosradn avro (scil. 
EvoraIly) napa tod uaxapıwıarov Enıoxönov Aıßeplov, rlva d& & avrög 
ovv&dero, &yvoovuev? Soll das den Schein erwecken, dass B. zu der 
homoiusienischen Synode in Tyana keine Beziehungen gehabt hätte? 
Offenbar. Auf derselben Höhe korrekt gewordener Orthodoxie, aber auch 
vollendeter Unwahrhaftigkeit steht es, wenn in demselben Briefe (p. 406 B) 
die Synode in Ancyra (358) nur als eine Synode der Gesinnungsgenossen 
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auch von ihm gelten, was Sozomenos!) nach guter Quelle von 
den Synodalen von Tyana sagt: sie seien tiber das alles mit 
grosser Freude erfüllt worden. Und wenn Sozomenos fortfährt, 
man habe nun an alle Kirchen geschrieben und Zustimmung 
zu den in Tyana vorgelegten Urkunden erbeten, so darf man 
dabei daran erinnert werden, dass B. schon im ersten Jahre 
seines Episkopats?) von seinen Bemtihungen um den Frieden 
der Kirche spricht, bei denen ihn Musonius von Neu-Caesarea 
nicht unterstützt habe. 

Diese Synode von Tyana tagte 367.3) Aus den nächsten 
fünf Jahren weiss man über das Verhältnis B’s zu E. nichts 
weiter, als dass E. dem B., als er Bischof geworden war, zwei 
seiner Mönche als Gehülfen und Freundschaftszeugen tber- 
wiesen hat (vgl. oben S.22f.), und dass B. noch Herbst 371 
einen Brief voller Verehrung und Dankbarkeit an Eustathius 
schrieb (vgl. oben S. 34). 

Dann folgte das Jahr 372, das den Bruch einleitete, dann 
373 die Aussöhnung B.’s mit Theodot von Nikopolis und die 
Scene in Sebaste, die das Freundschaftsband zerriss. Es würde 
zu Wiederholungen führen, wollte ich, darstellend, noch einmal 
darlegen, was oben, wenn auch in rückwärts schreitender An- 
ordnung, in chronologischem Interesse bereits erörtert ist. Nur 
zwei Fragen bedürfen noch genauerer Behandlung: es müssen 
die Gründe des Bruches und die Vorwürfe geprüft werden, 
die B. nach dem Bruche gegen E. erhoben hat. 

Was das Erstere anlangt, so ist freilich zweifellos, dass 
uns die Sache nicht mehr ganz durchsichtig werden Kann. 
Basilius selbst beklagt gelegentlich, dass Briefe eine voll- 

ständige Erörterung der in ihnen besprochenen Sache nicht 
ermöglichten;*) vieles überliess man der mtindlichen Bestellang 
durch die Briefboten.) Dazu kommt, dass B. gerade in Bezug 

des Eustathius erwähnt ist (&v z@ zara Ayzupav yeroutvo avToig 
ovAAdy). | 

1) 6,12, 3. 
2) Ep. 28, 3 p. 108E; vgl. oben 8.50 Anm. 2. 
5) Die Rückkehr der Gesandten wird erst in diesem Jahre erfolgt 

sein, vgl. S.59 Anm. 1. 
*) Ep. 156,2 p. 246 AB; ep. 162 p. 253. 
s) Vgl. z.B. ep. 119 p. 210C und ep. 57 fin. 
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auf die Kontroverse mit Eustathius in seinen Briefen sich be- 
sonders diplomatisch — um nicht mehr zu sagen — benommen 
hat: epp. 223, 224, 226, 251 und 263, die mehr für die Oeffent- 
lichkeit, bezw. für Uneingeweihte geschrieben sind, erwähnen 
manches kaum oder gar nicht, was nach andern Briefen (98, 
99, 130, 244) wichtig gewesen ist, und selbst in den vertrauten 
Briefen ist die Färbung der Darstellung nicht unabhängig von 
der Stellung der Adressaten zur Sache.!) Der Bruch hat offen- 
bar nieht nur eime Ursache gehabt; aber vieles entzieht sich 
ganz unserer Kenntnis. Dennoch lässt sich Einiges, das für 
die Beurteilung der Dinge nicht gleichgiltig ist, teils mit Sicher- 
heit feststellen, teils mit Wahrscheinlichkeit vermuten. 

Wichtig ist in dieser Hinsicht zunächst, dass B. anfäng- 
lich nicht durch eignes Misstrauen gegen E., sondern durch 
das andrer bestimmt ist. Als er im Mai 372, der Einladung 
des Meletius und Theodot folgend, über Sebaste nach Nikopolis 
reiste (oben S.24 f.), war sein Vertrauen zu E. noch unerschüttert; 
die lange Aussprache, die er mit E. hatte, bestätigte nur ihre 
völlige Harmonie.2) Aber der Gesellschaft um Theodot gegen- 
über fühlte B. sich unsicher, so unsicher, dass er sich ohne 
Eusebius nicht in ihren Kreis begeben mochte?) Die Aus- 
söhnung mit Theodot hat dann den Bruch mit Eustathius zur 
sofortigen Folge gehabt (oben 8. 27 f.). 

Der Schlüssel zum Verständnis des Bruchs zwischen B. 
und E. ist daher zweifellos diese Spannung zwischen Theodot 
und Basilius. Aber worauf beruhte sie? Aus der mönchischen 
Phrase B’s, er sei dem Theodot und denen um ihn „seiner 
Stinden wegen verdächtig“ gewesen,‘) ist nichts zu entnehmen; 

1) Vgl. ep. 244 an einen Verteidiger des Eustathius mit ep. 130 an 
Theodot, ep. 98 an Eusebius von Samosata mit ep. 99 an den Grafen 
Terenz. Ein anderes Beispiel oben 8. 54 Anm.4 u. 5. 

2) Evpousv [töv Eioradıov] npös näcav opdsınra euyvmuovog 
dx0108oüvre, schreibt B. an Eusebius von Samosata (ep. 98, 2 p. 192 C), 
und selbst in ep. 99, in der doch, offenbar in Rücksicht auf die Stimmung 
Theodots und das Verhältnis des Terenz zu ihm, die damalige Verhandlung 
mit E. als eine höchst peinliche Prozedur dargestellt wird, sagt B.: wore 
evpedijvar nuüs undt eis Td auıxzpörarov npög aAlmkovg diapepoutvovg 
(ep. 99,2 p. 193 E). 

°) Ep. 98,1 p.192 A; vgl. ep. 99, 2 p. 194B: ol negl ... Beödoror, 
*) Ep. 98,1 p. 191E. 
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und der zunächst erkennbare Hauptgrund, dass B. mit E. in 
engem Freundschaftsverhältnis stand, während Theodot und 
die Seinen tiber E. anders dachten, bedarf selbst wieder wei- 
terer Erklärung. Denn was hatten „die um Theodot“ gegen 
Eustathius? Wir hören, sie hätten „den Glauben betreffende 
Anklagen“ gegen E. erhoben,!) und nach ep.130,1 p.222D 
verglichen mit 223,3 p.338B muss man annehmen, dass Theo- 
dot dem E. seine frtihern Beziehungen zu Arius vorgeworfen 
hat. Allein, wenn man in Rechnung zieht, wie weit die Jugend- 
zeit, an welche dieser Vorwurf anknüpfte, hinter E. lag, wenn 
man an Es bündiges Bekenntnis zum Nieaenum in Rom und 
auf der Synode zu Tyana denkt und erwägt, dass Es ganze 
dogmatische Haltung zum mindesten seit 358 entschieden viel 
weniger angreifbar gewesen war, als die des mit Theodot be- 
freundeten Meletius — hatte doch Meletius 359 in Seleueia 
sich zu den Acacianern gehalten?) und noch Winter 360 auf 
361 sich von ihnen zum Bischof von Antiochien bestellen 
lassen —: so muss es den Anschein gewinnen, als ob die An- 
klage auf eine Verbindung E.’s mit Arius bei Theodot ein Vor- 
wand gewesen, oder nur neben anderm geltend gemacht sei, 
das zu erwähnen, B. nicht für zweckmässig gehalten hat. Diese . 
von B. verschwiegenen Dinge sind wahrscheinlich die eigent- 
lich wichtigen Fakoren gewesen. Um so bedauerlicher ist, dass 
hier nur Vermutungen möglich sind. Drei solcher Vermutungen 
aber liegen allerdings nahe. 

Eustathius ist seiner Möncherei wegen vielen ein Anstoss 
gewesen; auch Synoden haben sich mit diesen Anstössen be- 
schäftigt, unter andern, wie sich unten ergeben wird, eine 
Synode in Melitene, der Heimatsstadt des Meletius;?) Basilius 

1) Ep. 99, 2 p. 193 D und 3 p. 194C. 
2) So berichtet Sokrates (2, 44, 2) ausdrücklich, und wenn auch das Be- 

kenntnis der Acacianer bei Epiphanius (h. 73, 26) den Namen nicht aufweist 
— nicht mehr aufweist, kann ich auch sagen; denn dass der Name dieses 

Heiligen der Jungnicäner später hier gestrichen sei, kann um so leichter 
angenommen werden, je auffälliger es ist, dass durch Epiphanius die Zahl 
der Unterzeichner auf 43 angegeben wird, während der erhaltene Text 
nur 42 Namen bietet —, so ist doch die Angabe des Sokrates nach Epi- 
phanius h. 73, 23 (p. 870 C Petav.) und im Hinblick auf die Einsetzung des 
Meletius in Antiochien sehr glaublich. 

®) Philostorg. 5, 5 Migne 65, 532 A. 
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aber gesteht in einem vertrauten Briefe an einen Verteidiger 
des Eustathius, dass er um des Eustathius willen die Feind- 

schaft tausender auf sich genommen habe.!) 
Sodann muss auffallen, dass von [Meletius. und] Theodot 

von Nikopolis die Einladung zu der Synode in Nikopolis aus- 
geht, der B. i.J.372 zunächst zu folgen beabsichtigte (oben 

'8.24f.).. Auch 373, ehe B. nach Sebaste reiste, um E. die De- 
klaration über den Glauben zur Unterschrift vorzulegen, nahm 
er teil an einer Synode, die in Nikopolis sich um Theodot 
gesammelt hatte (oben S. 27 f.). Nicht Nikopolis, sondern Sebaste 
war die Metropole von Armenia minor (vgl. oben S.14 Anm. 4). 
Man kann sich der Annahme nicht erwehren, dass die Spannung 
zwischen Theodot und Eustathius auch in Rivalität beztiglich 
der Metropolitanrechte gewurzelt, oder auf eine solche sich 
zugespitzt habe. Ist die Annahme richtig, so war B’s Teil- 
nahme an einer von Theodot geleiteten Synode allerdings ein 
eignes Freundschaftsstück gegen E. Man begreift, dass B. 372 
vorher mit E. sprechen wollte, ehe er der Einladung folgte,?) 
und kann vermuten, dass auch die lange und z. T. peinliche 
Verhandlung mit E.3) dem B. einen Grund geliefert hat, da- 
mals an der Nikopolitaner Synode sich nicht zu beteiligen.) 

Dies beides mag mitgewirkt haben; aber allein reicht 
beides nicht aus, um die Spannung zwischen E. einerseits, 
[Meletius und] Theodot andrerseits zu erklären. Denn für 
Basilius würde das Peinliche der Situation, in die er infolge 
seines Verhältnisses zu Eustathius in Nikopolis hineingestellt 
worden wäre, durch die Anwesenheit des Eusebius von Samo- 
sata gemildert sein;5) man sieht aber nicht recht ein, inwiefern 
Eusebius den beiden bisher erwähnten Angelegenheiten gegen- 
über vermittelnde Bedeutung hätte haben können. Hier wird 
noch ein Drittes, das wahrscheinlich überhaupt das Wichtigste 
ist, mit bineingespielt haben: die Spannung, die seit langer 

1) Oben 8.55 Anm. 4. 
2) Ep. 95 p. 189C; ep. 99, 2 p. 193C. 
°) Ep. 99, 2. 
*) Dass B. in ep. 99, 2 die Gründe, die ihn bestimmten, nicht nach 

Nikopolis zu gehen, nicht mit voller Wahrhaftigkeit angiebt, ist schon 
oben 8.25 Anm. 4 konstatiert. | 

5) Ep. 98,1 p. 192 A. 
Loofs, Eustathius. 5 
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Zeit zwischen Eustathius und Meletius bestand. Ihr gegen- 
über konnte Eusebius von Samosata eine Mittlerrolle über- 
nehmen, weil er sowohl dem Meletius!) wie dem Basilius be- 
sonders nahe stand. Die letzte Ursache jener Spannung zwischen 
Meletius und Eustathius kennen wir nicht. Meletius war einst 
— wohl nach der Absetzung des Eustathius auf der Synode 
von Melitene, von der .unten die Rede sein wird (358) — an 
Es Stelle als Bischof von Sebaste bestellt, hatte sich aber 
dort nicht halten können.?) Dies mag der Anfang der Spannung 
zwischen Eustathius und Meletius gewesen sein; vielleicht aber 
war auch die Wahl des Meletius zum Nachfolger E.s bereits 
eine Folge seiner persönlichen Stellung zu Eustathius. Dass 
1. J. 359 Eustathius und Meletius sich feindselig gegenüber 
standen, ist durch Epiphanius ausdrücklich und gewiss zuver- 
lässig bezeugt.) Und noch 366 scheint die Spannung ange- 
dauert zu haben; denn es ist schwerlich Zufall, dass unter den 
59 Bischöfen, welche den Eustathius, Silvanus und Theophilus 
nach Rom sandten, weder Meletius noch Theodot sich findet.‘) 
Was Basilius bewogen hat, zum mindesten seit der Zeit seines 
Episkopats die denkbar freundlichste Stellung zu Meletius ein- 
zunehmen,5) wissen wir nicht; — dass Meletius ihn zum Diakon 

1) Theodoret 2, 31,5 und 32,1—5 ist freilich sagenhaft; doch im 

Verein mit ep. 98,1 p. 192 AB ist auch dieser sagenhafte Bericht beweisend. 
2) Theodoret. 2, 31, 2 ed. Gaisford p. 236, 21 ff. 
s) Haer. 73, 23. Dass kein anderer Meletius gemeint sein kann, folgt 

aus dem Vorangehen der Synode von Melitene. 
#) Diese Annahme wäre freilich unmöglich, wenn die Angabe B.s 

(ep. 67 Schluss), der durch Silvanus aus dem Oceident mitgebrachte Brief 
sei in Bezug auf die antiochenischen Wirren für Meletius eingetreten, 
zuverlässig wäre. Allein jene Nachricht B.’s ist nicht nur unglaublich und 
unbeweisbar, sondern nachweislich falsch. Denn wir haben das durch 
Silvanus [Eustathius und Theophilus] überbrachte Schreiben der Oceidentalen 
(vgl. oben 8.61): es gedenkt des Meletius mit keinem Worte. Hat nun 
Basilius in ep. 67 bewusst die Unwahrheit gesagt? Oder hat er eine dunkle 
Erinnerung an das Entgegenkommen der Oceidentalen, irrend, aber bona 
fide in dieser, seinen Vorstellungen vom orientalischen Kirchenfrieden ent- 
sprechenden Weise reproduziert? Die sehr allgemeine Fassung der Notiz 
in ep.67 und das Fehlen einer Anknüpfung an diese angebliche Aeusserung 
der Oceidentalen in der späteren Korrespondenz mit dem Abendland spricht 
für das Erstere. 

5) Vgl. den sicher vor 372 und anscheinend schon von dem Bischof 
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gemacht habe, wie Sokrates berichtet, ist unglaublich;!) viel- 
leicht hat Euseb von Samosata ihn bestimmt. Jedenfalls war 
Basilius als Bischof aufs entschiedenste entschlossen, sich zu 
Meletius zu halten, obwohl in seinem nächsten Freundeskreise 
— ist es zu kühn, hier an Eustathius zu denken? — diese 
seine Absicht nicht ungeteilten Beifall fand.) Daher konnte 
es für ihn nicht fraglich sein, dass bei neuen Verhandlungen 
mit dem ÖOceident die antiochenische Frage ganz ausdrück- 
lich angegriffen würde.?) Eben dies aber schloss Schwierig- 
keiten in sich, da B. auch mit Eustathius aufs engste 
befreundet war. Ja, es ist möglich, dass an diesen Schwierig- 
keiten sich die Kontroverse Basilius-Theodot und Meletius 
und Basilius-Eustathius entzündete*) Dass B.s Briefe von 
diesen Schwierigkeiten nicht ausdrücklich sprechen, wäre dann 
begreiflich genug.) Doch sei dem, wie es wolle; — das 
ist sicher, dass das Misstrauen „der Nikopolitaner“®) gegen 
Eustathius der erste Faktor für den Bruch zwischen B. und E. 
gewesen ist. B. hat eine alte Freundschaft einer neuen, bezw. 
einer kirechenpolitischen Notwendigkeit geopfert. Noch i. J. 372 
stand er dem Eustathius näher als dem Theodot [und Meletius], 
wie epp.95, 98 und 99 beweisen; ein Jahr später hat er sich 
willig finden lassen, den Nikopolitanern zulieb dem Eustathius 
in einer Weise, die von freundschaftlichem Vertrauen nicht 

B. geschriebenen Brief 57 an Meletius. Die forcierte Liebenswürdigkeit 
des Briefes ist gewiss Absicht. 

1) Soer. 4, 26, 11. Die Nachricht wird schon durch Bas. ep. 57 p. 151 C 
widerlegt. Vgl. auch Tillemont IX, 647 b. 

2) Vgl. ep. 57, wo B. schreibt, er würde längst seinem Verlangen, 
den Meletius persönlich kennen zu lernen, Folge gegeben haben, &i un 
ol yYricwraroı xal Ta navra Yıladsıpoı Eneoyov nuäc. Ueber die 
Gedanken dieser Freunde wagte B. dem M. nur mündlich Nachricht zu 
geben. 

®) Vgl. gleich den ersten auf diese Dinge bezüglichen Brief an 
Athanasius (ep. 66, 2). Hier erhellt, wie grundlos die Ueberzeugung Ernsts 
(S. 652) ist, die Verhandlungen B.’s mit Athanasius (ep. 66 sqq.) müssten 
der Rückkehr des Silvanus [Eustathius und Theophilus] bald gefolgt sein. 
B. verhandelte auf anderer Basis, als die Gesandten von 366. 

4) Vgl. oben 8. 42 ff. Anm. 3 Schluss. 
6) Vgl. oben 9. 62 bei Anm. 5. 
e) Ep. 244,2. Meletius ist offenbar mit beteiligt (vgl. ep. 99, 3), wird 

aber, gewiss absichtlich, nicht genannt. 
5* 
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zeugt, ein Bekenntnis .aufzunötigen, das schon als Forderung 
einer Nikopolitaner Synode diesem ärgerlich sein musste. 

Ein Zwiefaches hatte während dieses Jahres das Entstehen 
einer Kluft zwischen B. und E. erleichtert: zunächst die „Ver- 
leumdungen“ der von E. dem B. überlassenen Mönche,!) sodann 
das Auftauchen einer Lehrdifferenz zwischen beiden. Erstere 
Sache können wir nicht mehr aufhellen, — nur zu Vermutungen 
hat man Anhaltspunkte; aber es verlohnt sich kaum, ihnen 
nachzugehen.?) — Die dogmatische Differenz ist vielleicht aus 
diesen durch die Eustathius-Mönche angeregten Streitigkeiten 
hervorgewachsen (vgl. Anm. 2), vielleicht ist sie durch Meletius 
und Theodot hineingezogen worden. Denn Meletius hat in 
Bezug auf die Frage, um die es sich handelte — es war die 
Schätzung des hl. Geistes?) — wahrscheinlich schon damals 
die von Athanasius den Antiochenern gegebne Parole aufge- 
nommen, dass die Verwerfung der Geschöpflichkeit des hl. 
Geistes conditio sine qua non der Kirchengemeinschaft sei.*) 
Eustathius hat nun freilich schwerlich die Kreatürlichkeit des 

1) Vgl. 8. 22f. und 32. 
2) Ep. 119 macht es wahrscheinlich, dass die üblen Nachreden sich 

z. T. auf das Verhältnis B.’s zu E. bezogen haben. Handelte es sich hier 
um B.’s Gunstbuhlen bei Meletius (ep. 57)? — Doch darf man auch daran 
erinnern, dass es ein Mönch war, der nach dem Eupsychiustage 371 in 
Nazianz bei einem Gastmahle darüber Beschwerde führte, dass B. in der 
Festpredigt die Gottheit des hl. Geistes umgangen habe (vgl,S.60 Anm. 3). 
„Die Mönche in Caesarea“ klagten dann bei Athanasius über diese Haltung 
B’s (vgl. Garnier, vita18,5 und die $S.60 Anm. 3 citierten Briefe des 
Athanasius), und vor seinen Mönchen glaubte B. später sich besonders 
rechtfertigen zu müssen wegen des Bruches mit Eustathius (ep. 226). 
Haben die Eustathius-Mönche die Frage nach der Gottheit des Geistes zu 
einer brennenden Frage gemacht, indem sie die Verfechter der Gottheit 
des hl. Geistes zur Schärfe provozierten? Hat vielleicht Athanasius dem 
Basilius nicht nur das geschrieben, was Basilius ep. 204, 6 p. 306 E mit- 
zuteilen für gut hielt — dass alle früheren Häretiker aufzunehmen seien, 
die das Nicaenum acceptierten —, sondern auch das, was wir von dem 
Athanasius des Jahres 372 erwarten müssen (vgl. den Tom. ad Antioch. 3 
ed. Ben. I, 616), dass daneben die Verwerfung der Geschöpflichkeit des 
hl Geistes zu fordern sei? 

s) Dies folgt aus ep. 226, 3 (dem. Brief B’s an seine Mönche! vgl. 
die vorige Anm.) und aus ep. 125, 3. . 

*) Vgl. Bas. de spiritu s. 29, 74 Garnier III, 63C., 
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Geistes behauptet; doch teilte er die Gedanken des Basilius 
nicht. !) 

Schon bei den Verhandlungen, die Euseb von Samosata 
vor der zweiten Synode in Nikopolis vermittelte (vgl. oben 
S.33), stand diese dogmatische Differenz im Vordergrunde:?) 
Eustathius wollte die Notwendigkeit dieser Konsequenz [der 
Homousie des Sohnes®)] nicht anerkennen, und Basilius hat in 
dem Hohn, den ihm die Erbitterung darüber eingab, das Rich- 
tige getroffen, wenn er sagt, E. wolle von der Mittelstrasse, 
die er bisher verfolgt habe, nicht weichen;‘) — Eustathius 
meinte (und das mit Recht) seine bisherige Linie inne zu 
halten, während B. neuere.5) Unter diesen Umständen ist nicht 
das rätselhaft, dass Eustathius von der Unterschrift des dog- 
matischen Exposes, das B. im Auftrage der Nikopolitaner ihm 
aufnötigte, alsbald zurlicktrat. Das vielmehr ist auffallend, 
dass er sich bereit finden liess, seine Unterschrift zu geben. 
Vielleicht ist er durch B.’s geistige Ueberlegenheit und durch 
die Freundschaft mit ihm für den Moment weiter gezogen, als 
ihm natürlich war. Sobald er nachträglich sich die Dinge 
überlegte, erschien ihm das Verfahren B.’s perfide,®) seine Lehre 
neu.) Zu der in Aussicht genommenen zweiten Zusammen- 
kunft, bei der auch andre Bischöfe Kappadoziens zugegen sein 
sollten, erschien er deshalb nicht.) Und nicht E. allein war 
aufgebracht: die Sebastener standen der Mehrzahl nach hinter 

1) Das Zweite folgt aus allem Folgenden; das Erstere ist daraus 
zu Schliessen, dass B. den entsprechenden Vorwurf nur verstohlen und 
andeutend erhebt (ep. 244,9 p. 382A). Authentisch, jedenfalls seinem 
Denken entsprechend, wird das Wort sein, das Sokrates (2, 45, 6) von 
Eustathius überliefert: &yw ovre YE0v Ovouabeıw TO nveuua To Ayıov 
alpoduaı, ovre xrloua xaAelv ToAumaaını. 

2) Ep. 128,2 p.219C, vgl.E. Die Behauptung B.s, Es Widerspruch 
stamme nicht aus dem un duvasdaı ögäv Tö dx0AovSov, kann sich nur 
auf die Pneumatologie beziehen. 

®) Dass E. diese anerkannt hat (vgl. S.59 Anm. 3 und 8.61 Anm. 2), 
wird hier in beachtenswerter Weise bestätigt. B. würde auch gar anders 
gezetert haben, wenn E. an diesem Punkte versagt hätte. 

“) Ep. 128,2 p. 219 C. 
5) Ep. 226, 3. 
6) Ep. 244, 5 p. 379 C. 
7) Ep. 226,3 p. 348; ep. 244, 2 p. 377E, 
°) Ep. 244, 2 p. 377 DE. Ä | 
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ihm;!) auch Theophilus von Kastabala, E.s Genosse bei der 
Romreise des Jahres 366, ein Mann, mit dem Basilius später 
wieder Frieden zu machen für zweckmässig hielt,?) trat auf 
E.s Seite: ein Gesandter von ihm übernahm es, dem B. die 
Vorwürfe zu machen, die er, wie auch Theophilus meinte, ver- 
dient hatte?) Bald nachher reiste E. nach Cilieien: in ver- 
schiedenen von ihm und Theophilus dort gehaltenen Synoden 
wurden laute Klagen gegen B. erhoben.) Dann hat E. dem 
Basilius in einem Briefe an ihn direkt und indirekt in Briefen 
an andre die bittersten Vorwürfe gemacht; Basilius betrachtete 
den Brief bereits als eine Kündigung der Kirchengemeinschaft 
und antwortete nicht.5) Eustathius schickte nun Gesandte; 
— Basilius empfing sie nicht.) Da goss dann Eustathius seinen 
Zorn über B.s „Hochmut“ in dem Briefe an einen gewissen 
Dazizas in Neu-Caesarea aus und sorgte dafür, dass dieser Brief 
möglichst weite Verbreitung fand.) 

Dass dieser Brief mancherlei „Verleumdungen“ enthielt, 
wird man dem B. willig glauben; seine eignen Briefe gegen 
Eustathius beweisen, dass die sittlich Höchststehenden der 
Zeit sich von dieser Art der Polemik nicht frei hielten. 
Doch ist es geschichtlich von geringem Interesse, dem 
Detail dieser „Verleumdungen“* nachzugehen. Wichtig ist 
in unserm Zusammenhange nur ein Zwiefaches: es muss 
gefragt werden, ob die Art, wie der Bruch sich vollzog, für 
den Charakter des Eustathius belastend ist, und ob aus den 
ihn begleitenden und ihm unmittelbar folgenden Gescheh- 
nissen für die Erkenntnis der letzten Gründe der Trennung 

1) Ep. 244, 2 p. 377 E, vgl. ep. 138, 2 p. 230 A. 
2) Vgl. den der ep. 244 oder 250 gleichzeitigen (durch denselben 

Briefboten bestellten) Brief 245 an Theophilus. Die Versicherung dieses 
Briefes: zjg noös ot ayanns, Evexa ulv tig xara& wuynv dıadEoewcg, 
ovdeulay wgav anolsıypdeicıy &avrois avveyvoxauev (p. 382 D), ist nach 
ep. 130, 1 p. 222C und nach der verhaltenen Kritik der ep. 244, 2 p. 378A 
trotz ihrer Verklausulierung schwerlich ganz wahrhaftig. 

®) Ep. 244, 2 p. 378 AB. 
“) Ep. 130, 1 p. 222 C; vgl. 244,2 p. 378B. 

5) Ep. 244, 2 fin.; 131,1 p. 2230; 226, 2 p. 3470; 224,1 p. 342B. 
©) Ep. 224,1 p.342C; 226,2 p.347C. Die Selbstverteidigung, die 

B. hier giebt, ist m. E. ungenügend. 
”) Ep. 131, 1; ep. 244, 5 p. 379 BC. 
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der einstigen Freunde etwas zu gewinnen ist. In ersterer 
Hinsicht ist zunächst bedeutsam, dass E. durchaus der An- 
greifer ist: weit entfernt, ein Bedürfnis der Verteidigung zu 
empfinden, fühlt er sich beleidigt und geärgert; B.s erste 
öffentliche Briefe in der Angelegenheit!) sind viel mehr defensiv 
als aggressiv. Das spricht nicht zu Gunsten B’s; die Klagen 
des Eustathius über Perfidie und Hochmut bei Basilius wird 
man schwerlich für ganz aus der Luft gegriffene „Verleum- 
dungen“ halten können; Basilius hat sich gegen diese Vor- 
würfe auch kaum verteidigt.) Etwas anders steht es mit 
derjenigen Anklage Es, die B.’s Apologetik vornehmlich betont 
hat:3) Eustathius hat dem Basilius vorgeworfen, dass er mit 
Apollinaris von Laodicea in Verbindung stehe, bezw. gestanden 
habe, und hat schon in dem Briefe an Dazizas*) diese Be- 
hauptung dadurch gravierend gemacht, dass er dem Briefe 
apollinaristische oder angeblich apollinaristische Ausführungen 
beilegte, welche den Apollinaris und so indirekt auch den 
Basilius als einen Irrlehrer darthun sollten. Im Speciellen hat 
er, sei es gleich, sei es erst im weiteren Verlauf der Kontro- 
verse,5) ein anonymes Schriftstüick in Umlauf gebracht, das 
durch die Art, wie es in Circulation gesetzt ward, als ein 
Schreiben des Basilius an Apollinaris erscheinen konnte®) und 
ein Sabellianisieren des Apollinaris und des Basilius beweisen 
sollte.?) Liegen hier Verleumdungen vor, welche dem Eustathius 

1) Epp. 223, 224, 226. 
2) Nur in ep. 244 macht er einen Anlauf derart; allein es ist begreiflich, 

dass diese Rechtfertigung den Adressaten, Bischof Patrophilus, nicht be- 
friedigt hat, wie ep. 250 beweist. 

8) Vgl. ep. 131,2 p. 224B; 212,2 p.319 A; 223,6 p.341B; 224, 2 
p- 348 B; 226, 4 p. 348E; 244, 3 p. 378. 

4) Vgl. ep. 131,2 p. 224B und oben 8. 24 und 8. 47 Anm. 
5) Vgl. oben 8.47 Anm. 
6), Ep. 224,1 p. 3420: ünerasav Ömuara aigerıza, TOv ovyyoapea 

tis aoeßelag anoxpvwausvor, iv ol noAlol xal anAovoregoı &x Tg nPO- 
terayusvng nucv xarnyoolas, nutreon elvaı voulowor T& ovvnuusva; 
ep. 212,2 p. 319 A: gvyyoduuara tıwog ... @c Aufrega napantunsır; 
vgl. 226,4 p. 348E. 

?) Es ist schon oben 8.47 Anm. gesagt, dass dieses Schriftstück 
identisch sein wird mit der 1796 von Leopold Sebastiani [aus einer Hand- 
schrift der Bibliotheca Angelica in Rom] publizierten „Epistola ad Apolli- 

narem Laodicenum celeberrima de divina essentia, divi Basilii nomine ab 
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zur Schande gereichen? Bei der Beantwortung dieser Frage 
muss Dreierlei beachtet werden: 1) dass wir dem „audiatur et 
altera pare“ nicht Folge geben können, aber bedenken miissen, 

Eustathio Sebasteno toto fere oriente per summum scelus olim vulgata“. 
Die Identität ergiebt sich daraus, dass der von Basilius ep. 129, 1 p. 220 CD 
aus jenem Schriftstück citierte Satz sich in diesem Briefe wiederfindet 
(Sebastiani 8. 27). — Da die Publikation Sebastianis sehr selten ist — 
auch die Königliche Bibliothek in Berlin besitzt sie nicht; ich habe sie 
von der Göttinger Universitätsbibliothek erhalten — wird es zweckmässig 
sein, die „Epistola ad Apollinarem“ genau nach Sebastiani hier abzudrucken: 

p. 23: BaalAcıog Anokvaglip rregl tig Helac ovolag. 
1. Edegaunv to yywpıoua Tjs nlorewg Ev 00 Jewonoas, adEApE 

gulouadEcrare, Onko Eorı, un uesloracdaı Tov Helmv doyuarwv Evexev 
zov avdpwnlvwv Intnuctwv‘ nulld yüap av Tıs neol TWr oVrw ueyalwv 
xal anogjosıE zul dınoasınasızv, AR 0Vx LE av Nusls anogijcauev. 
augplßorAos tüs Helas didnoxadlacs 7 aAndeın, wore einep ovrwuc ELnrovv 
xal navres &vdownoı, [24] xEodos Av nv tüc yuurvaolac, xal ov Enuie 
zepl nv evakßeuav‘ ol d LE @v ayvoodcı xarayırwoxovisg ldıwrelav 7 
weudog ray Yelwv Aoylwv, kavrovg te tag evosßelac annyayov, zul Tovg 
GAlovc, wg xal ab Pc (sie), EAvunvarro. 

2. Einreig di nepl Tov Öuoovociov, tlva ryv dıavorav E01, Enelneg 
von’ Exelvov ExBarleraı navıy To Öuoovoov elvaı Tov vlov TO nargl, 
oxnuarıboutvov ulv, oc or yeyoauukınv mv Alkıy anopsvyeıv' URXO- 
uevov Öf, wg Advvaryp TO Ngdyuarı, xal Taüra Enipegovrwv EG Ave- 
zoonnv, neol wv dxovoag Lnteis, NÖg &v Öuoovcıov ein TO umTE Vno- 
xoıvov [lies Und xoıvdV] yEvos, unte Ex Tıvog VAng Vnoxeıuevng uräs, xal 
dp’ av odx Ları uegouög toi [25] neor&pov eis to devregov; xl av 
utv dvvanır oUx E£&kxlıvas Toü Öuoovalov' 0v yüg Eraparres, dia TO 
und& ®oaurwg ‚Exeiv Tolg yervnrois xal owuarıxoig ‚Suoovalog Tov NaT£on 
xal zov viöv' Eyoapss yovv, OmeQ &v n To naradc ovola Anp9%, TovTo 
navıog xon Aaußavsodaı xal nv Tod vlod, yerınröv uovov diapogov 

TaPa TO ayevuntov tudelg. 
3, Tv d& AtEıv Öxveig [lies: wxveıc] nagadiyeadeı, oc dEov ana- 

galiaxtwg Ouoıov elvar ngög Tov warega, Pög Tov narega xl tov viov 
tıdelg, undeniav &v TO uäikov xal nrrov diapopav E &xov, oÜ amp öuoovala, 

dıerı Exdrepov &v Ile negıygaph Tüs ovaolac &oriv. ö rare EX, ö vlög 
&o- [26] x7 ° nos 00” ng avrod doxis öpo0VaL0g Ö ö viög; 0Vxo0V oVTE ano- 

uegLouög TrO0TEEOV eic TO dEUTEROorN, WOTER en owuatwv, AAAı ENO- 

yerınoıs‘ oidk yag n nerpds ldiorns, xa9b narne, eis vldov dnoue- 
u£gıoraı, @AR n vod vlov &x Tg Tod narpög dxnepyve tavröv &v &repo- 
zyrı, xal Ere0ov &v Tavrornrı &xarepy olunAoxov zul Evorızöv [lies: 
&vorıxöv]. Ei dt Tavröv Erkows, xal Erspov woavrwog, dusplareg, 
yınolaos OAwg ngonidev El; vlod lölmua uer& Tod uevew Ev narpög 
ldımuerı.. @g Nov Yoovnoıw elnoıs &v nv nolırımv elg olxovouanv 
rooitvaı, utvovoav Ev eldeı noArızd, To dR &x ray nolırzav dlxaıov 
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dass noch 376 ein Mann, wie der von Basilius geschätzte 
Bischof Patrophilus, der im stande war, die Sache auch von 
der andern Seite anzusehen, das sittliche Unrecht nicht auf 
Seiten des Eustathius gefunden hat;!) 2) dass Basilius an 
diesem Punkte in seiner Selbstverteidigung sich etwas unsicher 
zeigt:?) dem Patrophilus gegentiber?) scheint es, als gäbe er 
zu, dass er in einer, häufigere Korrespondenz nicht aus- 
schliessenden Verbindung mit Apollinaris gestanden habe, 
dort) redet er nur von einem Briefe, den er als Laie an 
Apollinaris geschrieben, und versichert, dass derselbe nichts 
Dogmatisches enthalten habe, und wiederum andere Stellen 5) 
können auf einen und auf mehrere Briefe gedeutet werden; 

te xal xalöov els ra olxovouix& npoEyovoav' OVLwE &v Tıg, oluaı, xata 
to dvvarov eig Evvorav nel tig aylag Toradog aylxoıro, rela [27] vowv 
eindıvas Ev ud Heorntı, dia ng00dov TE Ausgplorov zul yvwpioudrwy, 
ovre AAlorpiovvrov TyV ovalavy, OVTE Ayampovvımv T6 TaVUTOV, VOTE 
TAVTaXG ıyP Tavrornra avveLsvyußvoc, ußkkovdinvautvog, 
tg &repörnrı vociv arayxalov, nEWTNY Tavrornra, xal dev- 
tepav, xal rolınv Akyovras‘ zal Onte Eorı NEWTWS 0 NAaTNR, 
toüro eldEvaı devräpwg tov vilöv, zalreliwgrönveüun' audıg 
dt, One Eorı rolıwg To nveüun, toüro devrepwg rbv vlov, 
xa90 dn xal xzugıog rd nveüua £Lorı, noWtwg dt Töv narkon, 
xa90 dn nveüua 6 Heög" xal wc [28] Pıaıörepov onuävaı ro 
aböntTov, Tov ulv nareou narpıxöc vilöv eivaı, töv dk viov 
vixog nartpa, zal woavrwg En roü nvsuuarog, zado dn eig 
Yeög n Texas‘ Enel un neldovrar, tavröv udv elvaı To yevvnıo To 
ayEvynrov ayevvarog xal avwregug" tavrov dk To dyevvjro To yevyn- 
Tov yErunToc, ıo rov narkoa lölog Eyeıy &v tavzd, xal avıov elvaı &v 
zo nargl, Ö 7 tolv dvoiv Evornrı napisınow, @g ngoslonta‘ to dvo 
utv eivaı xark ıyv yerınTıznv xal ‚EyEvynzov Wiornte, diayopov ToüTo 
Evizeodaı [lies: &viteodan] :z ovvovoy avrg aovvIErwg adıapogia, ımv 
ulav ldeav OU napexaperrovoy, ara Yarspov Ev Harkpw deizvöag" 0U% 
@c Erepov &v ro zw dexoevoug Evosudög [lies: &vosıdöc], odre &v ro 
lölo xara Töv avrov zpöno» (od yao &uregle- [29] xeraı To xowg To 
idıov) ar Exarepov, ws Ev &x tüg aoxüc dxnepyvev 6 Helog Aoyoc. 

2) Vgl. ep. 244 und ep. 250. 

») Vgl. J. Dräseke, Briefwechsel des Basilios mit Apollinarios in der 
Zeitschrift für Kirchengeschichte VIII, 1886, 8.98 ff. (= Apollinarios 
v. Laodicea 1892, Texte und Untersuchungen VII, 3 u. 4, 8. 102 ff.). 

8) Ep. 244, 3. 
#) Ep. 223, 6 p. 341 B; 224,2 p. 343 B. 
‚5) Ep. 131, 2 p. 224 B; 226,4 p. 348E. 
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hier!) sind’s „viele Jahre“, die seit der Abfassung des Briefes 
oder der Briefe vergangen sind, dort?) 20 Jahre, dort?) 25; 
endlich 3), dass wir gar nicht wissen können, wie viel von 
dem, was B. seinen Gegnern — den „Sebastenern“, oder „ihnen“; 
er redet oft im unbestimmten Plural — nachsagt, persönlich 
dem Eustathius auf Rechnung zu setzen ist. Nachdem dies 
vorangeschickt ist, muss m. E. zugegeben werden, dass die 
Angriffe, denen Basilius ausgesetzt war, an diesem Punkte von 
Verleumdungen nicht frei gewesen sind: jenes sabellianisierende 
Schriftsttiek, das nach ep. 129, 1 und 224, 1 den Briefen gegen 
Basilius von „den Sebastenern“ (bezw. von „ihnen“, den Gegnern 
B.s) beigegeben war, ist hie und da — gewiss schon in B!s 
Zeit, denn später ist's unwahrscheinlich — als ein Brief des 
Basilius an Apollinaris in Umlauf gesetzt worden,‘) und auch 
der nach Coteliers editio princeps®) von Garnier unter Nr. 361 
bis 364 publizierte Briefwechsel des Basilius und Apollinaris, 
zwei Briefe B’s an A. und zwei Antworten As, kann nur als 
eine aus derselben Werkstatt stammende Fälschung angesehen 
werden.®) Allein, dass Eustathius selbst diese Fälschungen 

1) Ep. 131,2 p. 224B. 
2) Ep. 223, 6 p. 341 B; 226, 4 p. 348E. 
s) Ep. 224,2 p. 343B. Die zweifache, bezw. dreifache Bezeugung 

der Zahlen 20 und 25 schliesst m. E. die Vermutung einer Korruption (15 
statt 20 und 25) aus (gegen Dräseke, Apollinarios $. 107). 

*) Das beweist der handschriftliche Titel des von Sebastiani publi- 
zierten Briefes; vgl. S. 72 Anm. 

5) Ecclesiae graecae monumenta II, 84—90. 
6) Freilich hat Dräseke in den $. 73 Anm. 2 genannten Publikationen 

(ZEKG VII, 85—123 = Apollinarios S. 100—121) die Echtheit dieses Brief- 
wechsels verfochten und hat mit diesem Versuche z.B. im Theologischen 
Jahresbericht V, 160 volle und selbst bei Jülicher (Göttingische gel. An- 
zeigen 1893, I, 85) halbe Zustimmung gefunden. Allein Dräsekes Kritik 
ist auch hier keine glückliche gewesen; — vornehmlich deshalb, weil ihm 
der von Sebastiani publizierte Brief „des Basilius an Apollinaris“ unbekannt 
geblieben ist. Dass dieser Basilius-Brief eine Fälschung ist, bedarf gegen- 
tiber Bas. ep. 129, 1 und 224, 1f. (vgl. oben 8. 71 Anm. 6) und gegenüber 
seinem Inhalt keines Beweises. Mit ihm aber fällt die ihm eng verwandte 
ep. 361. Und wer sähe nicht, dass der [von Dräseke, ZfKG VIII, 119 
offenbar nicht richtig interpretierte] Eingang von ep. 364 die Absicht hat, 
darzuthun „magnum fuisse commercium litterarum inter Apollinarem et 
Basilium“ (Cotelier)! Die von Dräseke mit Recht erhobene Forderung, 

die Behauptung einer Fälschung müsse den Kreis und das Interesse der 



75 

verübt habe, ist ausgeschlossen. Denn der von: Sebastiani 
publizierte Brief ist dem Basilius nur anonym in die Hände 
gekommen (vgl. oben S. 71 Anm. 6), und von mehreren Briefen 
an .Apollinaris, die gegen ihn als Zeugen aufgerufen wurden, 
weiss Basilius nichts; er wirft dem Eustathius nur vor, dass 
er einen echten, aber alten Brief von ihm an Apollinaris 
gehässig verwerte, und da, wo er behauptet, auch dieser Brief 
eireuliere in einer gefälschten Gestalt, wagt er es nicht, den 
Eustathius der Fälschung zu bezichtigen.!) Das freilich bleibt 
auf Eustathius sitzen, dass er unechtes apollinaristisches Material 
— das er als unecht nicht erkannt zu haben braucht — benutzt 
hat. „Uebermenschlich“?) war das freilich nieht; aber doch 
in jener Zeit, da die Verleumdung eine Grossmacht war, auch 
nicht mehr, als nur recht menschlich. Die Fälschungen gehen 
nicht auf E., sondern auf seine Parteigenossen zurück. Dass deren 
Zahl keine geringe gewesen ist, und dass Basilius in ihren 
Kreisen der absprechendsten Beurteilung ausgesetzt war, lässt 
er selbst uns gelegentlich erkennen;?) der gefälschte Brief- 
wechsel zwischen Basilius und Apollinaris ist uns dafür noch 
heute ein urkundliches Zeugnis. 

Ein Grund des Bruches ist, um zu dem zweiten der zu 
erörternden Punkte (vgl. S.70f.) zu kommen, der Brief B’s an 
Apollinaris für Eustathius, wie auch Basilius erkannt hat,‘) 
sicher nicht gewesen. Der Brief war nur als Handhabe für 

Fälscher nachweisen, ist auf Grund des von Sebastiani edierten Briefes 
leicht zu erfüllen. Die Fälschungen sind weder von Arianern, noch von 
Apollinaristen ausgegangen (Cotelier), sondern von der Partei des Eustathius; 
ihr Zweck ist, den Basilius an seine eigene homoiusianische Vergangenheit 
zu erinnern (ep. 3861) und eine enge Verbindung zwischen ihm und Apolli- 
naris darzuthun. — Möglich wäre, dass einer der Briefe den echten oder, 
wenn Basilius häufiger geschrieben hat (was seine gegenteilige Versicherung 
nicht durchaus ausschliesst), einen der echten Briefe B.’s an Apollinaris, 
ihn interpolierend und ändernd, zum Ausgang genommen hat (vgl. Bas. 
ep. 224,2 p. 343B; s. die folgende Anm.). Allein es ist zwecklos, dieser 
Möglichkeit weiter nachzugehen. 

1) Ep. 224, 2 p. 343B: oVd} Tavınv wc yeypanraı rag’ &uod, all 
ueranoındelsav, Und tivav dt, ö Yeog olde. 

2) Vgl. ep. 212, 2 p. 319 A. 
3) Ep. 212,2 p. 319 B. 
‘) Ep. 223, 7 p. 341 0. 
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weitere, dogmatische Anklagen brauchbar. Was in den un- 
echten Apollinarios-Schriften indirekt dem Basilius vorgeworfen 
wurde, hat Eustathius auch direkt gegen ihn geltend gemacht: 
B. wird beschuldigt, dass er eine neue Lehre tiber den hl. Geist 
aufbringe!) und dass er sabellianisiere?) Hier ist wirklich 
ein Grund erkennbar, der Eustathius bestimmte. Denn wer 
sähe hier nicht den Unmut des mittelparteilichen Orientalen 
gegenüber dem dem Athanasius und dem Oceident entgegen- 
kommenden Basilius! Die weiter entwickelte — um nicht 
zu sagen: veränderte — dogmatische Stellung des Basilius war 
für Eustathius der Anstoss. Man mag diese dogmatische Stel- 

lung des Eustathius mangelhaft finden; — einen moralischen 
Vorwurf gegen ihn zu erheben, giebt sie wahrlich noch weniger 
Recht, als die sonstige Geschichte des Bruchs. Eustathius war 
sich gleich geblieben; B.s innere Entwicklung und seine 
kirchenpolitische Thätigkeit hatten ihn über den alten Freund 
hinausgeführt. Und die Art, wie B. diesen ihm einst im be- 
sondern Masse ehrwürdigen Freund und Berater seiner Jugend 
„abschlenkerte“, ist für B. kompromittierender als für E. 

Doch hat Eustathius nicht nach dem Bruch zu gerechten 
Klagen Anlass gegeben? nicht gesinnungslos den „Arianern“ 
sich in die Arme geworfen? Basilius redet so. Schon in 
Cilieien hat E. [aber mit ihm andre, so Theophilus, dem Basilius 
seine Liebe im innersten Herzen nicht eine Stunde entzogen 
zu haben behauptet?)] einem gewissen Gelasius den Glauben 
in einer Weise formuliert, die eines Arius würdig gewesen 
wäre;!) der eigentliche Grund des Bruches ist, dass die treff- 
lichen Leute es nach oben hin nicht verderben wollen;5) bei 
Euzoios, dem Homöer, dem Bischof von Antiochien, wo damals 
der Hof weilte, begehren sie Gnade zu finden;®) sie wollen 
Vorteil daraus ziehen, dass sie B. verleumden;?) ihren Vorteil 

1) Ep. 226, 35 p. 3480; 244,2 p. 377E. 
2) Ep. 129, 1; 223,6; 224,2 p. 343 C; 226, 3 p. 348 A. 
3) Vgl. oben 9.70 Anm. 2. 
*) Ep. 130,1 p. 222 C; 224, 3 p. 344 A. 
5) Ep. 223, 7 p. 341C. 
©) Ep. 226,3 p.347E. Wenn an dieser Insinustion etwas Wahres 

ist, so darf man daran denken, dass der Rival des Euzoios — Meletius war, 
7) Ep. 226, 4 p. 349 C. 
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‚suchen sie überall;') sie schmähen das Nicaenum, indem sie 
B. und die Seinen Homousiasten schelten;?) vollends haben 
Eustathius und die Seinen dann seit 375 ihre häretische Ge- 
sinnung bekundet: in Ancyra haben sie die Gemeinschaft der 
Ketzer gesucht,?) mit ehrendem Geleit sind Schüler des Eu- 
hippius nach Sebaste geholt,*) E. steht in Kirchengemeinschaft 
mit den Schülern derer, die er einst anathematisierte,5) und in 
dem Bekenntnis von Cyzieus hat E. schliesslich das Nicaenum 
verurteilt,°#) dem Eunomius gesellen sie sich in ihrer pneumato- 
machischen Polemik;?’) die ursprüngliche arianische Färbung 
kommt bei E. wieder durch — ein Aethopier würde eher seine 
Haut wechseln!®) Eigenttimlich kontrastiert mit dem letzt- 
erwähnten Vorwurf der andre, der in der vulgären Beurteilung 
E’s noch heute nachklingt: E. ist die verkörperte Gesinnungs- 
losigkeit, der unbeständigste Mensch, den Basilius je kennen 
gelernt hat; eine lange Reihe verschiedener Glaubensbekennt- 
nisse hat er nach einander unterschrieben bis hin zu dem von 
Cyzieus.?) 

Sind diese Anklagen mehr als „Verleumdungen“? Gehen 
wir von der letzten derselben aus. Eustathius hat nach Basilius 
verschiedene Glaubensbekenntnisse unterschrieben in Aneyra 

1) Ep. 244, 6 p. 380 D; ep. 251, 3 p. 387 E. 
») Ep. 226,3 p. 348A. — Dass E. das Nicaenum nicht wieder auf- 

gegeben hat, ist auch hier offenbar; denn andernfalls hätte es dieser 
künstlichen Ableitung antinicänischer Gesinnung nicht bedurft, 

®) Ep. 226, 2 p. 347 A. 
4) Vgl. oben 8.7f. und 8. 11. 
6) Ep. 226, 2; 244, 6; 251, 3. 
6) Ep. 244,5 p. 350 A und 244, 9 p. 382 A. 
7) Ep. 241,9 p. 382 A. 
°) Ep. 130, 1 fin. Diesen Fusstritt giebt B. dem einstigen Freunde 

in einem Briefe an dessen ärgsten Feind, Theodot, — in demselben Briefe, 
in dem er (vgl. 8.57 Anm. 5) ihn auffordert, mit ihm zu beten, dass alles 
in Liebe geschehe! Vgl. auch Anm. 9. 

®») Ep. 244, 9; 251,4; 263, 3. Erst in den spätesten Briefen ist B. auf 
die Höhe dieser Herzensktindigung gekommen, und nur in dem ältesten 
derselben, dem Briefe an den dem E. wohlgesinnten Patrophilus, gesteht 
B., dass nicht alle von E. unterschriebenen Bekenntnisse sich widersprechen 
(244, 9 p. 382 A). — Von dem Vorwurfe, dass B. die Ordination der Kirche 
nicht anerkenne, schweige ich; B. hat diese unglaubliche Anklage nur ein- 
mal (ep. 130, 2) — dem Theodot zur Freude (vgl. Anm. 8) — geltend gemacht, 
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(358), in Seleueia (359), in Konstantinopel (360), in Zela (vgl. 
oben S.58 Anm.2), in Lampsacus (364),') in Rom (366) und 
in Cyzieus (375). All diese Bekenntnisse mit Ausnahme des 
Constantinopolitanum und des Romanum sind homoiusianische; 
das Constantinopolitanum war aufgezwungen und ist von E. 
bald verleugnet worden, E. ist durch die Unterschrift desselben 
nicht schuldiger geworden als andre, die B. hoch schätzt (vgl. 
S.56 Anm.5 und S.57 bei Anm.6). Das römische Bekenntnis 
aber bekundet (vgl. oben S.59) die Wendung der Homoiusianer 
zum Nicaenum, die auch Basilius mitgemacht hatte. Und alle 
diese angeblichen Wandlungen des Eustathius — mit Ausnahme 
derjenigen, welche die Synode zu Cyzicus „konstatierte* — liegen 
vor der Zeit des Bruches. Sie hatten früher den Basilius 
nicht gehindert, in Eustathius einen Charakter par 
excellence zu sehen! War E. nach 373 ein andrer geworden? 
Dass E. je von dem in Rom acceptierten Nicaenum, ich meine 
von dem Bekenntnis zur Homousie des Sohnes, wieder zurück- 
getreten sei, hat Basilius nicht bewiesen;?) aber E. hat die Kon- 
sequenz der Homousie des Geistes nicht anerkannt, ist vielmehr 
bis an die Grenze der Zeit, über die B. berichtet, einer der- 
jenigen Homoiusianer geblieben, welche die Homousie des 
‚Sohnes anzuerkennen bereit waren, aber in Bezug auf den 
hl. Geist die alten Anschauungen festhielten: ein Führer der 
Pneumatomachen.?) Wo bleibt da ein Grund, den E. im 
besondern Masse für wankelmitig zu halten? 

Angesichts der Grundlosigkeit dieses Hauptvorwurfs B!s 
verlieren seine sonstigen Anklagen schon vor weitern Er- 
wägungen den Kredit. Und weitere Erwägungen zeigen, dass 
sie in der That keinen Kredit verdienen. Dass E. seit 375 

1) Ep. 244,9 p. 382 A: uer& taüra ınv &v Niley ns Gocxns wird 
ein Irrtum B.’s sein. Denn die Formel von Nice war die 360 in Kon- 
stantinopel unterschriebene. B. hat diese Formel auch in den ep. 244, 9 
parallelen Stellen, ep. 251, 4 und 263, 8, nicht wieder genannt. 

2) Vgl. über das Bekenntnis von Cyzikus oben $. 17f.; ausserdem 
S. 69 Anm. 3. — Wenn Herzog (vgl. S.1) aus Bas. ep. 214,9 (vgl. oben 
S. 17), oder vielmehr aus dem, was von der Anklage B.s, E. teile die 
Blasphemien des Eunomius, in die vulgäre Tradition übergegangen war, 
entnahm, E. habe zuletzt sich „den Eunomianern angeschlossen“, so ist 
dies nur lächerlich. 

9) nEOOTaTng Tg TÄV nvevuerouagwv alp&osewg (ep. 263, 3). 
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mit der Hofpartei sich zu stellen versuchte, wird man freilich 
als wahr hinnehmen müssen. Doch ist ein kirchenpolitischer 
Zusammenschluss gegen gemeinsame Gegner ein Uebergehen 
zur dogmatischen Position der Bundesgenossen? Dann war 
B. in der That, wie Eustathius ihm vorgeworfen hat, derselben 
Göyyeoıs TOP VRoctaoeon» schuldig, deren man die Abend- 
länder anklagte! Eustathius hat trotz der Bundesgenossen- 
schaft seine eigentüimliche dogmatische Position gewahrt;!) die 
von B. so weidlich ausgebeutete Herbeiholung der homöischen 
Galater nach Sebaste ist nicht seiner Initiative, sondern der 
des Vicarius Demosthenes entsprungen?) Und wenn B. die 
sittliche Mangelhaftigkeit der Euhippiusjünger dem Eustathius 
anrechnen will,’) so hat er dazu nicht viel mehr Recht, als 
derjenige haben wiirde, der ihn selbst zum Mitschuldigen der 
Greuelthaten des Damasus machen würde. 

Doch wie steht es mit dem Vorleben E.s? Basilius giebt 
ep. 244,9 und ep. 263,3 eine Uebersicht über E’s Entwicklung 
von Anfang an (ro 2& apync). Diese muss zum Schluss geprüft 
werden. Eustathius, so erzählt B., sei anfangs ein Schüler des 
Arius gewesen — einer seiner genuinsten Schüler, heisst es 
gar ep.263,3 —, dann sei er in seine Heimat zurückgekehrt 
und habe dem Bischof Hermogenes von Caesarea, da dieser, 
ein entschiedener Antiarianer, ihn seiner bösen Lehre wegen 
zur Verantwortung zog, ein orthodoxes Glaubensbekenntnis 
übergeben und sei von ihm geweiht. Dann habe er sich zu 
Euseb von Konstantinopel, dem [frühern Bischof von Niko- 
medien und] eifrigen Arianer, begeben. Von dort aus Gründen, 
die B. nicht nennt, vertrieben und in seine Heimat zurück- 
gekehrt, habe er seine arianische Gesinnung wieder verborgen. 
Bischof geworden, habe er alsbald in Ancyra (358) des öxoov- 
cos mit verurteilt, in Seleucia dann verbrochen, was alle 
wissen; in Konstantinopel (360) habe er der dort aufgestellten 
Formel zugestimmt, sei dann aber abgesetzt, weil er schon 
vorher in Melitene abgesetzt worden sei. Woher hat B. diese 
Nachrichten? Dass E. ein Schüler des Arius gewesen sei, ist 

1) Vgl. oben $.18 Anm. 3 und über die Synode von Cyzicus oben 
8. 17£. 

2) Vgl. oben 8.15 Anm. 1. 
®) Ep. 239, 1; 244, 7; 251,3. 
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eine Mitteilung des Theodot von Nikopolis, oder eine Lese- 
frucht aus Athanasius und wird zuverlässig sein.!) Allein wo- 
her stammt das Uebrige? Die Antwort und zugleich eine 
Handhabe zu sachlicher Kritik bietet der auf Sabinus von 
Heraklea zurüickgehende Bericht des Sozomenos?) und Sokrates?) 
über die 360 in Konstantinopel bei seiner Absetzung gegen 
Eustathius erhobenen Anklagen. Keiner der beiden Kirchen- 
historiker hat, wie eine Vergleichung ihrer Berichte zeigt, die 
Quelle genau wiedergegeben. Vor allem Weiteren ist daher 
der Versuch zu machen, über die Berichte beider hinweg bis 
zu ihrer Vorlage, bezw. der Quelle derselben, den Akten der 
Synode von Konstantinopel, vorzudringen. Ich stelle zu diesem 
Zweck beide Berichte nebeneinander: 

Sozom. 4, 24,9: Evoreslov 
d& (seil. trade alrıa tig xadaı- 
0Eosog ERoLOUVTo) AOWTo» ukv 
os nvlxa apEOBUTEROG NV R00- 
xareyvoxeı avtod Evidluoc Ö 
RATNP, xal TOP EUXOV apoöpı- 
oev, Enloxonos av Tag Ev 
Kannradoxia Exxinolag Kaıce- 
oeiag’ uera d& tovro &v Neo- 
xacapele Too Ilövrov vno 

Soer. 2,438, 1—7: Evotasıos 
dE 0 tüs 2v Apuevla Zeßa- 
orelas oVrTe els anoloylan 
2öeydn, dıorı vno EvAallov, 
tod Idlov aatpog xal Enıoxo- 
NOV Kausagelag tg &v Kanne- 
doxia nom ag0Tegov xadjgıTo, 
Exeıdh) avcpuootov Hy leom- 
ovvn 0roAnv nugpleoro. Ioteov 
d& OrTı eis Tonov® Evoraslov 
Meitriog xareorn Enloxonos, 

[4 > [4 [4 
ovvodov axoımawınTog £yEyö- 

ı) Theodot bat von diesem Verhältnis E.’s zu Arius gewusst, vgl. 
ep. 130, 1 fin. und ep. 223, 3 p. 338B. Athanasius berichtet (hist. Ar. ad 
mon. 4 ed. Ben. I, 274), E. sei einer der arianisch Gesinnten gewesen, die 
Eustathius von Antiochien in den Klerus aufzunehmen sich weigerte; 

auch in der, in der Zeit zwischen dem 9. Februar 356 und deın 24. Februar 
357 geschriebenen ep. ad episc. Aeg. etLibyae c. 7 (ed. Ben. I, 218) weist 
Athanasius auf die ursprüngliche Zugehörigkeit des Evoradıog Ö vv &v 
Zeßaoteia zu den Arianern hin. — Woher die unglaubwürdige Nachricht 
stammt, dass Aötius ein Schüler E.’s gewesen sei (ep. 223,5 p. 340 0; 
ep. 244, 3 p. 378 D), ist nicht auszumachen. Ihre Unglaubwürdigkeit — 
Philostorgius weiss nichts dergleichen — hat auch Garnier eingesehen; 

doch ist Garniers Vorschlag (vita 5, 6 p. LIID), statt an Aötius an Aörius 
zu denken, bei der engen Verbindung, in die B. ep. 223, 5 und 244, 3 den 
Arius und „Aötius“ bringt, unannehmbar. 

2) 4, 24,9. 
s) 2,43,1—7. 



val) xal vro Evosßlov Too 
Kovoravrıvovnoisws ERI0XO- 
nov xadmeedn Ent dioıxnocol 
tıoıw als ERETEKRNN Xarayvo- 
0Bels‘ Exsıra db Doc 0V dor 
dıdaoxmv TE xal rparımv xal 
PR0vOv ayye&dn ns Enıoxo- 
ans ropa Top iv Tayyocıs 
ovveinAvdorov‘ int de Ts 

dv Avtioxela ovv6dov Erıogpxlas 
EaiAm' xal Orı avarpexeıv Enı- 
zeıgel ta dogavıa Tolg &v Meiı- 
tur) OvVveAdovoL, xal nielotoıg 
Eyxinuaoı Evoxog av dıxaoıııg 
nglov elvaı xal drepodogovg 

ToÜG AAlovg anexaleı. 

4,25,6: aurıxadloravrau ... 
allos alAm' Maxedovin Te 
avurög Evdöglog ... anıı ÖdE 
Evota8lov MeAdtios nv dv 
Zeßaorela &xxinolav Energann. 

81 

T \\ o - 
REpl 00 WIXPOV VOTEgov Epov- 
uev. 

 Evoradıog ubvroı xal uera 
tavra Ev ij di’ avrov yEvo- 
uevn &v Tayyocıs ıng Ilapie- 
yovlas 0vvoda xarexpidn, dıorı 
usta TO xadaıpedijvar avrov 
&v 17 xara Kaıodpsıav Ovvodo 
noAla Rapa Toog ExxIndLaotı- 
xoUg TURovs Exoarrev. Tauelv 
yap &xwAve xTi. ... xal alla 
nigelora Rapaninoıa TOVTOLG 
ROLOÖVTOG AVTOD xal dLdA0xoOV- 
Toc, OUvodog, &g Eynv, &v Tay- 
roaıs ng Iagpiayovias ovv- 
axdelsa avrov re xadelle xal 
Ta Öoyuata auToV avedeudtioe. 
Tevre utv 00V Vorepov &yk- 
vero. Tore de ExBIndevrog 

Maxsdovlov xrA. 

Dass Sozomenos sich hier enger an die gemeinsame Quelle 
angeschlossen hat, bedarf, zumal angesichts des sonstigen In- 
halts von Sozom. 4, 24 keines Beweises. Eine zwiefache Frage 
aber ist zu erörtern: 1) Stammt die Nachricht, die Sokrates 
in Anlehnung an das auf der Konstantinopolitaner Synode 
Geltendgemachte einfügt, Sozomenos aber in anderm Zusammen- 
hange bringt, die Nachricht, dass Eustathius 360 durch Meletius 
ersetzt sei, auch aus dem Bericht des Sabinus über die 360 

gegen Eustathius erhobenen Anklagen? und 2) ist Sozomenos 
dem Sabinus gefolgt, wenn er die Absetzung E.s in Gangra 
schon 360 in Konstantinopel gegen ihn ausgespielt sein lässt? 

ı) Das von Hussey hier gesetzte starke Interpunktionszeichen erscheint 
mir unrichtig: das xal vnö Evoeßlov ist keine neue Nummer neben dem 
Vorangehenden. 

Loofs, Eustathius. 6 
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oder muss aus Sokrates gefolgert werden, dass Sabinus die 
laut Sokrates nach 360!) erfolgte Absetzung Es in Gangra hier 
nicht berichtet hat? 

Die einfachere dieser beiden Fragen ist die zweite. Ich 
ziehe bei ihrer Erörterung gleich hier die Akten der Synode 
in Gangra (Mansi II, 1095 ff.) mit in die Diskussion hinein. 
Freilich bieten diese Akten für die chronologische Fixierung 
der Synode einen Anhalt nur durch die Namen der 13—16 
Bischöfe, die verschieden in verschiedenen Texten als die Ver- 
fasser des Synodalbriefes angegeben werden, und dadurch, dass 
sie von bischöflicher Würde des Eustathius, geschweige denn 
einer Entziehung derselben, nichts sagen. Aber dieser doppelte 
Anhalt ist doch nicht wertlos: die Namen der Bischöfe raten 
dringend an, mit der Synode in Gangra der Synode von Sar- 
diea (343) zeitlich möglichst nahe zu bleiben,?) und das Zweite 
nötigt dazu, sie jedenfalls vor die Synode von Ancyra (358) 
zu setzen, der Eustathius als Bischof anwohnte, ja vor die ep. 
Athanasii ad ep. Aeg. et Libyae (356), die E. schon als Bischof 
von Sebaste kennt (vgl. oben S.80 Anm.1). Sokrates ist also, 
obwohl nicht selten anders geurteilt ist,3) mit seiner Datierung 
der Gangrenser Synode im Unrecht. Nun kann freilich Sabinus 
schon den gleichen Irrtum begangen haben; allein wahrschein- 
lich ist dies, da Sozomenos, der enger an Sabinus sich an- 
schliesst, die Synode von Gangra in viel ältere Zeit setzt, 
nicht. Andrerseits würde es eine wertvolle Stütze für die An- 
setzung der Synode von Gangra lange vor 360 sein, wenn sich 
erweisen liesse, dass die dortige Censurierung des Eustathius 
auch nach Sabinus 360 in Konstantinopel als ein Ereignis der 
Vergangenheit erwähnt worden ist. Und in der That ist dies 
m.E. zu erweisen. Entscheidend ist Folgendes: a) Sozomenos, 
der von der Synode zu Gangra schon 3, 14, 32—37 gesprochen 
hatte, kann, da Sokrates, den er vor sich hatte, die Synode 
von Gangra ausdrücklich in spätere Zeit setzt, nur durch seine 
Quelle (Sabinus) bestimmt sein, trotz Sokrates einen Hinweis 
auf E.s Censurierung in Gangra in die Reihe der 360 gegen 

1) Vgl. das uer& reüra und das ausdrückliche raur« udv 00» Vorepov 
&y&vsro‘ torte (360) 6& in Socr. 2, 43, 7, oben 9.81 am Schluss des Citats. 

2) Das hat Gwatkin 8. 185—188 bewiesen. 
°) Vgl. Hefele I?, 777f£; Gwatkin 8. 185 ff. 
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Eustathius erhobenen Anklagen aufzunehmen, b) dass Sokrates, 
obwohl er die Synode in Gangra nach 360 gehalten denkt, 
sie dennoch an der Stelle erwähnt, an der er von ihr berichtet, 
macht überaus wahrscheinlich, dass seine Quelle hier auf die 
Synode hinwies, e) die Notiz bei Sokrates, E. sei in Gangra 
verurteilt, weil er nach seiner Absetzung in Üaesarea 
vieles gegen die kirchlichen Ordnungen gethan habe, klingt 
ganz, als sei sie dem Sabinus entnommen, kann aber andrer- 
seits doch so, wie sie Sokrates verstanden hat — Sokrates 
denkt bei der Absetzung in Caesarea an die Massregelung, 
die E. durch seinen Vater erfuhr —, nicht von Sabinus 

formuliert sein. Denn die Kritik, die Eustathius nach Sozo- 
menos und Sokrates, also wohl auch nach Sabinus, in Caesarea 
seitens seines Vaters erfuhr, ist nach dem hier gewiss der Vor- 
lage getreueren Bericht des Sozomenos nicht mit Absetzung, 
sondern mit einer Pönitenzauflage (Zurückweisung von der 
Gebetsgemeinschaft) verbunden gewesen. Beobachtet man nun 
aber, dass bei Sozomenos der Synode von Gangra die Censu- 
rierung durch die Synode zu Neu-Caesarea — das auch 
bloss „Caesarea® genannt ward!) — und die gleichzeitige 
(vgl. S. 81 Anm. 1) Absetzung durch Eusebius von Kon- 
stantinopel vorangeht, so scheint es mir überaus wahrschein- 
lich zu sein, dass Sokrates’ Quelle (Sabinus) die Synode von 
Gangra in engem Zusammenhange mit der von Neu-Caesarea, 
mithin da erwähnt hat, wo Sozomenos auf sie hinweist.?) 

1) Vgl. Maassen, Geschichte der Quellen I, 124; ferner das bei Cowper, 
Syriac Miscellanies, London 1861, 8.42 gedruckte Verzeichnis der auf der 
Synode in Neu-Caesarea gegenwärtigen Bischöfe und den libellus synodicus 
(Mansi II, 551). 

2) Bezüglich der viel erörterten Frage nach der Zeit der Synode von 
Gangra scheint mir damit die Ansicht von Tillemont (IX, 650 ff.), Gwatkin 
u.a., die mit dem Konzil in der Zeit des Lebens des Eusebius von Kon- 
stantinopel bleiben, eine nicht zu verachtende Stütze gewonnen zu haben. 
Denn Sabinus von Heraklea hat sorgfältig gearbeitet, und die Synodalen 
von 360 mussten noch wissen, ob zwischen der Synode von Neucaesarea 
und der von Gangra ein Zusammenhang bestanden hatte. Dass die von 
Sozomenos und wohl auch von Sabinus gleich nach der Gangrenser er- 
wähnte Synode von Antiochien, auf der Eustathius „des Meineides über- 
führt wurde“, die Kirchweihsynode von 341 sein soll, wie Tillemont (IX, 
650), Gwatkin ($8. 185) u.a. annehmen, ist freilich nicht gänzlich sicher, 
aber überaus wahrscheinlich a) weil in vielen alten Canonsammlungen dem 

6* 
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Zu der Zeit, die demgemäss für die Synode von Gangra 
anzunehmen ist — ca. 340 (vgl. S.83 Anm. 2) — ist Eustathius 
gewiss noch nicht Bischof gewesen; denn die Art, wie Basilius 
ep. 263,3 die Erhebung E.’s zur bischöflichen Würde erwähnt,!) 
schliesst aus, dass er zur Zeit der Synode von Anceyra (358) 
schon mehr als zehn Jahre lang Bischof war. Mithin ist die 
Nachricht bei Sozom. 4, 24,9 — bezeichnenderweise findet sie 
sich nur hier, nicht auch 3, 14, 35 f. —, Eustathius sei in Gangra 
seines Bistums entsetzt, unrichtig. Dass schon Sabinus, dem 
die in dieser Hinsicht gewiss unterrichteten Akten der Kon- 
stantinopolitaner Synode vorlagen, diese Unrichtigkeit berichtet 
habe, ist an sich unwahrscheinlich und wird noch unwahr- 

scheinlicher dadurch, dass Sokrates diese Nachricht nicht hat. 
Sabinus hat, so darf man annehmen, ähnlich berichtet wie 
Sokrates: &v 77 di aurov yevoueın Ev Tayyoaıs ovrodo xar- 
exoldn, dıorı uera To xadaıpednvaı avroöv &v rjj xara Neo- 
xaoapeıav 0Vvodm NHOoAAR apa Toog EXXANGLAOTIXOÜg TUNOVG 
£rxoottev. Die „Absetzung“ in Neu-Caesarea, die auch Sozo- 
menos erwähnt, geht auf eine Removierung aus einem nicht 
bischöflichen Amte. Nun muss aber andrerseits in Konstanti- 
nopel und also wohl auch bei Sabinus etwas gesagt sein von 
einer der Absetzung von 360 voraufgehenden Removierung vom 
bischöflichen Amte. Es kann dies dann nur bei Gelegen- 
heit der Synode von Melitene geschehen sein, und dass es hier 
in der That geschehen ist, macht die Mitteilung in ep. 263, 3 
des Basilius, E. sei in Konstantinopel abgesetzt dıa ro &v ij 

Nicaenum, Ancyranum und Neocaesareense erst das Gangrense, dann die 
Canones der Kirchweihsynode folgten (vgl. Maassen, Geschichte der Quellen 
1, 123 ff), b) weil „das Konzil“ von Antiochien dem Homoiusianer Sabinus 
die Kirchweihsynode sein musste, c) weil, was hier mit Eustathius geschah 
(Znıogxies &aAw), auf nicht lange vorhergegangene Abmachungen mit ihm 
zurückweist. — Die Hypothese, dass die Neu-Caesareenser Synode, die 
Eustathius exkommunizierte, die der Canonsammlungen sei, ist verlockend, 
allein trotz der Unsicherheit der Zeit der Synode, deren Canones wir 
haben, doch wohl nicht zu verfolgen. Mir scheint es wahrscheinlicher, dass 
die Synoden in Neu-Caesares (ca. 339), Gangra (ca. 340) und Antiochien 
(341) sich bald gefolgt sind. 

1) Tugxwv tus Emuoxonäg EÜHUg Yalveraı yoaywas avadeuarıouov 
tod Öuoovalov & TO xara Ayxvgav yEvouevyp avroig ovAA0Y@ (ep. 263, 3 
p. 406 B). 
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Mekıtıvy xooxadnen0dcı für die Konstantinopolitaner Synode 
gewiss und für Sabinus daher höchst wahrscheinlich. Ueber- 
dies ersehen wir aus Sozomenos, dass man 360 in Konstanti- 
nopel nach dem Bericht des Sabinus mehrfach auf jene Synode 
in Melitene zurückgegriffen hat.') 

Hat nun Sabinus die Removierung E’s vom Bistum be- 
richtet, so führt die Erwägung, dass er dann wahrscheinlich 
auch den Mann genannt hat, der an seine Stelle gesetzt wurde, 
uns hintiber zu der andern der beiden oben (S. 81) aufgewor- 
fenen Fragen, zu der Frage, ob schon Sabinus berichtet hat, 
dass Eustathius 360 durch Meletius ersetzt sei. Ich schicke 
auch hier die Bemerkung voraus, dass diese von Sokrates und 
Sozomenos tiberlieferte Nachricht nicht richtig sein kann. Denn 
Sokrates setzt an andrer Stelle?) voraus, dass Meletius schon 
vor der Synode zu Seleucia das Bistum Sebaste, das ihm an 
Stelle des Eustathius übergeben war, bereits wieder verlassen 
hatte und nach Beroea transferiert war, und hierzu passt, was 
Theodoret?) mitteilt, dass Meletius, ehe er in Antiochien Bischof 
wurde, eine Stadt Armeniens unter seiner bischöflichen Aufsicht 

gehabt habe, aber aus Unmut über die Widerspänstigkeit seiner 
Diözesanen sich zur Ruhe gesetzt und anderswo sich aufgehalten 
habe.t) Noch entscheidender ist, dass Epiphanius berichtet, 
i. J. 359 hätten Acacius von Caesarea Palaestinae mit Meletius, 

Uranius von Tyrus und Eutychius von Eleutheropolis aus Eifer- 
sucht und Hass gegen Cyrill von Jerusalem feindlich der Gruppe 
um Basilius (von Ancyra), Georg von Laodicea, Silvanus von 
Tarsus, Eleusius von Cyzicus, Macedonius von Konstantinopel, 
Eustathius von Sebaste und Anianus von Antiochien gegentiber- 
gestanden.5) Nun kann ja freilich — so muss auch hier wieder 
gesagt werden — schon Sabinus von Heraklea, über dessen 
Zeit wir nichts weiter wissen, als dass er frühestens unter 

1) Vgl. Soz. 4, 24, 16 bei der Absetzung des Elpidius von Satala und 
4,25, 1 bei Absetzung des Cyrill von Jerusalem. 

2) 2,44,1u.2. 
3) 2, 31, 2f. Gaisford. 
#) Theodoret wird hier richtiger berichten als Sokrates: Meletius 

mag nach seinem Abzuge aus Sebaste in Beroea sich aufgehalten haben, 
aber nicht als dorthin transferierter Bischof. 

5) Epiph. haer. 73, 23 p. 870 Petav. 
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Valens und spätestens einige Zeit vor Sokrates geschrieben 
hat,!) den Irrtum geteilt haben, der bei Sokrates und Sozo- 
menos vorliegt; ja, da beide, Sokrates und Sozomenos, berichten, 
Meletius sei 360 an Es Stelle getreten, so ist, obwohl man 
nur bei Sokrates ein Missverstehen der Quelle anzunehmen 

brauchte, bei Sozomenos vielleicht mit der Annahme einer 
Hertbernahme aus Sokrates auskäme, dennoch wahrscheinlich, 
dass Aehnliches bei Sabinus sich fand. Allein in dem Bericht 
über die 360 zur Motivierung der Absetzung gemachten Klagen 
gegen E. kann diese Notiz natürlich nicht gestanden haben; 
vielmehr wohl an einem Platze, der demjenigen der Notiz bei 
Sozomenos parallel ist. Doch aber erweckt die bei Sokrates 
vorliegende Einfügung der Nachricht über die Ersetzung Es 
durch Meletius in den Bericht tiber die 360 gegen E. erhobenen 
Klagen den Eindruck, dass auch in der Quelle des Sokrates 
hier die Ersetzung E.s durch Meletius berichtet sei. Alle 
Schwierigkeiten lösen sich demnach, wenn man annimmt, Sabinus 
habe bei der Synode von Melitene die Einsetzung des Meletius 
an Es Statt erwähnt und am Schluss des Berichts bei den 
Neubesetzungen bemerkt, dass an Stelle des Eustathius die 
Synodalen [natürlich wiederum den schon in Melitene an seine 
Stelle gesetzten] Meletius zum Bischof von Sebaste gemacht 
hätten. Dass in Melitene die Ersetzung E.s durch Eustathius 
erfolgte, hat auch daran eine Stütze, dass Meletius aus Meli- 
tene stammte (vgl. oben S.64 Anm.3). 

Stellt man nun zusammen, was Baßilius in epp. 244 und 
263 (ausser den bereits besprochnen Klagen über Es dogma- 
tische Wankelmtitigkeit) gegen Eustathius sagt, und was nach 
dem [natürlich nicht sicher rekonstruierbaren] Bericht des 
Sabinus die Synode von 360 gegen ihn geltend machte: 

1) E. ist, von Alexandria in 1) E. ist durch seinen Vater, 
seine Heimat zurtickgekehrt, Eulalius von Caesarea, exkom- 
von Hermogenes von Caesarea muniziert, weil er in einer 
ent 1 xaxodogle censuriert dem Priesterstande nicht ge- 
(xplveıw ist gebraucht), legt ziemenden Weise sich kleidete, 

ı) Vgl. Jeep, Quellenuntersuchungen zu den griechischen Kirchen- 
historikern (Fleckeisen’s Jahrblicher für klass. Philologie, XIV. Supplement- 
band) S. 114, 
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ein orthodoxes Bekenntnis ab 
und wird von ihm geweiht, 

2) begiebt sich dann zuEuseb 
von Konstantinopel, wird aber 
von dort dıa olag dnrore alriag 
vertrieben, 

(vgl. Nr. 4) 

3) verübt in Seleucia mit 
Beinen Gesinnungsgenossen, w28 
alle wissen, 

4) wird endlich in Konstanti- 
nopel abgesetzt, weil er schon 
vorherinMeliteneabgesetzt war, 
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2) wird später in Neu-Cae- 
sarea exkommuniziert und von 
Euseb von Konstantinopel, da 
er auf einem Verwaltungsposten 
sich etwas hatte zu Schulden 
kommen lassen, entsetzt (offen- 
bar des Presbyteramtes), 

3) wird in Gangra verurteilt, 
weil er nach der Absetzung 
in Neu-Caesarea vieles gegen 
das kirchliche Herkommen ge- 
than hat, 

4) dann in Antiochien des 
Meineids überwiesen, 

5) später als Bischof in Me- 
litene abgesetzt und durch Me- 
letius ersetzt, 

6) und wird in Konstanti- 
nopel abgesetzt, u.a. weil er 
gegen die Beschlüsse von Me- 
litene sich aufgelehnt hatte, 

so scheint mir aus einer Vergleichung beider Anklage-Reihen 
hervorzugehen, dass die Quelle für die Klagen des Basilius 
nicht das Wissen des einstigen Freundes des E. tiberhaupt, 
sondern ganz speziell die Erinnerung an die 360 gegen E. 
geltend gemachten Vorwürfe ist.!) Dass diese Erinnerung eine 
der Quellen B.s ist, folgt aus dem letzten seiner notierten 
Klagepunkte mit Notwendigkeit, bei Nr. 2 beider Klagereihen 
ist der Parallelismus evident, und bei Nr.1 lässt die Erwäh- 
nung der Heimat hier, des Vaters dort und der Umstand, dass 
hier wie dort ein Bischof von Caesarea der Censurierende ist, 
den Parallelismus wahrscheinlich erscheinen. Den Hinweis auf 

1) Dass Basilius damals selbst in Konstantinopel gegenwärtig war, 
ist schon oben 9, 56 gesagt. 
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Seleueia (Nr. 3) kann Basilius ex suis dazugethan haben; möglich 
ist aber auch, dass bei diesem Punkte in dem Berichte des 
Sabinus, bezw. in den Akten von Konstantinopel, sich Paralleles 
fand. Die Verwandtschaft beider Klagereihen würde m. E. 
längst erkannt sein, fehlten bei Basilius nicht Nr.3 und 4 und 
z. T. auch Nr. 5 der im Strafregister von Konstantinopel geltend 
gemachten Punkte. Allein so gewiss die halbe Uebergehung 
des fünften Punktes Absicht ist — was zur Zeit des Bischofs- 
amtes E’s geschehen war, wusste B. genau, auch abgesehen 
von dem, was er 360 in Konstantinopel hörte; aber die Er- 
wähnung dieser Sache war für B. schon wegen seiner Freund- 
schaft mit Meletius inopportun —, so zweifellos ist bei Nr. 3 
und 4, von denen B. gleichfalls gehört haben muss, ebenfalls 
ein absichtliehes Uebergehen anzunehmen, — wenn sich 
nachweisen lässt, dass auch hier für B. ein Grund zum Schweigen 
vorlag. Diese Erwägung nötigt dazu, mit der Untersuchung 
dieser Punkte zu beginnen. — Dass es in Gangra sich um Vor- 
würfe gehandelt hat, die an die Möncherei des Eustathius an- 
kntipften, steht aus den Akten urkundlich fest. Die Bischöfe 
waren in Gangra zusammengekommen „auch, um die Klagen 
gegen Eustathius zu untersuchen“, und fanden, dass vieles Un- 
berechtigte gethan sei von denen um Eustathius: sie schmähten 
die Ehe, sprachen Verheirateten die Seligkeit ab, verursachten 
Auflösungen von Ehen, hielten Konventikel, trugen ein beson- 
deres Gewand, nahmen die Erstlingsgaben, die der Kirche 
gebührten, für sich in Anspruch, hielten besondre Fasten (auch 
am Sonntag) unter Nichtachtung der kirchlichen Fasten, ver- 
schmähten z. T. überhaupt den Fleischgenuss, kritisierten die 
Agapen in den Häusern Verheirateter, missachteten verheiratete 
Priester, tadelten die kirchlichen Feiern in den Märtyrerkirchen 
und sonstigen Märtyrern geweihten Orten und forderten, dass 
die Reichen allem entsagten, was sie hatten. — Wenn sie 
(diese Eustathianer) Busse thun, so will man — das ist Synodal- 
beschluss — sie in der Kirchengemeinschaft lassen; wer aber 
die Canones, die den genannten Irrtümern entgegentreten, nicht 
annimmt, soll als Häretiker gelten, von der Kirchengemein- 
schaft ausgeschlossen, ja aus der Kirche ausgestossen werden.!) 

2) Vgl. die ep. synod. Mansi II, 1095 ff, und die canones ibid. 1101 £. 

3 

| _ 7 
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Derartige Klagen sind den Förderern des mönchischen Ideals 
oft entgegengeschleudert; Basilius selbst hat gegen verwandte 
Angriffe noch im Jahre 375 sich verteidigt,!) und wenn er, auf 
sein Verhältnis zu Eustathius zurückblickend, sagt, er sei ein 
eifernder Verteidiger seiner Art der Lebensführung gewesen,?) 
und habe aus Verehrung für den einen Eustathius Feindschaft 
mit tausenden hingenommen,3) so scheint es mir unzweifelhaft 
zu sein, dass B. diese Censurierung E.s in Gangra verschweigt, 
weil dieselbe gegen einen Kreis sich richtete, dem er, wenn 
auch ca. 20 Jahre später, selbst angehört hatte. Wenn Euno- 
mius seiner. Gegenschrift gegen Basilius eine lange Digression 
über die pontische Zeit des Basilius und über Eustathius ein- 
fügte,*) so mag er sich in Klagen ergangen haben, die denen 
der Synode von Gangra ähnlich waren. — Dem Eustathius 
wirklich die Excentrizitäten zuzuschreiben, welche der Synodal- 
brief und die Canones von Gangra censurieren, würde nicht 
einmal dann eine Nötigung vorliegen, wenn die Synode ihn 
persönlich angegriffen hätte. Doch sie ‘redet nur von Klagen, 
die gegen ihn geltend gemacht seien, und wendet sich dann 
ihrerseits gegen „die um Eustathius“,5) und Sozomenos be- 
richtet ausdrücklich,®) einige sprächen den Eustathius selbst 
von den in Gangra erhobenen Vorwürfen frei, einige seiner 
Schtiler nur hätten die Kritik provoziert. Ueberdies sagt 
Sozomenos,?) es heisse, dass Eustathius zum Beweise dafür, 
dass er nicht aus Anmassung, sondern der Tugendübung zu- 
lieb (775 xara He0v aoxnoeog Evexa) seine Art der Lebens- 
führung begonnen und ausgetibt habe, seit der Synode von 
Gangra sich ebenso gekleidet habe, wie andre Priester. Danach 
müsste man annehmen, dass die Kritik der Synode E. zum 
Nachgeben bestimmt hat. In der That wird diese Annahme 
richtig sein. Denn wenn E. auf der Synode zu Antiochien 

1) Ep. 207, 2. 
2) Ep. 223, 3 p. 388 AB; vgl. 8.55 Anm. 3. 
3) Ep. 244,1 p.376D; vgl. 8.55 Anm. 4. 
4) Greg. Nyss. adv. Eunom. I Migne 45, 265 C. 
6) Snrovuevov Tv xaı’ EvoradıoV, evgLoxev NoAA& a9Eouws yırd- 

ueva dnd Tovtwv avıov töv negl Evoradıov (ep. syn. Mansi II, 1097). 
6) 9, 14, 33. 
7) 3, 14, 36. 
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(341)!) „des Meineids überführt wurde“?) — das klingt schreck- 
licher, als es gewesen zu sein braucht; grossen Heiligen, z.B. 
auch dem von B. so bewunderten Meletius, ist es in den 
Kämpfen des 4. Jabrhunders ebenso ergangen?) —, so liegt es 
am nächsten, anzunehmen, dass er Versprechungen, die er 
nach der Synode von Gangra gegeben hatte, nach Meinung 
seiner Gegner nicht erfüllt hatte. Dies alles braucht nicht 
kompromittierend für Es Charakter zu sein; ja, da ein Mann, 
wie Basilius vor seinem Bistum es war, trotz allem, was vor- 

gekommen war, in Eustathius eine Verkörperung übermensch- 
licher Vollkommenheit fand,‘) haben wir allen Grund, anzu- 
nehmen, dass ebendieselben Geschehnisse, die jetzt zu Ver- 
dachtsmomenten gegen E. geworden sind (die Synoden zu 
Gangra und Antiochien und, was deren Kritik veranlasste), ihn 
als einen besonders heiligen Heiligen erscheinen lassen wiirden, 
hätte er wie Martin von Tours, wie Antonius u.a. einen be- 
wundernden Biographen gefunden. 

Dass die in der Zeit der Synode von Gangra gegen E. 
erhobenen Klagen in den Jahren, da B. in enge Beziehung zu 
Eustathius trat, noch nicht verklungen waren, das beweist die 
Synode in Melitene und die Synode in Seleucia. Auch diese: 
beiden Punkte des Klageregisters miissen untersucht werden, 
ehe Nr.1 und 2 der Anklagen erörtert werden. Dabei muss 
es zunächst um Datierung der Synode von Melitene sich han- 
deln. Da Eustathius frühestens wenige Jahre vor 356 Bischof 
geworden sein kann (vgl. oben S. 82), steht nur die zweite 
Hälfte der fünfziger Jahre zur Verfügung. Schon Tillemont;) 
hat nun aus dem Umstande, dass Cyrill von Jerusalem der 
Synode in Melitene anwohnte — man machte 360 bei der Ab- 
setzung Cyrills in Konstantinopel gegen ihn geltend, dass er 
mit Eustathius und Elpidius Kirchengemeinschaft gehalten habe, 
obwohl diese den Beschlüssen der Synodalen von Melitene ent- 

1) Vgl. oben 8.83 Anm. 2. 
3) Vgl. oben $. 87 Klagepunkt 4. 
°) Philostorgius 5,5 (Migne P. G. 65, 532 A) berichtet, Konstantius 

habe den Meletius „og Erıogxlacs &iovra“ verbannt. 
+) Vgl. oben 8. 54. 
5) IX, 649, 
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gegenarbeiteten, mit denen er selbst dort getagt habe!) —, 
abgeleitet, dass es das Nächstliegende sei, die Synode in das 
Jahr 358 zu setzen. Denn Cyrill wird in Melitene mitgetagt 
haben in der Zeit, da er nach seiner Absetzung, im Sommer 
357, tiber Antiochien sich zu Silvanıs von Tarsus begeben 
hatte.?2) Dennoch glaubte Tillemont die Ereignisse zusammen- 
rücken und die Synode ins Jahr 357 setzen zu müssen, weil 
Eustathius um Ostern 358 in Ancyra als Bischof gegenwärtig 
war und während der dann folgenden kurzen Herrschaft der 
Homoiusianer in der Lage war, andere abzusetzen, anstatt 
selbst abgesetzt zu werden. Allein hier hat Tillemont un- 
nötigerweise vor seinen eignen Einwendungen sich zurtick- 
gezogen. Da Eustathius seine Absetzung nicht anerkannt hat 
und da er nebst Basilius von Ancyra und andern noch 359 
dem Acacius, Meletius u. a. parteimässig gegenüberstand (vgl. 
oben S.85), kann die Synode von Melitene vor, während und 
nach der Synode von Ancyra gehalten sein. Da nun im Jahre 
357 kaum die Zeit für Cyrills Anwesenheit bleibt, wird man 
das Jahr 358 für wahrscheinlicher halten mtissen. — Was hier 
gegen Eustathius als Anklagepunkt gedient hat, wird nirgends 
gesagt. Doch ist ein Rückschluss möglich aus den Gescheh- 
nissen in Seleucia. Die Parteigruppierung dort war noch so, 
wie sie Epiphanius (vgl. oben S.85) für die Zeit unmittelbar 
vor der Synode angiebt: Eustathius und Cyrill standen bei 
Basilius von Ancyra und den übrigen Homoiusianern, Meletius 
gieng mit Acacius (vgl. oben S.64 Anm.2). Eustathius und Cyrill 
kamen als von der Gegenpartei abgesetzte Bischöfe. Man be- 
greift daher, dass — Sozomenos und Sokrates berichten hier 
wiederum nach Sabinus von Heraklea — in der ersten, noch 
gemeinsamen, Sitzung die einen (die Homoiusianer) zuerst die 
dogmatische Frage vornehmen wollten, während die andern 
(die Acacianer) es für nötig hielten, „zuerst über die Lebens- 
führung derer eine Untersuchung eintreten zu lassen, die aus 
ihrer Mitte sich im Anklagezustand befanden, wie Cyrill von 

1) Sozom. 4, 25, 1. 
») Theodoret 2, 26,7. Bei der Durchreise durch Antiochien fand C. 

den Bischofsstuhl von Antiochien vakant. Leontius von Antiochien aber 
starb im Sommer 357 (vgl. Gwatkin 8. 153 not. 2 und meinen demnächst 
erscheinenden Artikel „Eudoxius“ in Haucks Real-Encyklopädie). 
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Jerusalem und Eustathius von Sebaste.“!) Es sind demnach 
nicht dogmatische Vorwirfe gewesen, die in Melitene und 
noch in Seleucia von acacianischer Seite gegen Eustathius er- 
hoben wurden, sondern Anklagen tiber seine Lebensführung, 
— offenbar Nachklänge von dem, was ihm einst in Gangra 
schuld gegeben wurde. Man erkennt nun noch deutlicher, wes- 
halb Basilius guten Grund hatte, die Absetzung Es in Meli- 
tene so zu erwähnen, als erwähnte er sie nicht. — Wie die 
Dinge in Seleueia abliefen, kann zunächst unsicher erscheinen. 
Sabinus von Heraklea hat nach den Akten berichtet, dass die 
homoiusianische Partei in der Zeit ihres Allein-Tagens den 
Acacius und Uranius u. a. abgesetzt, mehrere andre aber von der 
Kirchengemeinschaft ausgeschlossen habe, bis sie sich von den 
gegen sie erhobenen Anklagen gereinigt hätten,?) und Sokrates 
nennt — doch wahrscheinlich im Anschluss an Sabinus — aus- 
drücklich den Eustathius unter diesen der Kirchengemeinschaft 
Beraubten) Nach Theodoret‘) aber gehörte Eustatbius zu 
den 10 Vertrauensmännern, welche die homoiusianische Partei 
der Synode an den Hof schickte. Nebeneinander ist das von 
Sokrates und das von Theodoret Berichtete nicht gut denkbar, 
und da nun sicher ist, dass Eustathius in Konstantinopel der 
Sylvesterformel zustimmte, die den Gesandten von Seleueia 
aufgezwungen wurde (vgl. oben S. 56), mithin Theodorets [obne- 
dies an dieser Stelle vertrauenswürdiger] Bericht sich als richtig 
erweist, andrerseits Eustathius von Sokrates (bezw. Sabinus) 
leicht irrig mit zu den der Kirchengemeinschaft Beraubten ge- 
rechnet worden sein kann, weil auch er zu den von den Aca- 
cianern Angeklagten gehörte, so wird die Nachricht bei Sokrates 
beiseit zu schieben sein. 

Was steht demnach hinter den anklagenden Worten des 
Basilius: &rl ımv Zersvxerav 290» dedpaxe uera ro» kavrov 
öuodögov(!) & aavres loacıv?®) Es Rolle in Seleucia war die 
eines unschuldsvollen Engels im Vergleich mit der, die der 
von B. so gepriesene Meletius damals spielte! Wenn die aca- 

ı) Sozom. 4, 22, 4; Socr. 2, 39, 12f. 
3) Vgl. Sozom. 4, 22, 25 f. mit Socr. 2, 40, 44f. 
8) Socr. 2, 40, 45; vgl. oben 8. 55 Anm. 7. 
*) 2, 27,4 Gaisford. 
5) Ep. 263, 3 p. 406 B; zu dem ! vgl. S.61 Anm. 6 fin, 
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cianische Synode von Konstantinopel (360) wörtlich so tiber 
E’s Thun in Seleucia sich ausgesprochen hätte, wie B. es in 
ep. 263 thut, so wäre das begreiflich. In dem Munde des 
Basilius, der alsbald nach der Synode von Seleucia als Ver- 
trauter E’s mit ihm in Konstantinopel weilte, sind die Worte 
ein Beweis dafür, welch geringes Mass wirklicher Wahrhaftig- 
keit der Polemik B.s gegen E. zuzutrauen ist. 

Nur wenn man dies bedenkt und zugleich berücksichtigt, 
dass B, wie nun (vgl. S. 88) wohl unbedenklich behauptet 
werden kann, in den Anklagen der epp. 244 und 263 Erinne- 
rungen an das Klageregister der Synode von 360 verwertet, 
nur dann wird eine Erledigung der Schwierigkeiten möglich 
sein, welche die ersten beiden Klagepunkte bieten. Einfacher 
als bei dem ersten Punkte sind die Schwierigkeiten bei dem 
zweiten. Denn, wenn es richtig ist, dass die Notiz bei So- 
krates,'!) Eustathius sei in Gangra censuriert, weil er vera ro 
xadaıpedivar avrov Ev Hi xara [Neo-]Karsapsıav 
0vV05@... NOAAR HAaPA TOVG EXKANGLAOTIXOUG TUROVG ERpaTTEV 
auf Sabinus zurückgeht (S. 84), so ist es wahrscheinlich, dass 
diese Verbindungslinie zwischen der Synode von Gangra und der 
von Neucaesarea — die in dem Synodalbrief von Gangra nicht 
hervortritt, aber auch durch ihn nicht ausgeschlossen ist — 
von den Synodalen in Konstantinopel gezogen ist, die Tra- 
ditionen tiber die Censurierung des Eustathius hatten. Dann 
aber ergiebt sich, das eg schon in Neucaesarea und also (vgl. 
S.81 Anm.1) auch bei dem Einschreiten des Eusebius von 
Konstantinopel sich um ähnliche Dinge gehandelt hat, wie in 
Gangra. Basilius aber hat dann diese Berührung zwischen 
Eustathius und Eusebius lediglich willkürlich so ausgemünzt, 
wie es ihm bequem war: über die Gründe des Einschreitens 
des Eusebius schweigt er (dıa olag dnnore altlas anela- 
delc), weist aber hin auf die arianische Gesinnung Eusebs, als 
sei diese eg gewesen, die den Eustathius vorher zu Euseb hin- 
gezogen habe. Dass Eustathius überhaupt je länger bei Euseb 
gewesen ist, diese Behauptung möchte ich allein auf B.’s An- 
gaben in ep. 244, 9 und 263, 3 nicht stützen. 

Wohl aber bietet der erste Klagepunkt eine Stütze für 

1) 2,43, 2. 
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diese abschätzige Beurteilung der Formulierung, die B. dem 
zweiten gegeben hat. Denn auch bei dem ersten Klagepunkte 
handelt es sich nach Sokrates (Sabinus) bereits um die Möncherei 
des Eustathius: Eulalius geht gegen Eustathius vor &redn 
avapuoorov 7 lepmovın oroAnv nugpleoro;!) bei Basilius ist 
es abermals wieder die arianische Frage, mit der E.s Cen- 
surierung zusammenhängt: Hermogenes wird eingeführt als 
xolvov ro» Evoradıov &rl vi; xaxodogle.?) Hat B. hier sich 
die Dinge zurechtgelegt, wie er sie gebrauchen konnte, so ist 
das Gleiche auch beim zweiten Klagepunkte um so wahr- 
scheinlicher. — Auch hier kann höchstens einer der parallelen?) 
Berichte glaubwürdig sein.*) Gegen den Bericht des Basilius 
spricht schon die Unwahrscheinlichkeit der Thatsache, dass 
Hermogenes von Üaesarea ein 80 treuer Nicäner gewesen sein 
soll. Die Nicäner waren im Orient vor 341 dünn gesäet, und 
B.s Beweis für die nicänische Tadellosigkeit des Hermogenes 
— os dnkol avın y alorıs n xara Nixaıav rap Lxelvov Too 
avdpos Exymrndelsa 2& apyjs®) — ist sehr fadenscheinig. 
Denn beweisend wäre das Nicaenum doch nur, wenn Hermogenes 
selbst mit in Nicaea war — andernfalls wäre H.s Halten zum 
Nieaenum erst nachzuweisen gewesen —; in Nicaea aber war 
Caesarea durch Leontius vertreten,®) und dieser stand auf 
Seiten des Arius.?) Ueberdies scheint es mir nicht wahr- 

1) 2,43, 1; vgl. oben 9. 80. 
2) Ep. 268, 3. 
s) Vgl. oben 8. 87. 
4) Diese Behauptung widerspricht der vulgären Tradition. Tillemont 

(IX, 80) und Garnier (vita 5, 2 p.L) nehmen an, der von Sokrates und 
Sozomenos genannte „Vater“ Es, Eulalius, sei sein Ordinator, und 
finden dann diesen Eulalius wieder in dem Nachfolger des Eustathius von 
Antiochien. Der hat dann den Eustathius zuerst censuriert, weil er sich 
in einer des Priestertums nicht würdigen Weise kleidete; nachher Herıno- 
genes von Caesarea. — Ist der von mir behauptete Parallelismus der 
ersten Anklage bei Sokrates-Sozomenos und bei Basilius anzuerkennen, 
so ist die Verwertung beider Nachrichten natürlich methodisch unberechtigt. 

6) Ep. 244,9. Den Abendländern gegenüber (ep. 263, 3) wird dies 
nicht wiederholt! 

®) Mansi II, 694C, 699 B und in der kritischen Ausgabe der „Patrum 
Nicaenorum nomina“ von Gelzer, Hilgenfeld und Cuntz, Leipzig 1898, die 
im Index bei dem Namen des Leontius ceitierten Stellen. 

”) Philostorg. suppl. ex Niceta Migne 65, 624. 
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scheinlich, dass Eustathius ein Caesareenser war: Gregor von 
Nyssa (bezw. Eunomius) nennt ihn einen Armenier,'!) und im 
pontisch-armenischen Grenzgebiet hat er lange vor seiner 
Bischofszeit, schon in den Tagen Eusebs von Konstantinopel 
gewirkt, wie seine Censurierung in Neu-Caesarea beweist. 
Andrerseits kann freilich auch die Nachricht des Sokrates- 
Sozomenos (bezw. Sabinus und der Konstantinopolitaner Synode 
von 360), Eulalius von Caesarea sei sein Vater gewesen, nicht 
für glaubwürdig gehalten werden. Denn ein Eulalius von 
Caesarea ist sonst nirgends nachweisbar, und zwischen Leontius 
und Hermogenes schwer unterzubringen.?) Nun wissen wir 
aber durch Philostorgius,®) dass in Nicaea „aus Kappadozien“ 
Leontius (von Caesarea *)), Longianus (von Neu-Caesarea 5)) und 
Eulalius auf arianischer Seite standen, und von den drei Eulalius, 
die in den Subscriptionen von Nieaea vorkommen — ein Chor- 
bischof, Eulalius von Ikonium und Eulalius von Sebaste —, kann 
nur der letztere mit dem Eulalius bei Philostorgius identifiziert 
werden.®) Dass dieser Eulalius der Vater des Eustathius war, 
diese Annahme wird durch E.’s Wirken in der Nähe von Sebaste 
und durch die arianische Erziehung, die er erhalten hat (vgl. oben 
S.80), empfohlen. B.s Bericht aber erklärt sich bei dieser An- 
nahme daraus, dass man schon in Konstantinopel diesen Eulalius 
irrig zum Bischof von Caesarea gemacht hatte. B. kannte 
diese Anklage der Konstantinopolitaner Synode, wusste aber, 
dass es einen Bischof Eulalius von Caesarea nicht gegeben 
hatte, „setzte sich und schrieb flugs“ den Namen dessen, der 
in der fraglichen Zeit wirklich Bischof von Caesarea war: 
Hermogenes. 

Mit B’s Klagen tiber das Vorleben Es ist also nichts 

1) Greg. Nyss. adv. Eunom. I Migne 45, 265C. — Dass hier auf die 
Abstammung hingedeutet ist, ist freilich nicht zu beweisen; es könnte 
Eustathius auch nach, dem Schauplatz seiner Möncherei 6 xar& 1» 
4oueviav Evoradıog genannt sein. 

2) Gegen Lequien, Oriens christianus I, 370 B. 
°) Supplem. ex Niceta, Migne 65, 624. 
*) Vgl. 3.94 Anm. 6. 
6) Vgl. in der 8.94 Anm.6 citierten Publikation von Gelzer u. a. 

die im Index (8. 224) bei Longinus von Neu-Caesarea citierten Stellen. 
6) Vgl. die 8. 94 Anm. 6 genannte Ausgabe der Nomina Patrum 

Nicaenorum $S. 220 f., auch schon Tillemont IX, 79. 
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zu machen: abgesehen von der auf Athanasius zurückgehenden 
Notiz, dass Eustathius einst ein Schüler des Arius gewesen 
Bei, erweisen sie sich als unzuverlässig. 

Ob die Klagen, welche man 360 in Konstantinopel gegen 
Eustathius erhob, in allen Einzelheiten begründeter sind, ist 
nicht mehr festzustellen. Aber selbst, wenn sie eg wären, — 
das Bild, das aus den früheren Abschnitten dieser Unter- 
suchung sich ergeben hat, würde dann kaum ungünstiger für 
E. werden. Eustathius war eines Arianers Sohn und hatte 
demgemäss in der Nähe des Arius seine Bildung bekommen, 
— das wird ihm niemand anrechnen. Dass er dann noch 
längere Zeit arianisierenden Gedanken nahe gestanden hat, ist 
zu vermuten, aber nicht zu erweisen.1) Seit wir von seiner 
Stellung in den dogmatischen Kämpfen der Zeit wissen, gehörte 
er zur Mittelpartei: 7764 ueoörntog ovVdtv auıa yEyovs a00- 
tıuoregov.?2) Und diese Stellung hat er zeitlebens festgehalten. 
Zwar hat er, wie viele andere vom rechten Flügel der Mittel- 
partei, durch das duorovoros zur Homousie des Sohnes sich 
hindurch gefunden; doch als die Jungnicäner dann weiter 
drängten zur Homousie des Geistes hin und zur Aussöhnung 
mit dem Oceident, hat er, auch durch persönliche Verstimmungen 
(gegen Meletius und Basilius) mitbestimmt, die alte Mittellinie 
auch in Opposition zu den Jungnicänern festgehalten. Uebrigens 
ist das Interesse für die Lehrfragen bei ihm anscheinend neben- 
sächlich gewesen. Sein Leben gehörte dem asketischen Ideal. 

1) Auch nicht aus Epiph. haer. 75, 2 ed. Petav. 906 B: zö yag Aoelov 
xal avrög An’ apxüs Ewg TEiovg xarkoys, zal ovdt al HAlyeaız Tav divyumv 
aurov diwpdwcevro. Edıwydn yap uera tüv nepl BaolAsıov (v. Ancyra) 
xal Eievoıov xal Aoınovdg ..... eis Voregov dt (nach seinem Ueber- 
gang zum Nicaenum in Rom) wonse urnoselg zul 2& dvelowy avaatag 
& &evrodö nalım npwra tig rwv Apsıavav xzuxodoklag ETIOXENTOUEVOG 
ov dık).eınev. Denn die erstere Hälfte dieser in ihrem Schluss von dem 
Urteil des dem Epiphanius nicht fremden Basilius von Caesarea (vgl. Bas. 
ep. 258) beeinflussten Notiz bezieht sich auf die Zeit, da Eustathius mit 
Basilius von Ancyra, Eleusius und anderen Homoiusianern von den 
Acacianern, also von Gegnern, die weit mehr, als sie selbst, arianisierten, 
verfolgt wurden (vgl. haer. 73, 23 und oben S. 85), auf die Zeit, da Eustathius 
längst in Bahnen gieng, die zwar dem Epiphanius, aber nicht uns, als 
arianisierende erscheinen. 

2) Bas. ep. 128, 2 p. 219 C. 
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Schon mit seinem Vater hat er um diese Liebe gerungen, und 
durch ein langes Leben voller Anfechtungen hindurch ist er 
diesem Ideale treu geblieben. Aber den Ruhm, den ihm die 
Kirche des Mönchtums dafür hätte zuteil werden lassen mtissen, 
hat ihm einer seiner Mönchsschtller, Basilius von Caesarea, 
zunichte gemacht, ja, z. T. weggenommen.!) 

Eustathius wäre vielleicht ein grosser Heiliger geworden, 
hätte Basilius seinen Namen nicht stinkend gemacht. Meletius 
und Basilius sind ihm zum Verhängnis geworden. Noch die 
orthodoxen Kirchenhistoriker des fünften Jahrhunderts be- 
handeln ihn relativ freundlich, Sozomenos sogar nicht ohne 
offenbare Sympathie. In der geschichtlichen Forschung aber ist 
nur das Zerrbild nachgezeichnet worden, das Basilius entworfen 
hat. Es wird Zeit, dass diese Ungerechtigkeit gestihnt wird. 
Traditionslos ist ein anderes Urteil nicht. Selbst Epiphanius 
hat trotz seiner dogmatischen Befangenheit gegenüber allem, 
was er „Semiarianismus“ nannte, und trotz seines Beeinflusstseins 
durch das Urteil des Basilius von Eustathius noch 376 ge- 
schrieben: ro» Blov aurov xal nv noAırelav avurod 00x OAlyoı 
avdpes Bavuabovoıv,?) und bei Philostorgius?) erscheint neben 
Basilius von Ancyra, Macedonius von Konstantinopel und Eleusius 
von Cyzieus unter denen, die in der Zeit des Valens die anti- 
arianische Position vertraten — „rö ouoovcLov dosabonreg“ 
waren, sagt der Arianer — an erster Stelle: Zvoradıos, y7- 
oaıös dvne xal To nAndeı aldolog Te xal nıdavoc. 

1) Die Nachricht des Sozomenos (38, 14, 31), dass einige den Eustathius 
für den Verfasser der &oxnrıxn BlBAoc des Basilius hielten, geht wohl 
auf das ganze corpus asceticum des Basilius und ist dann eine Nachricht 

über eine zweifellos irrige Meinung (vgl. Holl, Enthusiasmus und Buss- 
gewalt beim griechischen Mönchtum, Leipzig 1898, S. 157 Anm.). Bei den 
Goxntıxzal dıetafsız (Garnier II, 531—582) hat Garnier (praef. $ 11, Bd.II, 
LXVlIsqgq.) deren Herkunft von Eustathius zu erweisen gesucht; doch ist 
der negative Beweis, dass sie nicht von Basilius herrühren, ihm besser 
geglückt, als der Erweis der Autorschaft des Eustathius. Allein selbst 
wenn man Garniers positiven Beweis für unzureichend hält, — das ist 
m. E. ebenso sicher zu vermuten, als im Detail unerweislich: dass in B.s 

corpus asceticum ein gut Teil geistigen Eigentums des Eustathius steckt. 
Eustathius ist vor Basilius der Förderer des Mönchtums in Pontus gewesen. 

2) Haer. 75, 2 Petav. 906 B. 
8) 8, 17 Migne P. G. 65, 568 A. 

Loofs, Eustathius. 7 
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